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A. Einführung 1 

A. Einführung 

Grundsätzlich gilt für Entscheidungen von Gesellschaftern einer Personengesellschaft das 

Einstimmigkeitsprinzip, sodass die Mehrheit nicht über den Kopf einzelner Gesellschafter 

hinweg über die Zukunft der Gesellschaft entscheiden kann. Könnten aber Entscheidungen in 

Personengesellschaften generell nur einstimmig getroffen werden, hätte jeder Gesellschafter 

die Option, das Unternehmen durch sein Veto handlungsunfähig zu machen. Um dies zu ver-

meiden können die Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag unter Ausübung der Vertragsfrei-

heit Mehrheitsentscheidungen vereinbaren. Aus diesen Möglichkeiten der Handhabung von 

Entscheidungen in der Gesellschaft, nämlich entweder dem Festhalten am gesetzlichen Ein-

stimmigkeitsprinzip oder der Einführung des Mehrheitsprinzips, ergibt sich ein Spannungs-

feld zwischen dem Interesse der Gesellschafter am Gewicht ihrer Stimme in der Gesellschaft 

und ihrem Interesse an der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft. 

Zur Abgrenzung der Reichweite der gesellschaftsvertraglichen Ermächtigung zur Mehrheits-

entscheidung in Personengesellschaften wurde der Bestimmtheitsgrundsatz
1
 entwickelt. Er 

beruht auf Entscheidungen des Reichsgerichts und war lange Zeit fester Bestandteil der 

Rechtsprechung, wurde dann aber zunehmend in Frage gestellt. Zuletzt ist Ende 2014 ein Ur-

teil des Bundesgerichtshofs ergangen, in dem der Bestimmtheitsgrundsatz ausdrücklich auf-

gegeben wurde.
2
 

Anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes wird festgestellt, zu welchen Themen die Mehrheit 

aufgrund einer Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag gegen den Willen der Minderheit 

Beschlüsse fassen darf. Der Bestimmtheitsgrundsatz besagt, dass Mehrheitsklauseln restriktiv 

auszulegen sind. Das heißt nur solche Mehrheitsbeschlüsse sind möglich, die unzweifelhaft 

von der Mehrheitsklausel getragen werden. Alle anderen Beschlüsse unterliegen mangels 

Kompetenz zur Mehrheitsentscheidung dem Einstimmigkeitsprinzip.  

Der Bestimmtheitsgrundsatz beruht auf der Überlegung, dass angesichts der vielfältigen mög-

lichen Entscheidungsgegenstände nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden darf, dass 

sich die Minderheit allumfassend der Mehrheitsmacht unterwerfen will.
3
 Nach der sogenann-

                                                 
1
  Begriff eingeführt von H. Westermann, in: Handbuch Personengesellschaften, Band I Stand 1971, Rn. 274, 

zitiert nach Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 24 Rn. 7. 
2
  BGHZ 203, 77. 

3
  BGHZ 8, 35, 41 f. 
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ten „Steigerungstrias“
4
 beziehen sich daher erstens völlig allgemein gehaltene Mehrheitsklau-

seln im Zweifel nur auf die laufende Geschäftsführung, nicht jedoch auf Vertragsänderungen 

und Grundlagengeschäfte. Zweitens gelten Mehrheitsklauseln, die sich pauschal auf Vertrags-

änderungen beziehen, in der Regel nur für gewöhnliche Vertragsänderungen. Damit drittens 

auch außergewöhnliche Vertragsänderungen durch Mehrheitsentscheidung beschlossen wer-

den können, bedarf die Mehrheitsermächtigung eines höheren Maßes an Bestimmtheit: Sie 

muss entweder den einzelnen Beschlussgegenstand ausdrücklich nennen, oder die Geltung des 

Mehrheitsprinzips für den einzelnen Beschlussgegenstand muss sich zweifelsfrei im Wege der 

Auslegung des Gesellschaftsvertrags ergeben. 

Neben dem Bestimmtheitsgrundsatz wurde diskutiert, ob es einen „Kernbereich“ an Mitglied-

schaftsrechten der Gesellschafter gibt, der vor Mehrheitsentscheidungen geschützt werden 

soll. Daraus entwickelte sich die „Kernbereichslehre“, die typischerweise alternativ zum oder 

ergänzend neben dem Bestimmtheitsgrundsatz angewendet wurde. Nach der Kernbereichsleh-

re sind Eingriffe in den Kernbereich der Mitgliedschaft eines Gesellschafters nur mit dessen 

(antizipierter) Zustimmung möglich. 

I. Problemstellung  

Die wissenschaftliche Diskussion um den Bestimmtheitsgrundsatz im Personengesellschafts-

recht erhält immer wieder neue Facetten. Nachdem der Bestimmtheitsgrundsatz in seiner tra-

ditionellen Form lange auf Zustimmung traf,
5
 geriet er in den 1970er Jahren zunehmend in die 

Kritik. In den 90er Jahren ließ der Bundesgerichtshof offen, ob der Bestimmtheitsgrundsatz 

beizubehalten ist.
6
 Im „Otto“-Urteil vom 15. Januar 2007

7
 hieß es dann, am Bestimmtheits-

grundsatz werde mit der Maßgabe festgehalten, dass eine ausdrückliche Aufzählung der Be-

schlussgegenstände nicht zwingend erforderlich sei.  

Das „Otto“-Urteil hat die Diskussion um den Bestimmtheitsgrundsatz neu belebt. Es wurde 

unterschiedlich interpretiert – von den einen als ein Festhalten am Bestimmtheitsgrundsatz im 

traditionellen Sinne, von den anderen als Umschwung auf ein neues formelles Verständnis 

vom Bestimmtheitsgrundsatz oder gar als eine inhaltliche Aufgabe des Bestimmtheitsgrund-

                                                 
4
  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 125; Barbasch, Familien-KG, S. 72; Dürrschmidt, JuS 

1997, 15, 16; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 110; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 74; 

Immenga, ZGR 1974, 385, 418; Kort, DStR 1993, 401, 404; Loritz, JZ 1986, 1073, 1081; Marburger, NJW 

1984, 2252, 2253; Martens, DB 1973, 413, 416; Schulte, Schrankenproblematik, S. 164; Späth, Änderung 

des Gesellschaftsvertrags, S. 16. 
5
  Siehe unten, Fn. 145. 

6
  BGHZ 132, 263, 268 f. 

7
  BGHZ 170, 283. 



I. Problemstellung 3 

satzes.
8
 Das spiegelt auch das Spektrum der in Folge des „Otto“-Urteils in der Literatur ver-

tretenen Meinungen zur Fortgeltung des Bestimmtheitsgrundsatzes wider.  

Nunmehr hat der Bundesgerichtshof Ende des Jahres 2014 festgehalten, „dass dem so genann-

ten Bestimmtheitsgrundsatz für die formelle Legitimation einer Mehrheitsentscheidung keine 

Bedeutung mehr zukommt“. Vielmehr erfolge „Die Prüfung der formellen Legitimation auf 

der ersten Stufe […] im Wege der Auslegung des Gesellschaftsvertrags nach allgemeinen 

Auslegungsgrundsätzen“.
9
 Damit hat er den Bestimmtheitsgrundsatz aufgegeben.  

Das Urteil traf in der Literatur vielfach auf Zustimmung.
10

 Und doch stellt sich die Frage, ob 

die Gesellschafter bei der Vertragsgestaltung völlig freie Hand haben sollten oder wie die 

Schutzinteressen der einzelnen Gesellschafter vor sie überstimmenden Mehrheitsentscheidun-

gen künftig gewahrt werden können. Wäre es nicht besser, am Bestimmtheitsgrundsatz fest-

zuhalten? Oder ist unabhängig vom Bestimmtheitsgrundsatz eine restriktive Auslegung von 

Mehrheitsklauseln in Personengesellschaften geboten? 

Will man am Bestimmtheitsgrundsatz oder an einer restriktiven Auslegung unabhängig vom 

Bestimmtheitsgrundsatz festhalten, stellt sich weiter die Frage, wie dem Bestimmtheitsgrund-

satz oder einer restriktiven Auslegung bei der Vertragsgestaltung genügt werden kann. Sind 

Beschlussgegenstandskataloge erforderlich? Oder genügt die Einführung des Mehrheitsprin-

zips „soweit gesetzlich zulässig“,
11

 um sämtliche denkbaren Beschlüsse per Mehrheitsent-

scheidung zu treffen? Reicht ein Verweis auf gesetzliche Mehrheitsregelungen des Kapitalge-

sellschaftsrechts?  

Ähnliche Fragen stellen sich letztlich aber selbst dann, wenn man dem Urteil des Bundesge-

richtshofs aus dem Jahre 2014 folgt und eine restriktive Auslegung von Mehrheitsklauseln 

ablehnt. Selbst wenn es, wie vom Bundesgerichtshof angenommen, auf formeller Ebene nur 

auf die „allgemeinen Auslegungsgrundsätze“ ankommt (ergänzt von einer Treuepflichtprü-

fung auf materieller Ebene), ist zu prüfen, von welchen Mehrheitsklauseln welche Entschei-

dungsgegenstände erfasst sind.  

                                                 
8
  Dazu noch unter C.I.1 bis C.I.3. 

9
  BGHZ 203, 77, 85. 

10
  Vgl. W. Goette/M. Goette, DStR 2016, 74, 74 ff.; Götz/Pauw, DB 2014, 2759, 2759; Grunewald, BB 2015, 

333, 333; Keil, DZWIR 2015, 324, 327; Lind, LMK 2015, 366316; Priester, EWiR 2015, 71, 72; Schäfer, 

NZG 2014, 1401, 1403; ders., ZIP 2015, 1313, 1313; Seidel/Wolf, BB 2015, 2563, 2564; Ulmer, ZIP 2015, 

657, 662; Ulrich/Schlichting, GmbHR 2014, 1308, 1312; J. Weber, ZfPW 2015, 123, 123 ff.; Wertenbruch, 

DB 2014, 2875, 2877; wohl auch Meyer, ZIP 2015, 256, 258; C. Weber, JA 2015, 147, 147 ff.; kritisch 

Altmeppen, NJW 2015, 2065, 2065 ff. 
11

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290; ähnlich bereits ders., in: FS Sigle, S. 145, 159 („soweit zulässig“); 

ders., AnwBl 2007, 637, 639 („soweit rechtlich zulässig“). 
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Thema der Diskussion um den Bestimmtheitsgrundsatz waren lange auch die Grenzen des 

Anwendungsbereichs des Bestimmtheitsgrundsatzes. Bevor der Bundesgerichtshof den Be-

stimmtheitsgrundsatz insgesamt aufgab, verneinte er dessen Anwendbarkeit auf Publikums-

personengesellschaften.
12

 Sofern man den Bestimmtheitsgrundsatz weiterhin anwenden will, 

ist daher zu überlegen, ob der Bestimmtheitsgrundsatz auch für vom gesetzlichen Leitbild 

abweichende Personengesellschaften gelten soll.  

All diese Fragen haben für die Praxis eine hohe Relevanz. Bei Personengesellschaften handelt 

es sich trotz Änderungen des Steuerrechts
13

 um attraktive Rechtsformen.
14

 So gab es bei-

spielsweise im Jahr 2011 über eine Million Personengesellschaften.
15

 Ob und in welchen Fäl-

len Mehrheitsentscheidungen möglich sind, und anhand welcher Maßstäbe dies zu bestimmen 

ist, hat eine herausragende Bedeutung für Personengesellschaften und ihre Gesellschafter. 

II. Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob und in welcher Form der Bestimmtheitsgrundsatz 

weiter anzuwenden ist, sowie welche Anforderungen an die Bestimmtheit von Mehrheitsklau-

seln zu stellen sind. Außerdem wird untersucht, ob für Publikumspersonengesellschaften die 

gleichen Maßstäbe gelten wie für gesetzestypische Personengesellschaften. Dazu wird der 

aktuelle Diskussionsstand zum Bestimmtheitsgrundsatz in Literatur und Rechtsprechung auf-

gearbeitet.  

III. Gang der Untersuchung 

Die Untersuchung gliedert sich in einen Grundlagenteil (B.) und zwei Hauptteile (C. und D.). 

Im Grundlagenteil wird zunächst auf die gesetzliche Ausgangslage und die allgemeine Zuläs-

sigkeit von Mehrheitsentscheidungen eingegangen (B.I.). Sodann wird die Interessenlage bei 

Mehrheitsentscheidungen analysiert und die Notwendigkeit des Minderheitenschutzes aufge-

zeigt (B.II.). Es folgt eine Darstellung der Entwicklung der Rechtsprechung zum Be-

stimmtheitsgrundsatz (B.III.) sowie der Entwicklung der Stimmen in der Literatur in der Ver-

gangenheit, insbesondere der Kritik am Bestimmtheitsgrundsatz (B.IV.). Anschließend wer-

                                                 
12

  BGHZ 71, 53. 
13

  Das Unternehmenssteuerreformgesetz von 2008 bewirkte eine Verringerung der steuerlichen Vorteile der 

Personengesellschaften gegenüber Kapitalgesellschaften. 
14

  Zu den im Vergleich zur Kapitalgesellschaft weiterhin bestehenden steuerlichen und sonstigen Vorteilen 

siehe Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 909 f. 
15

  Laut der Internetseite des Statistischen Bundesamts gab es im Feststellungszeitraum 2011 1.175.732 Perso-

nengesellschaften und Gemeinschaften in Deutschland. Siehe https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/ 

GesellschaftStaat/OeffentlicheFinanzenSteuern/Steuern/Unternehmenssteuern/Aktuell_Personengesellschaf 

tenGemeinschaften.html (zuletzt abgerufen am 20. Mai 2016). 
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den die alternativen beziehungsweise ergänzenden Schutzkonzepte zum Bestimmtheitsgrund-

satz erläutert (B.V.). 

Im ersten Hauptteil wird der aktuelle Diskussionsstand in der Literatur dargestellt (C.I.) und 

bewertet (C.II.). Es geht um die Frage, ob und in welcher Form der Bestimmtheitsgrundsatz 

heute noch gilt. Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst auf die dogmatische Begrün-

dung für die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen eingegangen (C.II.1.). Anknüp-

fend daran wird untersucht, ob Mehrheitsklauseln restriktiv auszulegen sind (C.II.2.) und es 

wird die Frage aufgeworfen, ob der Begriff Bestimmtheitsgrundsatz beizubehalten ist (C.II.3). 

Weiter wird untersucht, welche Anforderungen an Mehrheitsklauseln zu stellen sind, damit 

auch Vertragsänderungen und Grundlagenentscheidungen erfasst sind (C.II.4.). Sodann wird 

geprüft, in welchem Verhältnis der Bestimmtheitsgrundsatz zu sonstigen Schutzinstrumenten 

steht (C.II.5.). Schließlich wird vor dem Hintergrund der Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs vom 21. Oktober 2014
16

 untersucht, inwieweit es den Bestimmtheitsgrundsatz in der 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs überhaupt jemals gab (C.II.6). 

Im zweiten Hauptteil geht es um den Anwendungsbereich des Bestimmtheitsgrundsatzes. Hier 

stellt sich die Frage, ob der Bestimmtheitsgrundsatz auch für Publikumspersonengesellschaf-

ten gilt. Dazu wird zunächst der Begriff Publikumspersonengesellschaft näher bestimmt (D.I.). 

Sodann wird die Entwicklung in der Rechtsprechung zu Mehrheitsentscheidungen in Publi-

kumspersonengesellschaften aufgezeigt (D.II.1.) und der aktuelle Diskussionsstand in der 

Literatur wiedergegeben (D.II.2).  

Anschließend erfolgt eine eigene Stellungnahme zu den aufgeworfenen Fragen (D.II.3). Zu-

nächst muss festgestellt werden, ob das Mehrheitsprinzip in Publikumspersonengesellschaften 

nicht ohnehin automatisch gilt, da sich eine Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes sonst 

erübrigen würde (D.II.3.a)). Diskutiert wird, ob das Mehrheitsprinzip aufgrund einer Analogie 

zum Aktienrecht (D.II.3.a)aa)) oder aufgrund der Nichtigkeit des Einstimmigkeitserfordernis-

ses wegen einer Inhaltskontrolle des Gesellschaftsvertrags (D.II.3.a)bb)) in Publikumsperso-

nengesellschaften automatisch gilt. Ferner wird untersucht, welche Besonderheiten für die 

Auslegung von Publikumspersonengesellschaftsverträgen gelten. Dabei wird geprüft, ob die 

abweichende Interessenlage im Vergleich zur gesetzestypischen Personengesellschaft die 

Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes ausschließt (D.II.3.b)). Zudem wird die Frage dis-

                                                 
16

  BGHZ 203, 77. 
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kutiert, ob die im Kapitalgesellschaftsrecht vorgesehenen Mindestquoren auf die Publikums-

personengesellschaft analog anzuwenden sind (D.II.4.) 
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B. Entwicklung des Bestimmtheitsgrundsatzes 

Zunächst werden die Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Bestimmtheitsgrund-

satzes in Rechtsprechung und älterer Literatur dargestellt. 

I. Gesetzliche Ausgangslage  

Sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch als auch im Handelsgesetzbuch ist grundsätzlich das 

Einstimmigkeitsprinzip für Gesellschafterbeschlüsse in Personengesellschaften vorgesehen:  

Für die offene Handelsgesellschaft heißt es in § 119 Abs. 1 HGB: „Für die von den Gesell-

schaftern zu fassenden Beschlüsse bedarf es der Zustimmung aller zur Mitwirkung bei der 

Beschlussfassung berufenen Gesellschafter.“ Dieser Paragraph ist über § 161 Abs. 2 HGB 

auch auf die Kommanditgesellschaft anzuwenden. In § 709 Abs. 1 BGB gibt es für die Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts eine entsprechende Vorschrift für Geschäftsführungsmaßnah-

men: „Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich 

zu; für jedes Geschäft ist die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.“ Es ist allgemein 

anerkannt, dass über Geschäftsführungsmaßnahmen hinausgehende Entscheidungen in der 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts ebenfalls dem Einstimmigkeitsprinzip unterliegen.
17

  

Das Gesetz lässt jedoch Abweichungen vom Einstimmigkeitsprinzip zu.
18

 Die Gesellschafter 

haben die Möglichkeit im Gesellschaftsvertrag zu bestimmen, dass Entscheidungen mehrheit-

lich gefällt werden können. Der Vorrang solcher gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist für 

die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft schon in § 109 HGB angelegt. 

Das Handelsgesetzbuch bringt die Dispositivität des § 119 Abs. 1 HGB zudem zum Ausdruck, 

indem es in § 119 Abs. 2 HGB bestimmt: „Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit 

der Stimmen zu entscheiden, so ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter 

zu berechnen.“ Für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts findet sich eine entsprechende Rege-

lung in § 709 Abs. 2 BGB. Die §§ 119 Abs. 2 HGB und 709 Abs. 2 BGB wären obsolet, 

wenn die Gesellschafter nicht vom Einstimmigkeitsprinzip abweichen könnten.
19

 

                                                 
17

  Vgl. statt aller Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 82; zur strittigen Begründung der Geltung des Einstim-

migkeitsprinzips auch für Vertragsänderungen vgl. Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 33. 
18

  Vgl. nur BGHZ 85, 350, 354 f.; Emmerich, in: Heymann, § 119 Rn. 28; Priester, DStR 2008, 1386, 1386; 

M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 34. 
19

  So unter anderen auch Flume, Personengesellschaft, § 14 I (S. 208 f.); Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, 

S. 35.
20

  Vgl. RGZ 91, 166, 167; BGHZ 85, 350, 354. 
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Diese Dispositionsmöglichkeit ist Ausdruck der Vertragsfreiheit.
20

 In der Gestaltung des In-

nenrechts sind die Gesellschafter von Personengesellschaften weitgehend frei. Die Einführung 

von Mehrheitsbeschlüssen widerspricht nicht dem personalistischen Charakter der Personen-

gesellschaften.
21

 Nahezu einhellig wird angenommen, dass die Möglichkeit der Einführung 

von Mehrheitsentscheidungen nicht auf Maßnahmen der Geschäftsführung beschränkt ist, 

sondern auch die mehrheitliche Änderung des Gesellschaftsvertrags möglich ist.
22

 

Aus dem Gesetz ergibt sich also, dass privatautonome Regelungen Vorrang haben und das 

Einstimmigkeitsprinzip abbedungen werden kann. Es werden jedoch weder die Vorausset-

zungen einer wirksamen Abbedingung noch deren Grenzen normiert. Anders als im Kapital-

gesellschaftsrecht finden sich im Personengesellschaftsrecht keine Regelungen zum Minder-

heitenschutz im Falle von Mehrheitsentscheidungen. Das verwundert insofern nicht, als sich 

ein spezieller Minderheitenschutz erübrigt, solange das Einstimmigkeitsprinzip gilt, wovon 

das Gesetz als Standardfall ausgeht.
23

 Welche Bedeutung die Einführung des Mehrheitsprin-

zips für die Minderheitsgesellschafter hat und warum ein Minderheitenschutz erforderlich ist, 

wird sogleich im Rahmen der Analyse der Interessenlage
24

 dargestellt. 

II. Interessenlage in der Personengesellschaft 

Das Einstimmigkeitsprinzip entspricht in der Regel der Interessenlage in gesetzestypischen 

Personengesellschaften mit wenigen mitunternehmerisch tätigen Gesellschaftern, zwischen 

denen eine enge persönliche Bindung besteht.
25

 Von den Gesellschaftern ist eine gewisse 

Kompromissbereitschaft zu erwarten. Das Einstimmigkeitsprinzip macht weiteren Minderhei-

                                                 
20

  Vgl. RGZ 91, 166, 167; BGHZ 85, 350, 354. 
21

  BGHZ 8, 35, 39; Brändel, in: FS Stimpel, S. 95, 95.  
22

  Vgl. nur RGZ 91, 166, 167; BGHZ 8, 35, 38 f.; Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 5; Freitag, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 68; Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 82; a. A. z. B. noch 

Cosack, Handelsrecht, § 85 3 I 2 b (S. 566); Goldmann, HGB, § 119 Rn. 6; einschränkend Flume, 

Personengesellschaft, § 14 III (S. 213 ff.), der annimmt, dass Vertragsänderungen nur zulässig sind, wenn sie 

das „korporative Element“ betreffen, nicht jedoch, wenn durch die Vertragsänderung in die Rechtsstellung 

des Einzelnen eingegriffen wird; ebenso ders., in: FS Rittner, S. 119, 126 f.; einschränkend ebenfalls Röttger, 

Kernbereichslehre, S. 144 f., der eine Ausnahme macht für unmittelbare Eingriffe in die Rechtsstellung der 

Gesellschafter; vgl. auch die Darstellung des Meinungsstands mit Nachweisen aus Rechtsprechung und 

Literatur in Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 36 ff. und Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 30 ff. 
23

  Vgl. von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 123; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 67; Späth, 

Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 14. 
24

  Hierzu unter B.II. 
25

  Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 30; ähnlich Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 3; Freitag, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 65; Priester, DStR 2007, 28, 29; ders., DStR 2008, 1386, 1387. 
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tenschutz obsolet, indem es jedem Gesellschafter die Möglichkeit gibt, Beschlüsse zu verhin-

dern.
26

 Dadurch wird eine breite Legitimationsbasis der Beschlüsse gewährleistet.
27

 

Das mit dem Einstimmigkeitsprinzip verbundene Vetorecht jedes einzelnen Gesellschafters ist 

gleichzeitig der größte Nachteil dieses Prinzips, denn jeder Gesellschafter hat die Möglichkeit, 

die Gesellschaft zu blockieren. Je weiter die Gesellschaft vom gesetzlichen Leitbild abweicht, 

desto gewichtiger ist dieser Nachteil.
28

 Insbesondere bei großen Gesellschaften mit einer ho-

hen Zahl von Gesellschaftern wird sich selbst bei zwingend notwendigen Entscheidungen 

schwer ein Konsens aller Gesellschafter finden lassen.
29

  

Das Einstimmigkeitsprinzip wird daher nicht immer den Bedürfnissen der Praxis gerecht, 

insbesondere bei Publikumspersonengesellschaften.
30

 Doch auch bei gesetzestypischen Per-

sonengesellschaften kann es zu Problemen kommen, wenn jede noch so unwichtige Entschei-

dung nur einstimmig getroffen werden kann.
31

 Durch das Einstimmigkeitsprinzip wird die 

Willensbildung erschwert.
32

 Zu beachten sind also nicht nur die Minderheitenschutzinteressen 

bei Zulassung von Mehrheitsentscheidungen, sondern auch die Interessen der Mehrheit am 

Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft.
33

  

Dem Interesse am Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft hat der Bundesgerichtshof 

Rechnung getragen, indem er in eng umgrenzten Fällen eine Zustimmungspflicht der Minder-

heitsgesellschafter aus der allgemeinen Treuepflicht angenommen hat.
34

 Sollten die Minder-

heitsgesellschafter trotz ihrer Zustimmungspflicht die Zustimmung verweigern, kann es die 

Mehrheitsgesellschafter allerdings viel Zeit kosten, wenn sie erst vor Gericht auf Zustimmung 

klagen müssen.
35

 Eine Zustimmungspflicht aus Treuepflicht, die ohnehin nur in wenigen Fäl-

len anzunehmen ist, ist daher nicht gleichwertig mit der Möglichkeit der Mehrheitsentschei-

dung. 

                                                 
26

  Vgl. Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 30; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 241; Wiedemann, 

GesR I, § 8 I 2 a (S. 409 f.). 
27

  K. Schmidt, GesR, § 16 I 2 b (S. 452). 
28

  Röttger, Kernbereichslehre, S. 84. 
29

  Hierzu noch ausführlich unter D.II.2.a). 
30

  Bohlken/Sprenger, DB 2010, 263, 263. 
31

  So auch Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 45. 
32

  Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 31. 
33

  Vgl. hierzu Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 201 ff.  
34

  BGHZ 44, 40, 41 f.; 64, 253, 257 f.; 98, 276, 279; 283, 1, 8 ff.; BGH NJW 2015, 2882, 2883; zur Zustim-

mungspflicht aus Treuepflicht unter anderem auch Emmerich, in: Heymann, § 119 Rn. 17 ff.; Martens, in: 

Schlegelberger, § 119 Rn. 45 ff. 
35

  Martens, in: Schlegelberger, § 119 Rn. 14. 
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Ist im Gesellschaftsvertrag die mehrheitliche Beschlussfassung zugelassen, so fällt der auto-

matische Schutz der Minderheit durch ihr Vetorecht weg. Insbesondere in gesetzestypischen 

Arbeits- und Haftungsgemeinschaften kann sich der Mangel einer Möglichkeit, Beschlüsse 

gegen ihren Willen zu verhindern, für die Minderheitsgesellschafter schwerwiegend auswir-

ken. Dort geht es, anders als in Kapitalgesellschaften, nicht nur um das investierte Kapital der 

Gesellschafter, sondern sie üben in der Personengesellschaft möglicherweise ihren Beruf 

aus.
36

 Auch der Ausstieg aus der Gesellschaft ist nicht ohne Weiteres möglich: Das Kündi-

gungsrecht ist oft beschränkt und es gibt keinen Markt für den Verkauf der Beteiligung.
37

 

Hat sich zudem eine stabile Mehrheit gebildet, verliert das Stimmrecht der Minderheitsgesell-

schafter jeglichen Wert.
38

 Es besteht die Gefahr des Missbrauchs der Mehrheitsmacht,
39

 vor 

dem die Minderheit geschützt werden muss. Bei alltäglichen Geschäftsführungsentscheidun-

gen hält sich die Gefahr für die Minderheitsgesellschafter zwar noch in gewissen Grenzen, 

anders ist es jedoch bei Grundlagengeschäften oder Änderungen des Gesellschaftsvertrags.
40

 

Hier bedarf die Minderheit eines besonderen Schutzes.  

Es bestehen also widerstreitende Interessen der Mehrheit und der Minderheit. Das Änderungs-

interesse der Mehrheit muss gegen das Beharrungsinteresse der Minderheit abgewogen wer-

den. 

III. Entwicklung der Rechtsprechung 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Bestimmtheitsgrundsatz hat sich über Jahrzehnte 

hinweg entwickelt. Diese Entwicklung soll im Folgenden dargestellt werden. 

                                                 
36

  Marburger, NJW 1984, 2252, 2254; Michalski, WiB 1997, 1, 2; U. H. Schneider, ZGR 1972, 357, 368; ders., 

AG 1979, 57, 60; Wiedemann, GesR I, § 8 I 2 a (S. 410); ähnlich Fischer, in: FS Barz, S. 33, 40, der darauf 

hinweist, dass in der Personengesellschaft der persönliche Lebensbereich der Gesellschafter betroffen sei; 

Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 67 führt an, dass der Gesellschafter einer Personengesellschaft bei 

Vereinbarung des Mehrheitsprinzips schlechter geschützt sei als der Kleinaktionär einer großen 

Aktiengesellschaft; ähnlich auch Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 14. 
37

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 23. 
38

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 66; vgl. auch Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 40; Marburger, NJW 

1984, 2252, 2253; Wiedemann, GesR I, § 8 I 1 (S. 406). 
39

  Barbasch, Familien-KG, S. 69; Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 51 f.; Göbel, 

Mehrheitsentscheidungen, S. 40; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 66; vgl. auch Röttger, 

Kernbereichslehre, S. 85. 
40

  Vgl. Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 40. 
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1. Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs bis 2007 

Zunächst zur Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs, die dem „Ot-

to“-Urteil aus dem Jahr 2007
41

 voranging, welches eine Neuorientierung einleitete: 

a) Entscheidungen des Reichsgerichts 

Bereits im Jahr 1917 hatte das Reichsgericht erstmals über die Wirksamkeit von Mehrheits-

entscheidungen in Personengesellschaften zu entscheiden.
42

 In einer offenen Handelsgesell-

schaft war mit der Mehrheit der Stimmen eine Beitragserhöhung beschlossen worden. Der 

Beschluss erfolgte aufgrund einer Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag, die für Beschlüs-

se „über Abänderung des Gesellschaftsvertrags […] eine Mehrheit von über 2/3 der Stimmen 

sämtlicher Mitglieder“ vorsah.  

Das Reichsgericht stellte fest, dass Mehrheitsklauseln auch für Vertragsänderungen grund-

sätzlich zulässig sind.
43

 Es begründete dies mit der Vertragsfreiheit und § 317 BGB.
44

 Trotz-

dem erklärte das Reichsgericht den Mehrheitsbeschluss im konkreten Fall wegen eines Ver-

stoßes gegen § 707 BGB für unwirksam: Zwar handele es sich bei § 707 BGB um dispositives 

Recht und die Gesellschafter könnten auch für Beitragserhöhungen im Gesellschaftsvertrag 

das Mehrheitsprinzip vorsehen. Da § 707 BGB der Beitragserhöhung jedoch eine besondere 

Stellung einräume, müsse im Gesellschaftsvertrag zum Ausdruck kommen, dass gerade diese 

Vorschrift abbedungen werden soll.
45

  

Eine Klausel im Gesellschaftsvertrag, die nur allgemein für Vertragsänderungen das Mehr-

heitsprinzip vorsehe, genüge hierfür nicht.
46

 Bereits in der Mehrheitsklausel müssten Grenzen 

für zukünftige Beitragserhöhungen angegeben werden, da eine „schrankenlose Unterwerfung 

des Schuldners unter den Willen des Gläubigers“ gegen die guten Sitten verstoße.
47

 

Das Reichsgericht bestätigte dieses Urteil in mehreren Folgeentscheidungen.
48

 Es ergänzte die 

dort aufgestellten Grundsätze wie folgt: 

                                                 
41

  BGHZ 170, 283. 
42

  RGZ 91, 166. 
43

  RGZ 91, 166, 167.  
44

  RGZ 91, 166, 167.  
45

  RGZ 91, 166, 168. 
46

  RGZ 91, 166, 168. 
47

  RGZ 91, 166, 168 f. 
48

  RGZ 151, 321; 163, 385. 
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1. An Mehrheitsklauseln seien unterschiedliche Bestimmtheitsanforderungen zu stellen, 

je nachdem ob damit Mehrheitsentscheidungen über Geschäftsführungsmaßnahmen 

oder Mehrheitsentscheidungen über Grundlagen der Gesellschaft legitimiert werden 

sollen.
49

 

2. Von Beschlüssen, die neue Beitragspflichten begründen und an die daher erhöhte Be-

stimmtheitsanforderungen zu stellen sind, seien solche Beschlüsse zu unterscheiden, 

deren Gegenstand lediglich die Ermittlung der Höhe von Beiträgen ist, zu deren Leis-

tung sich die Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag ohnehin verpflichtet haben.
50

 Ge-

he es lediglich um die Ermittlung der Höhe der Beiträge, müsse die Mehrheitsklausel 

keinen erhöhten Bestimmtheitsanforderungen genügen. 

3. Ein zunächst mangels einstimmiger Beschlussfassung unwirksamer Beschluss könne 

durch eine spätere, auch konkludente Zustimmung noch wirksam werden.
51

  

b) Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 

Auf die Entscheidungen des Reichsgerichts folgten nach der Gründung der Bundesrepublik 

Deutschland einige Urteile des Bundesgerichthofs, die im Folgenden dargestellt werden.  

aa) BGHZ 8, 35 vom 12. November 1952 

In seinem ersten Urteil zum Thema Mehrheitsentscheidungen in Personengesellschaften aus 

dem Jahr 1952 hat sich der Bundesgerichtshof der Rechtsprechung des Reichsgerichts ange-

schlossen und diese weiterentwickelt.
52

 Gegenstand der Entscheidung war ein Mehrheitsbe-

schluss über die Fortführung einer Familienkommanditgesellschaft und die Bestellung eines 

der Kommanditisten zum neuen Komplementär. Der frühere Komplementär war zuvor ver-

storben.  

Der Bundesgerichtshof hielt fest, dass es in einer Handelsgesellschaft möglich sei, im Gesell-

schaftsvertrag der Mehrheit die Kompetenz zur Änderung des Gesellschaftsvertrags einzu-

räumen. Dies gelte selbst für Grundlagenentscheidungen wie Entscheidungen über die Ände-

                                                 
49

  RGZ 114, 393. 
50

  RGZ 151, 321. 
51

  RGZ 163, 385. 
52

  BGHZ 8, 35. 
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rung des Gesellschaftszwecks, über Beitragserhöhungen, sowie über die Auflösung der Ge-

sellschaft per Mehrheitsbeschluss.
53

  

Allerdings sei bei einer schrankenlosen Unterwerfung unter die Mehrheitsmacht in einer 

Mehrheitsklausel, soweit die schrankenlose Unterwerfung nicht ohnehin gegen § 138 BGB 

verstoße, sorgfältig zu prüfen, „ob auch wirklich der erklärte Wille der Gesellschafter bei der 

Vielgestaltigkeit und der weittragenden Bedeutung der in Betracht kommenden Beschlußge-

genstände jeden dieser Gegenstände erfaßt hat.“
54

  

Lasse der Gesellschaftsvertrag allgemein Vertragsänderungen per Mehrheitsbeschluss zu, 

beziehe sich diese Klausel in der Regel nicht auf ungewöhnliche Vertragsänderungen oder 

solche Vertragsänderungen, für die gesetzlich ausdrücklich die einstimmige Beschlussfassung 

vorgesehen ist.
55

 Zwar sei eine Aufzählung sämtlicher möglicher Beschlussgegenstände nicht 

erforderlich, es müsse jedoch für jeden einzelnen Beschlussgegenstand erkennbar sein, dass 

für diesen das Mehrheitsprinzip gelten soll.
56

 Ein solcher Vertragswille könne sich aus dem 

Gesellschaftsvertrag unter Berücksichtigung aller für dessen Auslegung relevanten Umstände 

ergeben und insbesondere auch aus dem Sinn und Zweck des Gesellschaftsvertrags.
57

 Mit 

diesem Urteil hat der Bundesgerichtshof also allgemeine Maßstäbe für die Reichweite von 

Mehrheitsklauseln festgelegt. 

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs handelt es sich bei Beschlüssen zur Fortsetzung einer 

aufgelösten Gesellschaft um ungewöhnliche Beschlüsse, die von einer allgemein gehaltenen 

Mehrheitsklausel bezüglich Vertragsänderungen wie der vorliegenden nicht ohne Weiteres 

erfasst sind.
58

 Jedoch sei den Umständen des zu entscheidenden Falls zu entnehmen, dass 

nach dem erklärten Willen der Gesellschafter eine Mehrheitsentscheidung über die Fortset-

zung der Gesellschaft möglich sein sollte. Insbesondere ergebe sich aus dem Gesellschaftsver-

trag, dass das Familienunternehmen nach Möglichkeit erhalten bleiben sollte. Damit entspre-

che die Option der Mehrheitsentscheidung über die Fortführung der Gesellschaft dem Sinn 

und Zweck des Gesellschaftsvertrags.
59

 Hinzu komme, dass sich die Gesellschaft allein durch 

das Versterben des Komplementärs in eine Abwicklungsgesellschaft umgewandelt hatte und 
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der gewinnerzielende Betrieb durchgehend aufrechterhalten wurde, was dem Fortsetzungsbe-

schluss den Charakter des Ungewöhnlichen nehme.
60

 

Der Beschluss über die Bestellung eines früheren Kommanditisten zum neuen Komplementär 

sei ebenfalls von der Mehrheitsklausel gedeckt. Angesichts des Todes des vorherigen Kom-

plementärs sei die Maßnahme nicht so ungewöhnlich, dass sie eine konkretere Mehrheitsklau-

sel erfordere.
61

  

bb) BGHZ 66, 82 vom 24. November 1975 

Nachdem der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung zwischenzeitig bestätigt hatte,
62

 war 

eine Mehrheitsentscheidung über eine Kapitalerhöhung in einer Publikumskommanditgesell-

schaft Gegenstand einer Entscheidung aus dem Jahr 1975.
63

 Im zugrundeliegenden Fall war 

mehrheitlich beschlossen worden, dass jeder Gesellschafter das Recht, jedoch keine Pflicht 

zur Teilnahme an dieser Kapitalerhöhung haben sollte. Der Gesellschaftsvertrag der Kom-

manditgesellschaft sah ausdrücklich auch für Beschlüsse über Kapitalerhöhungen die Be-

schlussfassung mit einfacher Mehrheit vor, bestimmte jedoch keine Höchstgrenzen für solche 

Kapitalerhöhungen.    

Der Bundesgerichtshof stellte in seiner Entscheidung fest, dass die in der Mehrheitsklausel 

fehlende Festsetzung von Höchstgrenzen für Kapitalerhöhungen im vorliegenden Fall un-

schädlich sei. Solange kein Gesellschafter gegen seinen Willen zu Nachschüssen verpflichtet 

werde, komme es nicht zu einer schrankenlosen Unterwerfung der Minderheit unter die 

Mehrheitsmacht. Zwar könne sich aufgrund der Kapitalerhöhung gegen den Willen der Min-

derheit eine Verschiebung der Beitragsverhältnisse zu deren Lasten ergeben, das sei aber im 

Fall der Publikumspersonengesellschaft unschädlich. Wegen der besonderen Eigenart der 

Publikumspersonengesellschaft als Kapitalsammelbecken, das ohnehin auf den Beitritt weite-

rer Gesellschafter angelegt ist, sei vielmehr davon auszugehen, dass eine mögliche Verschie-

bung der Beteiligungsverhältnisse dem Willen der Gesellschafter entspreche.
64

 Da jedem Ge-

sellschafter das Recht zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung entsprechend der Höhe seiner 

bisherigen Beteiligung gegeben, aber keine Pflicht zu Nachschüssen auferlegt werde, stehe 
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einer Mehrheitsklausel, die Mehrheitsentscheidungen über Beitragserhöhungen ohne Angabe 

von Höchstgrenzen zulässt, in einer Publikumspersonengesellschaft nichts entgegen.
65

 

cc) BGHZ 69, 160 vom 12. Mai 1977 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 1977
66

 betraf ebenfalls eine Publi-

kumskommanditgesellschaft. Unter anderem ging es um die Frage, ob in einer Publikumsper-

sonengesellschaft bei Unerreichbarkeit des Gesellschaftszwecks ein Fortsetzungsbeschluss 

mit Dreiviertelmehrheit gefasst werden kann. Der Gesellschaftsvertrag sah allgemein für Ver-

tragsänderungen die Entscheidung mit Dreiviertelmehrheit vor.  

Abermals stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die Besonderheiten der Publikumsgesell-

schaft zu berücksichtigen seien. Der Grundsatz, dass bei nur unspezifischer Mehrheitsklausel 

nicht angenommen werden kann, dass eine uneingeschränkte Unterwerfung unter die Mehr-

heitsmacht gewollt sei, sondern der Wille der Gesellschafter zur Einführung des Mehrheits-

prinzips für jeden Beschlussgegenstand separat geprüft werden muss, sei für gesetzestypische 

Personengesellschaften entwickelt worden.
67

 In einer Publikumspersonengesellschaft, deren 

Gesellschaftsvertrag die Beschlussfassung über Vertragsänderungen mit Dreiviertelmehrheit 

vorsieht, sei der Gesellschaftsvertrag im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung so auszu-

legen, dass die Mehrheit das Recht hat, die Fortsetzung der Gesellschaft zu beschließen.
68

 Die 

Gesellschafter hätten in der Regel ein besonderes Interesse am Erhalt der Gesellschaft. Die 

dissentierenden Gesellschafter müssten diesen Beschluss zwar hinnehmen, hätten im Gegen-

zug aber das Recht zur fristlosen Kündigung.
69

 Sie könnten also gegen Abfindung aus der 

Gesellschaft ausscheiden. Ihre Interessen seien durch das Austrittsrecht hinreichend ge-

wahrt.
70

  

dd) BGHZ 71, 53 vom 13. März 1978 

Eine richtungsweisende Entscheidung zum Thema Mehrheitsbeschlüsse in Publikumsperso-

nengesellschaften fällte der Bundesgerichtshof im Jahr 1978.
71

 Es ging um einen Mehrheits-

beschluss in einer Kommanditgesellschaft, mit dem ein neuer Komplementär bestellt und der 

Gesellschaftszweck geändert wurde.  
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Das Berufungsgericht hatte den Gesellschafterbeschluss noch für unwirksam erklärt, da sich 

für den konkreten Beschlussgegenstand nicht in hinreichend bestimmter Form aus dem Ge-

sellschaftsvertrag ergebe, dass dieser einer Mehrheitsentscheidung unterworfen werden sollte. 

Der Bundesgerichtshof folgte dieser Bewertung nicht. Stattdessen erklärte er den Be-

stimmtheitsgrundsatz für Publikumspersonengesellschaften generell als unanwendbar.
72

 Der 

Bundesgerichtshof warf sogar die Frage auf, ob nicht entsprechend § 179 Abs. 2 AktG in Pub-

likumsgesellschaften generell das Mehrheitsprinzip gelten sollte, selbst wenn der Gesell-

schaftsvertrag keine Mehrheitsklausel enthalte.
73

 

Der Bundesgerichtshof führte aus, dass der Bestimmtheitsgrundsatz entwickelt worden sei, 

weil für Personengesellschaften der Minderheitenschutz nicht gesetzlich festgeschrieben ist. 

Einem Machtmissbrauch müsse aber gerade in Personengesellschaften vorgebeugt werden, 

wo Gesellschafter durch Mehrheitsentscheidungen gegen ihren Willen noch stärker betroffen 

sein können als in Kapitalgesellschaften. So würden Gesellschafter, die in einer Personenge-

sellschaft ihren Beruf ausüben, durch einen Mehrheitsbeschluss auch in ihrem persönlichen 

Lebensbereich betroffen. Es stehe mehr als nur ihr in die Gesellschaft eingebrachtes Kapital 

auf dem Spiel.   

Seine Ablehnung des Bestimmtheitsgrundsatzes für Publikumspersonengesellschaften be-

gründete der Bundesgerichtshof damit, dass das Einstimmigkeitsprinzip anders als in der ge-

setzestypischen Personengesellschaft in der Publikumspersonengesellschaft eine Fortentwick-

lung der Gesellschaft verhindere. Selbst krisenhafte Zustände könnten nicht beseitigt wer-

den.
74

 Eine einstimmige Entscheidung scheitere bereits daran, dass eine Beteiligung sämtli-

cher Gesellschafter an der Gesellschafterversammlung kaum zu erreichen wäre.
75

 Zudem sei 

es bei einer gesetzestypischen Personengesellschaft mit eng miteinander verbundenen Gesell-

schaftern eher zu erwarten, dass ein Kompromiss gefunden wird als bei einer Massengesell-

schaft.
76

 Die Möglichkeit der Einführung des Mehrheitsprinzips sei in Publikumspersonenge-

sellschaften notwendig.
77

 Auf einen Schutz der Minderheitsgesellschafter vor missbräuchli-
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cher Ausübung der Mehrheitsmacht und sonstigen unzumutbaren Vertragsänderungen würde 

trotzdem nicht verzichtet.
78

  

Im konkreten Fall stellte der Bundesgerichtshof zudem fest, dass auch nicht unzulässig in die 

Rechtsposition der dissentierenden Gesellschafter eingegriffen wurde und daher der Mehr-

heitsbeschluss auch insofern nicht unwirksam sei. Die „rechtliche und vermögensmäßige Po-

sition“ dieser Gesellschafter sei im Wesentlichen nicht beeinträchtigt und ihnen seien auch 

keine weiteren Lasten aufgebürdet worden.
79

  

Die Minderheit sei dadurch ausreichend geschützt, dass sie bei erheblicher Änderung des Ge-

sellschaftsverhältnisses ein Recht zum sofortigen Ausscheiden aus der Gesellschaft gegen 

Abfindung hätte.
80

 An ein wesentlich abgewandeltes Gesellschaftsverhältnis könnten die Ge-

sellschafter gegen ihren Willen nicht gebunden sein. Das Austrittsrecht sei Folge und nicht 

Voraussetzung des wirksamen Mehrheitsbeschlusses.
81

  

ee) BGHZ 85, 350 vom 15. November 1982 

In der Entscheidung aus dem Jahr 1982,
82

 die ebenfalls eine vom gesetzlichen Leitbild abwei-

chende Kommanditgesellschaft betraf, warf der Bundesgerichtshof die Fragen auf, ob der 

Bestimmtheitsgrundsatz abgemildert und der Schutz der Gesellschafter stattdessen über die 

gesellschafterliche Treuepflicht sichergestellt werden sollte und insbesondere ob ein Verzicht 

auf die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes möglich sei. Diese Fragen bejahte der 

Bundesgerichtshof für den konkreten Fall unter Berücksichtigung der besonderen Umstände. 

In zugrundeliegenden Fall ging es um eine körperschaftlich organisierte große Familienkom-

manditgesellschaft, in deren Gesellschaftsvertrag es ursprünglich eine Mehrheitsklausel gab, 

die ausdrücklich nicht für Grundlagengeschäfte gelten sollte. Diese Klausel wurde später ein-

stimmig durch eine Mehrheitsklausel ersetzt, die explizit Mehrheitsentscheidungen für alle 

Beschlussgegenstände zuließ. Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs war ein 

Mehrheitsbeschluss, der die Mehrheit unter anderem zur Umwandlung der Gesellschaft in 

eine Kapitalgesellschaft ermächtigte.  

                                                 
78

  BGHZ 71, 53, 59. 
79

  BGHZ 71, 53, 60. 
80

  BGHZ 71, 53, 60 f. 
81

  BGHZ 71, 53, 61. 
82

  BGHZ 85, 350. 



18 B. Entwicklung des Bestimmtheitsgrundsatzes 

Aus der Tatsache, dass der Gesellschaftsvertrag Mehrheitsentscheidungen über Grundlagen 

der Gesellschaft ursprünglich nicht zuließ und die Gesellschafter später diese Ausnahme von 

der Mehrheitsklausel einstimmig abschafften, schloss der Bundesgerichtshof, dass es dem 

Willen der Gesellschafter entsprach, gerade auch Grundlagenentscheidungen der Mehrheits-

macht zu unterwerfen. Hierin sah der Bundesgerichtshof einen Verzicht der Gesellschafter auf 

die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes.
83

  

Der Bundesgerichtshof nahm an, dass die Möglichkeit des Verzichts auf die Anwendung des 

Bestimmtheitsgrundsatzes davon abhänge, ob es sich beim Bestimmtheitsgrundsatz um eine 

Auslegungsregelung handele, auf deren Anwendung verzichtet werden könne, oder um eine 

unverzichtbare formale Regelung des Minderheitenschutzes.
84

 Letztlich ließ der Bundesge-

richtshof diese Frage jedoch offen. Zumindest im vorliegenden Fall sei ein Verzicht möglich, 

da die hier betroffene Kommanditgesellschaft wegen ihrer Größe und der körperschaftlichen 

Verfassung wesentlich vom gesetzlichen Leitbild abweiche.
85

 Eine einstimmige Beschlussfas-

sung sei unter diesen Umständen kaum noch möglich und die Gesellschafter sollten nicht am 

Erfordernis eines Katalogs von durch Mehrheitsentscheidung zu fassenden Beschlüssen fest-

gehalten werden.
86

 Ohnehin würden die Gesellschafter durch Beschlüsse in der körperschaft-

lich strukturierten Gesellschaft normalerweise nicht unmittelbar persönlich betroffen.
87

 

ff) BGHZ 132, 263 vom 29. März 1996 

In einer weiteren Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 1996
88

 ging es unter 

anderem um die Frage, ob die Feststellung des Jahresabschlusses in einer Kommanditgesell-

schaft per Mehrheitsbeschluss möglich ist. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass Beschlüsse 

der Gesellschafterversammlung mit Ausnahme mehrerer ausdrücklich aufgezählter Be-

schlussgegenstände mit einfacher Mehrheit gefasst werden.  

Obwohl die Feststellung des Jahresabschlusses in der Mehrheitsklausel nicht als Ausnahme 

von der grundsätzlichen Geltung des Mehrheitsprinzips genannt wurde, hielt der Bundesge-

richtshof die mehrheitliche Feststellung des Jahresabschlusses für unwirksam. Dabei ließ er 
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offen, ob die Unwirksamkeit mit dem Bestimmtheitsgrundsatz oder der Kernbereichslehre
89

 

zu begründen sei, beide führten zu dem gleichen Ergebnis:
90

  

Die Feststellung des Jahresabschlusses sei ein Grundlagengeschäft.
91

 Bei Anwendung des 

Bestimmtheitsgrundsatzes hätte in der Mehrheitsklausel zumindest die Art des Beschlusses 

spezifiziert werden müssen statt einer bloß allgemeinen Mehrheitsklausel.
92

 Nach der Kernbe-

reichslehre hätte sich die Mehrheitsklausel auf das betroffene Recht aus dem Kernbereich der 

Gesellschafter beziehen und auch Art und Umfang möglicher Eingriffe nennen müssen.
93

 Die 

Mehrheitsklausel ließe weder unter Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes noch der 

Kernbereichslehre die mehrheitliche Feststellung des Jahresabschlusses zu.
94

 

Der Bundesgerichtshof ließ in der Entscheidung vom 29. März 1996 also offen, ob der Be-

stimmtheitsgrundsatz weiterhin anzuwenden ist oder ob stattdessen die Kernbereichslehre 

heranzuziehen ist. Die Fortgeltung des Bestimmtheitsgrundsatzes wurde dadurch in Frage 

gestellt. 

2. Das „Otto“-Urteil des Bundesgerichtshofs vom 15. Januar 2007, BGHZ 170, 283 

Im „Otto“-Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2007,
95

 das als Wegmarke in der 

Rechtsprechung zum Bestimmtheitsgrundsatz angesehen wird, ging es abermals um eine 

mehrheitliche Feststellung des Jahresabschlusses sowie zusätzlich um eine Entscheidung über 

die Verwendung des Bilanzgewinns in einer Kommanditgesellschaft, hier einer GmbH & Co. 

KG. Laut Gesellschaftsvertrag sollten Gesellschafterbeschlüsse mit einfacher Mehrheit ge-

fasst werden können, soweit im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vorgesehen ist. Allein für 

Vertragsänderungen und einige ausdrücklich aufgezählte weitere Beschlussgegenstände war 

die Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit angeordnet. Für die Bilanzfeststellung wurde 

keine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit vorgesehen. 

Der Bundesgerichtshof kam zu dem Ergebnis, dass die streitgegenständlichen Beschlüsse 

nicht dem Einstimmigkeitserfordernis unterlagen. Für die Feststellung des Jahresabschlusses 

könne das Einstimmigkeitsprinzip durch den Gesellschaftsvertrag abbedungen werden. Auch 

unter Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes sei die Feststellung des Jahresabschlusses 
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von der Mehrheitsklausel gedeckt.
96

 Es schade insofern nicht, dass dieser Beschlussgegen-

stand nicht ausdrücklich in der Mehrheitsklausel genannt sei.  

Der Bestimmtheitsgrundsatz bewirke, dass von einer allgemeinen Mehrheitsklausel zunächst 

nur gewöhnliche Beschlussgegenstände erfasst seien. Nicht zwingend erforderlich sei jedoch, 

dass jeder einzelne Beschlussgegenstand in der Mehrheitsklausel ausdrücklich aufgezählt 

werde, denn das würde den Bestimmtheitsgrundsatz „zu einer Förmelei denaturieren“.
97

 

Vielmehr genüge es, wenn sich aus der Auslegung des Gesellschaftsvertrags ergebe, dass der 

jeweilige Beschlussgegenstand nach dem Willen der Gesellschafter der Mehrheitsmacht un-

terliegen solle. In dieser Form sei am Bestimmtheitsgrundsatz neben der Kernbereichslehre, 

die auf zweiter Stufe zu prüfen sei, festzuhalten.
98

 

Im konkreten Fall sei der Mehrheitsbeschluss von der Mehrheitsklausel gedeckt, weil es sich 

bei der Feststellung des Jahresabschlusses nicht um ein ungewöhnliches Geschäft handele.
99

 

Vielmehr sei die Feststellung des Jahresabschlusses als gesetzlich vorgeschriebenes Geschäft 

der laufenden Verwaltung einzuordnen, das jährlich wiederholt werde. Es betreffe nicht wie 

eine Änderung des Gesellschaftsvertrags die Grundlagen der Gesellschaft. Durch die Feststel-

lung des Jahresabschlusses werde nicht in das Recht der Gesellschafter auf Beteiligung am 

Gewinn eingegriffen, vielmehr handele es sich um eine interessenneutrale Voraussetzung für 

die Berechnung des Gewinnanspruches.
100

 Es könne auch dahinstehen, ob ein Beschluss über 

die Feststellung eines Jahresabschlusses, der die Gewinnverwendung vorwegnimmt, ein bi-

lanzrechtliches Grundlagengeschäft sei, da im vorliegenden Fall der Gesellschaftsvertrag be-

reits entsprechende Regelungen enthalte, die eine Rücklagenquote festsetzen. Der Bundesge-

richtshof wich im „Otto“-Urteil insofern von seiner früheren Entscheidung aus dem Jahr 

1996
101

 ab, in dem er die Feststellung des Jahresabschlusses noch als Grundlagengeschäft 

einordnete und an die Zulassung von Mehrheitsentscheidungen daher höhere Bestimmtheits-

anforderungen knüpfte. 
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Die „Otto“ Entscheidung wurde unterschiedlich interpretiert – teilweise als Festhalten am 

Bestimmtheitsgrundsatz, teilweise als Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes.
102

 In den Ent-

scheidungsgründen des „Otto“-Urteils
103

 führt der Bundesgerichtshof aus: 

„Verfehlt ist indessen das Verständnis, eine Mehrheitsklausel müsse stets die 

betroffenen Beschlussgegenstände minutiös auflisten. Das würde den Be-

stimmtheitsgrundsatz, der eine Verankerung der Mehrheitsmacht im Gesell-

schaftsvertrag nur als Eingangsvoraussetzung für die Gültigkeit einer Mehr-

heitsentscheidung verlangt, zu einer Förmelei denaturieren (vgl. auch 

MünchKommBGB/Ulmer, 4. Aufl. § 709 Rdn. 87, 88 m.w.Nachw.). Es ge-

nügt vielmehr, wenn sich aus dem Gesellschaftsvertrag – sei es auch durch 

dessen Auslegung – eindeutig ergibt, dass der in Frage stehende Beschluss-

gegenstand einer Mehrheitsentscheidung unterworfen sein soll (vgl. Senat, 

BGHZ 8, 35, 42; 85, 350, 356; K. Schmidt, GesR 4. Aufl. § 16 II 2, S. 454). 

Mit dieser Maßgabe ist am Bestimmtheitsgrundsatz, dessen Erforderlichkeit 

als Instrument des Minderheitenschutzes neben der sog. ‚Kernbereichsleh-

re‘ der Senat in seiner jüngeren Rechtsprechung zum Teil offen gelassen hat 

(BGHZ 71, 53, 57 f.; 85, 350, 356; 132, 263, 268; Senatsurteil vom 10. Ok-

tober 1994 aaO), festzuhalten.“ (Unterstreichung nicht im Original) 

 

Mit der Klarstellung, dass Kataloge nicht stets nötig sind, sondern es genügt, wenn sich durch 

Auslegung eindeutig ergibt, dass der jeweilige Beschluss der Mehrheitsentscheidung unter-

liegt, hält der Bundesgerichtshof ausdrücklich am Bestimmtheitsgrundsatz fest. Dass der 

Bundesgerichthof am Bestimmtheitsgrundsatz weiterhin festhält und das „Otto“-Urteil kei-

neswegs als Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes zu interpretieren ist, zeigt im Übrigen 

auch ein Hinweisbeschluss des Bundesgerichtshofs aus demselben Jahr. Dort heißt es, dass 

ein mehrheitlicher Fortsetzungsbeschluss nur möglich sei, wenn dies im Gesellschaftsvertrag 

„unter Beachtung des Bestimmtheitsgrundsatzes“ vorgesehen sei.
104

 

Aus dem „Otto“-Urteil ergibt sich aber auch, dass der Bundesgerichtshof dort ein formelles 

Verständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz vertritt. Er stellt das Verhältnis des Bestimmtheits-

grundsatzes zu den weiteren Schutzinstrumenten wie folgt dar: Anhand des Bestimmtheits-

grundsatzes wird die rein formelle Befugnis der Mehrheit zur Mehrheitsentscheidung ge-

prüft.
105

 Erst auf zweiter Stufe prüft er die materiellen Anforderungen an Mehrheitsentschei-

dungen anhand der Kernbereichslehre und der Treuepflicht.
106

 Mit diesem formellen Ver-

ständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz macht der Bundesgerichtshof aber zumindest einen 
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ersten Schritt in Richtung der Ende 2014 erfolgten vollständigen Abkehr vom Bestimmtheits-

grundsatz. 

3. Das Urteil „Schutzgemeinschaftsvertrag II“ vom 24. November 2008, BGHZ 179, 

13 

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 24. November 2008
107

 ging es um eine 

Schutzgemeinschaft in Form einer Innengesellschaft bürgerlichen Rechts mit dem Zweck, die 

Stimmmacht der Gesellschafter zu bündeln und so ihren Einfluss auf die Zielgesellschaft, eine 

Aktiengesellschaft, zu verstärken. Der Gesellschaftsvertrag der Schutzgemeinschaft enthielt 

eine Mehrheitsklausel, die ausdrücklich vorsah, dass alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 

geschlossen werden und die Mitglieder binden, ohne danach zu unterscheiden, ob in der Ziel-

gesellschaft für die entsprechende Beschlussfassung eine größere Mehrheit erforderlich ist. 

Gegenstand des Revisionsverfahrens war unter anderem die Wirksamkeit dieser Mehrheits-

klausel unter personengesellschaftsrechtlichen Gesichtspunkten. Eine konkrete Mehrheitsent-

scheidung war durch den Bundesgerichtshof nicht zu prüfen.  

Der Bundesgerichtshof stellte in seinem Urteil fest, dass von der Mehrheitsklausel eindeutig 

auch Beschlüsse erfasst sind, für die bei einer Beschlussfassung in der Zielgesellschaft eine 

qualifizierte Mehrheit erforderlich gewesen wäre.
108

 Wie bereits im „Otto“-Urteil festgestellt, 

bedürfe es keiner minutiösen Auflistung der einzelnen Beschlussgegenstände.
109

 Im Urteil 

„Schutzgemeinschaftsvertrag II“ heißt es:  

„Infolgedessen kann der früher verstandene ‚Bestimmtheitsgrundsatz‘ auch 

nicht dazu herangezogen werden, einzelne, von der Beklagten als besonders 

gravierend angesehene Strukturmaßnahmen, die aktienrechtlich einer Drei-

viertelmehrheit bedürfen, von vornherein aus der Reichweite der Mehrheits-

klausel auszunehmen […].“
110

  

 

Der Bundesgerichtshof führte weiter aus, dass es für die Wirksamkeit der Mehrheitsklausel 

unerheblich sei, ob sie den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes genüge. Folge des 

Nichteinhaltens der Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes sei lediglich, dass einstim-

mige Beschlüsse gefasst werden müssen, soweit die jeweiligen Beschlussgegenstände von der 

Mehrheitsklausel nicht erfasst sind.
111
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  BGHZ 179, 13, 20. 
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Für einen „sachgerechten Minderheitenschutz“ bedürfe es nicht einer „extensiven, auf eine 

verdeckte Inhaltskontrolle hinauslaufenden […] Anwendung des ‚Bestimmtheitsgrundsat-

zes‘“
112

, schon gar nicht müsse die Mehrheitsklausel insgesamt für unwirksam erklärt werden. 

Die Klausel begründe „ohnehin nur eine formelle Legitimation für die von ihr erfassten 

Mehrheitsentscheidungen“.
113

 Die Mehrheitsklausel als solche sei eine wertneutrale Verfah-

rensregel.
114

  

Es fällt auf, dass der Bundesgerichtshof den Begriff Bestimmtheitsgrundsatz in Anführungs-

zeichen setzt und auch vom „früher verstandenen ‚Bestimmtheitsgrundsatz‘“
115

 spricht. 

Dadurch distanziert er sich vom Bestimmtheitsgrundsatz. Inhaltlich scheint er sich jedoch nur 

vom materiellen, traditionellen Verständnis des Bestimmtheitsgrundsatzes abzuwenden. Le-

diglich einer „minutiösen Auflistung aller Beschlussgegenstände“ bedürfe es nicht.
116

 Den 

formal verstandenen Bestimmtheitsgrundsatz scheint er beizubehalten. 

Weiter führt der Bundesgerichtshof in seinem Urteil aus, dass auf zweiter Stufe, nach der 

Überprüfung der Mehrheitsentscheidung anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes, festzustellen 

sei, ob durch die Mehrheitsentscheidung die gesellschafterliche Treuepflicht gegenüber den 

Minderheitsgesellschaftern verletzt wurde.
117

 Das sei insbesondere bei Eingriffen in den 

Kernbereich der Mitgliedschaft der Fall.
118

 Hierbei gehe es wiederum allein um die Wirksam-

keit der jeweiligen Mehrheitsentscheidung und nicht um die Wirksamkeit der Mehrheitsklau-

sel.
119

   

4. Das Urteil „Sanieren oder Ausscheiden“ vom 19. Oktober 2009, BGHZ 183, 1 

In dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 19. Oktober 2009 („Sanieren oder Ausschei-

den“)
120

 ging es um einen geschlossenen Immobilienfonds in der Rechtsform einer GmbH & 

Co. OHG. Aufgrund schwerer finanzieller Probleme beschlossen die Gesellschafter mehrheit-

lich unter anderem eine Kapitalerhöhung. Gesellschafter, die sich nicht an der freiwilligen 

Kapitalerhöhung beteiligen wollten, sollten automatisch aus der Gesellschaft ausscheiden. Die 
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Gesellschaft klagte gegen die nicht sanierungswilligen Gesellschafter auf Zahlung des Ausei-

nandersetzungsfehlbetrags.  

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass der Mehrheitsbeschluss formell wirksam gefasst wur-

de, da laut dem Gesellschaftsvertrag für Änderungen des Gesellschaftsvertrags eine Mehrheit 

von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch die absolute Mehrheit aller 

möglichen Stimmen, ausreichen sollte.
121

 Diese Mehrheit wurde unstreitig erreicht. Zur for-

mellen Legitimation verwies er auf mehrere frühere Urteile, einschließlich des „Otto“-

Urteils
122

 vom 15. Januar 2007.
123

  

Den Bestimmtheitsgrundsatz erwähnt der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung nicht. 

Das verwundert aber insofern nicht, als der Bundesgerichtshof die betroffene Gesellschaft als 

Publikumsgesellschaft einordnet, für die der Bestimmtheitsgrundsatz ohnehin nicht anwend-

bar sein sollte.
124

 Daraus, dass er für die „formelle Legitimation“ insbesondere die „Otto“-

Entscheidung zitiert,
125

 lässt sich schließen, dass der Bundesgerichtshof die dort aufgestellten 

Maßstäbe beibehalten will.
126

 

Auf zweiter Stufe war laut Bundesgerichtshof die materielle Wirksamkeit der Mehrheitsent-

scheidung gegenüber dem einzelnen Gesellschafter zu prüfen.
127

 Nach Ansicht des Bundesge-

richtshofs bedurfte das Einführen einer Ausschlussregelung der Zustimmung aller betroffenen 

Gesellschafter und konnte daher grundsätzlich nicht im Wege der Mehrheitsentscheidung 

erfolgen. Weil die Gesellschafter aus der gesellschafterlichen Treuepflicht zur Zustimmung 

verpflichtet gewesen seien, werde die erforderliche Zustimmung fingiert.
128

 Die Gesellschaft 

sei dringend sanierungsbedürftig und über die Kapitalerhöhung sanierungsfähig. Die sanie-

rungsunwilligen Gesellschafter stünden durch die Pflicht, den Auseinandersetzungsfehlbetrag 

zu leisten, nicht schlechter da als bei Liquidation der Gesellschaft. Der mehrheitliche Be-

schluss über die Kapitalerhöhung und den Ausschluss sanierungsunwilliger Gesellschafter sei 

daher wirksam. 
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5. Die Urteile BGH NZG 2013, 57; NZG 2013, 63, jeweils vom 16. Oktober 2012 

In den beiden Urteilen des Bundesgerichtshofs vom 16. Oktober 2012
129

 ging es ebenfalls um 

Mehrheitsentscheidungen in geschlossenen Immobilienfonds, diesmal in Form von Komman-

ditgesellschaften. Die insofern weitgehend übereinstimmenden Gesellschaftsverträge sahen 

für Änderungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrags eine Beschlussfassung mit Dreiviertel-

mehrheit vor. Unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich wenn sich 75 % beziehungsweise 

90 % aller Stimmen auf fünf oder weniger Personen vereinigen, sollte laut Gesellschaftsver-

trag eine 9/10-Mehrheit beziehungsweise die einstimmige Beschlussfassung erforderlich sein. 

Die Gesellschafter beschlossen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen für die hö-

heren Mehrheitserfordernisse nicht gegeben waren, sich also weniger als 75 % der Stimmen 

auf bis zu 5 Personen vereinigten, mit Dreiviertelmehrheit die Aufhebung der höheren Mehr-

heitsanforderungen. 

Der Bundesgerichtshof entschied, dass diese Beschlüsse wirksam waren. Für die formelle 

Legitimation genüge es, dass sich aus einer Auslegung des Gesellschaftsvertrags eindeutig 

ergebe, dass der Beschlussgegenstand der Mehrheitsentscheidung unterworfen sein soll.
130

 

Den streitgegenständlichen Gesellschaftsverträgen lasse sich nicht entnehmen, dass für den 

Beschluss über die Aufhebung der erhöhten Mehrheitsanforderungen die qualifizierte Mehr-

heit auch dann erforderlich sei, wenn die Voraussetzungen der Anwendung der erhöhten 

Mehrheitsanforderungen nicht erfüllt sind.
131

  

Auch der Bestimmtheitsgrundsatz führe zu keinem anderen Ergebnis. Zum einen sei er ohne-

hin auf Publikumspersonengesellschaften nicht anwendbar.
132

 Zum anderen habe er „für die 

formelle Legitimation einer Mehrheitsentscheidung nach der neueren Rechtsprechung des 

Senats (…) keine Bedeutung mehr“.
133

  

Die Entscheidungen vom 16. Oktober 2012
134

 wurden von manchen Autoren als Zeichen da-

für eingeordnet, dass der Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz schon dort endgültig 
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aufgegeben habe.
135

 Andererseits scheinen die in den Entscheidungen vom 16. Oktober 2012 

angewandten Maßstäbe zur Überprüfung der formellen Legitimation der Mehrheitsentschei-

dung die gleichen zu sein wie in den früheren Entscheidungen, insbesondere im „Otto“-Urteil 

und in der Entscheidung „Sanieren oder Ausscheiden“: Auch in den Entscheidungen vom 

16. Oktober 2012 hält der Bundesgerichtshof fest, dass es für die formelle Legitimation zwar 

genügt, aber andererseits auch erforderlich ist, dass sich durch Auslegung des Gesellschafts-

vertrags eindeutig ergibt, dass der Entscheidungsgegenstand der Mehrheitsentscheidung un-

terliegen soll.
136

 Inhaltlich macht es keinen Unterschied, ob ausdrücklich die „Bestimmt-

heit“ der Mehrheitsermächtigung anhand des „Bestimmtheitsgrundsatzes“ geprüft wird oder 

ob man dieselbe Prüfung als Prüfung der „formellen Legitimation“ bezeichnet.
137

 Man könnte 

die Entscheidungen vom 16. Oktober 2012 daher so verstehen, dass sich der Bundesgerichts-

hof primär von der Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes nach traditionellem Verständ-

nis sowohl auf Publikumspersonengesellschaften als auch im obiter dictum auf gesetzestypi-

sche Personengesellschaften abgrenzen will und daher den Begriff „Bestimmtheitsgrund-

satz“ aufgibt. Spätestens aus dem Urteil des Bundesgerichthofs vom 21. Oktober 2014
138

 

ergibt sich jedoch ohne Zweifel, dass der Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz 

endgültig aufgibt. 

Der Bundesgerichtshof beurteilte die Mehrheitsbeschlüsse in den Entscheidungen vom 

16. Oktober 2012 im Übrigen auch als materiell wirksam. Insbesondere habe die Mehrheit 

ihre Treuepflicht gegenüber der Minderheit nicht verletzt.
139

 

6. Das Urteil vom 21. Oktober 2014, BGHZ 203, 77 

Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014
140

 war eine 

mehrheitliche Entscheidung in einer GmbH & Co. KG über die Zustimmung zur Übertragung 

eines Kommanditanteils. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass Verfügungen über Geschäfts-

anteile der Einwilligung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Des Weiteren enthielt der 

Gesellschaftsvertrag eine Mehrheitsklausel, die vorbehaltlich abweichender Regelungen im 

Gesellschaftsvertrag oder Gesetz die Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit anordnete. 
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Eine Klausel, die eine bestimmte Mehrheit spezifisch für die Entscheidung der Gesellschaf-

terversammlung über die Einwilligung zur Verfügung über Geschäftsanteile vorsah, gab es im 

Gesellschaftsvertrag nicht. 

Der Bundesgerichtshof führte aus: 

„c) Danach ist festzuhalten, dass dem so genannten Bestimmtheitsgrundsatz 

für die formelle Legitimation einer Mehrheitsentscheidung keine Bedeutung 

mehr zukommt (BGH, NZG 2013, 63 = ZIP 2013, 65 Rn.15). Die Prüfung 

der formellen Legitimation auf der ersten Stufe erfolgt vielmehr im Wege der 

Auslegung des Gesellschaftsvertrags nach allgemeinen Auslegungsgrundsät-

zen (vgl. dazu auch Schäfer, ZGR 2013, 237 [243 f.]). Bei der Auslegung des 

Gesellschaftsvertrags ist der frühere Bestimmtheitsgrundsatz auch nicht in 

Gestalt einer Auslegungsregel des Inhalts zu berücksichtigen, dass allge-

meine Mehrheitsklauseln restriktiv auszulegen sind oder, wie das BerGer. 

angenommen hat, Beschlussgegenstände, die die Grundlagen der Gesell-

schaft betreffen oder ungewöhnliche Geschäfte beinhalten, jedenfalls von 

allgemeinen Mehrheitsklauseln, die außerhalb eines konkreten Anlasses ver-

einbart wurden, regelmäßig nicht erfasst werden. Eine solche Auslegungsre-

gel findet im Gesetz keine Stütze (vgl. Schäfer, ZGR 2013, 237 [245]). Die 

Zweifelsregel in § 709 II BGB, § 119 II HGB bezieht sich nur auf die Be-

rechnung der Mehrheit der Stimmen. Da sich die durch Auslegung des Ge-

sellschaftsvertrags vorzunehmende Feststellung, ob im konkreten Fall für 

die formelle Legitimation eines Beschlusses eine Mehrheitsentscheidung ge-

nügt, nach allgemeinen Auslegungsgrundsätzen richtet, kann sich die Mehr-

heitsbefugnis aus jeder Vereinbarung der Gesellschafter ergeben, die einer 

dahingehenden Auslegung zugänglich ist, also von der ausdrücklichen An-

führung des betreffenden Beschlussgegenstands in einem Katalog von Be-

schlussgegenständen über eine umfassende oder auslegungsfähige Mehr-

heitsklausel im (schriftlichen) Gesellschaftsvertrag bis hin zu einer konklu-

denten Vereinbarung der Mehrheitszuständigkeit (vgl. Karsten Schmidt, ZIP 

2009, 737 [738]). 

 

Wenn in der angeführten Senatsrechtsprechung in diesem Zusammenhang 

von der Eindeutigkeit einer vertraglichen Regelung die Rede ist (vgl. BGHZ 

170, 283 = NZG 2007, 259 = NJW 2007, 1685 Rn. 9 und 10– OTTO; BGHZ 

183, 1 = NZG 2009, 1347 = NJW 2010, 65 Rn. 16 – Sanieren oder Aus-

scheiden), ist damit wie auch sonst nicht die ausdrückliche Spezifizierung im 

Gesellschaftsvertrag oder die Eindeutigkeit einer Vertragsklausel in dem 

Sinne gemeint, dass sie über ihren Wortlaut hinaus nicht ausgelegt werden 

kann. Vielmehr genügt es, wenn die hier subjektive – bei Publikumsperso-

nengesellschaften dagegen objektive (vgl. nur BGHZ 191, 293 = NZG 2012, 

393 = NJW 2012, 1439 Rn. 17 mwN) – Auslegung des Gesellschaftsvertrags, 

bei der nach Maßgabe der §§ 133, 157 BGB auf der Grundlage des von den 

Parteien vorgetragenen und vom Gericht gegebenenfalls nach Beweisauf-

nahme festgestellten maßgeblichen tatsächlichen Auslegungsstoffs der objek-

tive Sinn der jeweiligen Vertragsbestimmung bei der gebotenen Gesamtwür-

digung des Vertragsinhalts zu ermitteln ist (vgl. BGH, WM 1973, 37; WM 

1975, 662 [663]; WM 1977, 1140; WM 1998, 1535 [1536]; ZIP 2000, 2105 

[2106 f.]; vgl. ferner Grunewald, ZGR 1995, 68 mwN), zu dem Ergebnis 
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führt, dass der betreffende Beschlussgegenstand von der Mehrheitsklausel 

erfasst sein soll.“
141

  

 

Damit hat der Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz sowie die restriktive Auslegung 

von Mehrheitsklauseln aufgegeben. 

Auf zweiter Stufe sei dann dem einzelnen Gesellschafter gegenüber die materielle Wirksam-

keit des Beschlusses zu prüfen.
142

 Hierbei stellte der Bundesgerichtshof nunmehr nicht mehr 

auf die Kernbereichslehre ab, sondern prüfte bei Eingriffen in die individuelle Rechtsstellung, 

„ob der Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem betroffenen Gesellschafter 

unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Belange zumutbar ist“.
143

 

Das Berufungsurteil habe gegen die dargestellten Auslegungsgrundsätze verstoßen, indem es 

annahm, die Mehrheitsklausel erfasse wegen des Bestimmtheitsgrundsatzes von vornherein 

nur gewöhnliche Beschlussgegenstände.
144

  

IV. Kritik in der Literatur am Bestimmtheitsgrundsatz  

Der Bestimmtheitsgrundsatz traf in der Literatur anfangs auf breite Zustimmung,
145

 wurde ab 

Mitte der 70er Jahre jedoch zunehmend kritisiert. Einerseits kamen Zweifel auf, ob der Be-

stimmtheitsgrundsatz angesichts der Vertragspraxis noch einen ausreichenden Minderheiten-

schutz gewährleisten könne.
146

 Andererseits behaupten Kritiker, der Bestimmtheitsgrundsatz 

gehe zu weit und sei zu restriktiv.
147

 Abgesehen davon wird auch die dogmatische Legitimati-
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  Bereits Martens, DB 1973, 413, 418, der dem Bestimmtheitsgrundsatz noch ein „hohes Maß minderheits-

schützender Prävention“ zusprach, führte dies als „erhebliche Schwäche“ des Bestimmtheitsgrundsatzes auf; 

später uneingeschränkt Fischer, in: FS Barz, S. 33, 41 f.; hierzu unter B.IV.1.  
147

  Hierzu unter B.IV.2. 



IV. Kritik in der Literatur am Bestimmtheitsgrundsatz 29 

on des Bestimmtheitsgrundsatz hinterfragt.
148

 Es wurde diskutiert, ob der Bestimmtheits-

grundsatz gänzlich abzuschaffen sei.
149

  

1. Keine Gewährleistung eines ausreichenden Minderheitenschutzes 

Eines der wichtigsten Argumente der Kritiker des Bestimmtheitsgrundsatzes ist, dass der Be-

stimmtheitsgrundsatz keinen ausreichenden Minderheitenschutz mehr gewährleiste.
150

 In der 

Praxis habe man auf den Bestimmtheitsgrundsatz mit ausführlichen Katalogen von Be-

schlussgegenständen reagiert, die einer Mehrheitsentscheidung unterworfen sein sollen, und 

dadurch den Bestimmtheitsgrundsatz ausgehebelt: Er stelle allenfalls eine „rein intellektuelle 

Hürde“ für die Vertragsverfasser dar,
151

 verhindere jedoch nicht die weitreichende Geltung 

des Mehrheitsprinzips.
152

 Beim Bestimmtheitsgrundsatz handele es sich um einen „Kunst-

griff“ höchstrichterlicher Rechtsprechung. Als der Bestimmtheitsgrundsatz entwickelt wurde, 

hätte das Gericht mit ihm zwar den dort vorliegenden Streitfall lösen können. Es liege jedoch 

im Wesen solcher Kunstgriffe, dass sie nicht auf lange Sicht wirksam bleiben könnten, weil 

sich die Vertragsgestaltung daran anpasse.
153

  

Der Bestimmtheitsgrundsatz lasse sich auch nicht dadurch rechtfertigen, dass die Minderheit 

durch eine Warnung vor der Möglichkeit zukünftiger Mehrheitsentscheidungen geschützt 

werde. Eine Warnfunktion werde durch den Bestimmtheitsgrundsatz nicht mehr gewährleis-
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ZHR 153 (1989), 35, 43; G. Roth, JBl 2005, 80, 81; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 35; ders., in: 

MüKo BGB, § 709 Rn. 87; ders., ZGR 2013, 237, 243 f.; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, 

§ 163 Rn. 4; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 60; Seidel/Wolf, BB 2015, 2563, 2564; Torggler, in: 

GS Schönherr, S. 237, 248 f.; H. P. Westermann, in: FS Georgiades, S. 465, 483 ff.; ders., in: FG BGH, 

S. 245, 264 f.; ders., AcP 175 (1975), 375, 418; Wiedemann, GesR I, § 8 I 2 a (S. 411 f.); ders., ZGR 1977, 

690, 694; ders., JZ 1978, 612, 612 f.; ders., JZ 1983, 559, 560; Winter, GesRZ 1986, 74, 82.  
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  Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 715; zustimmend Mecke, BB 1988, 2258, 2262; ähnlich Barbasch, Familien-

KG, S. 75, die den Bestimmtheitsgrundsatz als „intellektuelle Hürde, die durch kautelarjuristische Finesse 

leicht übersprungen werden kann“, bezeichnet. 
152

  Barbasch, Familien-KG, S. 75; Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 714 f.; Mecke, BB 1988, 2258, 2262; Rabl, 

Kommanditistenschutz, S. 34; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 248 f.; ebenso Kreutz, ZGR 1983, 109, 

120 f., der darin aber keinen Grund für die Abschaffung des Bestimmtheitsgrundsatzes sieht. 
153

  Fischer, in: FS Barz, S. 33, 41; zustimmend Winter, GesRZ 1986, 74, 82. 



30 B. Entwicklung des Bestimmtheitsgrundsatzes 

tet:
154

 Die umfangreichen Beschlussgegenstandskataloge, die als Reaktion auf den Be-

stimmtheitsgrundsatz zur verbreiteten Vertragspraxis wurden, würden nicht vollständig gele-

sen und verstanden.
155

 Sie verwirrten und überforderten die Gesellschafter.
156

 Zumindest 

wenn die Gesellschafterstellung durch Erbe erlangt werde, entfalle die Warnfunktion.
157

  

Bezweifelt wird auch, ob der Bestimmtheitsgrundsatz seine Warnfunktion jemals habe erfül-

len können.
158

 Änderungen des Gesellschaftsvertrags könnten aufgrund nicht vorhersehbarer 

Umstände erforderlich werden. Selbst wenn ein Beschlussgegenstand ausdrücklich im Gesell-

schaftsvertrag aufgeführt werde, könnten die Gesellschafter nicht Jahre zuvor zutreffend die 

Vor- und Nachteile abwägen.
159

 Vertragsänderungen, die bei Vertragsschluss noch angebracht 

erschienen, könnten Jahre später auch aufgrund einer geänderten Lage unzumutbar sein.
160

 

Ohnehin müsse eine Warnung ins Leere gehen, weil die Mehrheitsklausel ex ante als Verfah-

rensregel zur Lösung künftiger Konflikte den Interessen aller Gesellschafter entspreche. Da-

her erscheine sie bei Vertragsschluss als sachgerecht.
161

  

Dass der Bestimmtheitsgrundsatz keine ausreichende Warnung der Gesellschafter gewährleis-

te, zeige sich im Übrigen immer dann, wenn sich die Gesellschafter angesichts einer konkre-

ten Mehrheitsentscheidung über die Reichweite der Mehrheitsklausel streiten. Denn dann 

werde klar, dass sich die Gesellschafter angesichts der Nachteile, die ihnen nun drohen, nicht 

auf die Entscheidung per Mehrheitsbeschluss eingelassen hätten. 
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  Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 714; Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen, S. 274 f.; Leenen, in: 

FS Larenz, S. 371, 387 ff.; Mecke, BB 1988, 2258, 2262; Rabl, Kommanditistenschutz, S. 34; Schäfer, in: 
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1979, 57, 60; Weipert, in: Münchener Handbuch GesR, Bd. II, § 14 Rn. 49; H. P. Westermann, in: FS Geor-
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ähnlich auch Barbasch, Familien-KG, S. 75, die anführt, die Warnfunktion des Bestimmtheitsgrundsatzes 

werde durch die Aufnahme ausführlicher Kataloge „ad absurdum geführt“. 
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  Barbasch, Familien-KG, S. 75. 
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  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 126; ähnlich Hofmann, Minderheitsschutz, S. 202; 

Weipert, in: Münchener Handbuch GesR, Bd. II, § 14 Rn. 49. 
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  Vgl. K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c (S. 456); ähnlich Reuter, Gutachten B zum 55. DJT, S. 61. 
158

  Mecke, BB 1988, 2258, 2262.  
159

  Vgl. Immenga, ZGR 1974, 385, 425; G. Roth, JBl 2005, 80, 82; ähnlich Barbasch, Familien-KG, S. 75, die 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 388 f. 
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2. Bestimmtheitsgrundsatz zu restriktiv 

Manchen Autoren geht der Bestimmtheitsgrundsatz zu weit. Hierzu werden drei unterschied-

liche Argumentationslinien verfolgt:  

a) Erstens gehe der Bestimmtheitsgrundsatz insofern zu weit, als er unter Umständen 

selbst notwendige Vertragsänderungen verhindere.
162

 Diese Blockade erfolge unabhängig 

davon, ob durch die Mehrheitsentscheidung überhaupt Interessen der Minderheitsgesellschaf-

ter berührt würden.
163

 Der Bestimmtheitsgrundsatz verlagere die Prüfung der Möglichkeit der 

Mehrheitsentscheidung in den formalen Bereich und verhindere so die materielle Entschei-

dung, ob das Interesse der Gesellschaft, ihres Unternehmens und der Gesellschafter eine Ver-

tragsänderung verlange.
164

 Eine von materiellen Gesichtspunkten unabhängige und rein for-

male Kontrolle sei jedoch verfehlt.
165

  

Wird die Einführung des Mehrheitsprinzips erschwert, würden den Gesellschaftern Möglich-

keiten genommen, die Gesellschaft sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen.
166

 Ihnen 

werde risikoscheues Verhalten unterstellt, obwohl die Gesellschafter nach dem gesetzlichen 

Leitbild risikobereit seien.
167

 Zudem könne das Einstimmigkeitsprinzip durch die Minder-

heitsgesellschafter missbraucht werden: Die Minderheitsgesellschafter könnten die Gesell-

schaft über ihr Vetorecht bewusst lahmlegen.
168

 

Oft sei es reiner Zufall, ob für einen Beschlussgegenstand im Gesellschaftsvertrag ausdrück-

lich die Mehrheitsentscheidung vorgesehen werde.
169

 Änderungen der Rahmenbedingungen 

seien häufig nicht vorhersehbar,
170

 sodass die Gesellschafter schon deshalb den entsprechen-

den Beschlussgegenstand nicht in den Gesellschaftsvertrag aufnähmen. Unzureichend berate-
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  Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen, S. 276; Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 385; Rabl, Komman-

ditistenschutz, S. 34; G. Roth, JBl 2005, 80, 81; Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 87; hierzu bereits unter 
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  Barbasch, Familien-KG, S. 74; Hadding, ZGR 1979, 636, 643; Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 715; Horst, 

Geschäftsführung, Vertretung und Beschlußfassung, S. 526; Mecke, BB 1988, 2258, 2262; G. Roth, JBl 2005, 

80, 81; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 248; Winter, GesRZ 1986, 74, 82. 
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  Barbasch, Familien-KG, S. 74; Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 715; vgl. auch Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 

385; Mecke, BB 1988, 2258, 2262. 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 387. 
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  H. P. Westermann, in: FS Georgiades, S. 465, 484. 
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  Mecke, BB 1988, 2258, 2262; ähnlich G. Roth, JBl 2005, 80, 81. 
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ne Gesellschafter würden durch den Bestimmtheitsgrundsatz noch ungleich härter getrof-

fen.
171

  

Auch das Instrument der Zustimmungsklage bei Verletzung der Treuepflicht durch Verweige-

rung der Zustimmung stehe dieser Kritik nicht entgegen: Eine Zustimmungspflicht aus Treue-

pflicht sei nur in sehr umgrenzten Fällen anerkannt.
172

 Zudem sei die Klage auf Zustimmung 

zu zeitaufwändig, es könnten bis zu einem rechtskräftigen Urteil Jahre vergehen.
173

 

b) Andere Autoren stellen darauf ab, dass der Bestimmtheitsgrundsatz dem erklärten 

Willen der Gesellschafter widerspreche. Diese hätten sich mit der Einführung einer Mehr-

heitsklausel für die Geltung des Mehrheitsprinzips und gegen das Einstimmigkeitsprinzip 

ausgesprochen und damit die Möglichkeit der flexiblen Anpassung an geänderte Umstände in 

den Vertrag einbringen wollen.
174

 Der Bestimmtheitsgrundsatz begünstige entgegen dem Wil-

len der Gesellschafter die Aufrechterhaltung des status quo, er sei veränderungs- und anpas-

sungsfeindlich.
175

 Dies berge „‚existentielle‘ Gefahren“
176

 für die Gesellschaft: Der Markt 

verlange ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit.  

Das Mehrheitsprinzip entspreche den Interessen der Gesellschafter, weil es einer geringeren 

Zahl der Gesellschafter, nämlich der Minderheit, zumute, sich dem Willen der Mehrheit zu 

beugen, statt umgekehrt.
177

 Dadurch leiste das Mehrheitsprinzip auch eine höhere Richtig-

keitsgewähr.
178

 

Zweck der Einführung des Mehrheitsprinzips sei es, Konflikte bezüglich notwendiger Ver-

tragsänderungen von vornherein zu vermeiden.
179

 Solche Konflikte entstünden dadurch, dass 

notwendige Anpassungen des Gesellschaftsvertrags an veränderte Umstände möglicherweise 

Nachteile für einzelne Gesellschafter mit sich brächten.
180

 Die betroffenen Gesellschafter 

würden daher bei Geltung des Einstimmigkeitsprinzips sogar erforderliche Entscheidungen 

blockieren. Das Mehrheitsprinzip könne den Konflikt eindämmen, indem es den Minderheits-

gesellschaftern ihr Vetorecht nehme.  
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 391. 



IV. Kritik in der Literatur am Bestimmtheitsgrundsatz 33 

Der Bestimmtheitsgrundsatz führe jedoch dazu, dass diese „streithindernde Funktion“ des 

Mehrheitsprinzips „unterlaufen“ werde.
181

 Statt dass der Konflikt insgesamt vermieden wird, 

werde er lediglich aufgeschoben. Bei Geltung des Bestimmtheitsgrundsatzes werde nunmehr 

über die Frage gestritten, ob die Mehrheitsklausel im konkreten Fall den Anforderungen des 

Bestimmtheitsgrundsatzes genügt und die Mehrheit zur Entscheidung ermächtigt. 

c) Wiederum anderen Kritikern zufolge handelt es sich bei dem Bestimmtheitsgrundsatz 

in Wahrheit um eine Art verdeckte Inhaltskontrolle.
182

 Der Bestimmtheitsgrundsatz sei nicht 

als Auslegungsregel zu rechtfertigen, weil jegliche Auslegung darauf gerichtet sei, den „wirk-

lichen Willen“ zu erforschen. Die Auslegung sei beendet, sobald sich aus dem Gesellschafts-

vertrag ergebe, dass die Gesellschafter auch mit Änderungen des Gesellschaftsvertrages durch 

Mehrheitsbeschlüsse einverstanden waren.
183

 Klauseln, die allgemein Vertragsänderungen 

zuließen, seien so zu verstehen, dass sämtliche Vertragsänderungen, seien sie gewöhnlich 

oder ungewöhnlich, durch Mehrheitsbeschluss erfolgen können.
184

  

Deshalb werde über den Bestimmtheitsgrundsatz, der höhere Anforderungen an die Be-

stimmtheit von Mehrheitsklauseln stelle, eine verdeckte Inhaltskontrolle durchgeführt.
185

 Die 

Rechtsprechung habe in der Vergangenheit materielle Erwägungen in die Auslegung von 

Mehrheitsklauseln einfließen lassen.
186

 Dann sei es aber besser, gleich eine offene Inhaltskon-

trolle durchzuführen und sich nicht hinter dem Bestimmtheitsgrundsatz zu verstecken.
187

 Die 

Maßstäbe der Prüfung seien offenzulegen.
188

 Ohnehin werde eine sachgerechte Inhaltskon-

trolle durch den Bestimmtheitsgrund eher verhindert.
189

 Zweifelhaft sei schließlich, ob eine 
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  Winter, GesRZ 1986, 74, 80. 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 387, 389 f.; Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 87. 
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Inhaltskontrolle von Individualverträgen überhaupt durch ein besonderes Schutzbedürfnis der 

Minderheit gerechtfertigt werden könne.
190

  

3. Gegenargumente 

Die Argumente der Kritiker sind nicht unbeantwortet geblieben. Der Behauptung, der Be-

stimmtheitsgrundsatz gewährleiste keinen ausreichenden Minderheitenschutz, wird entgegen-

gehalten, dass es widersprüchlich sei, zum Schutz der Minderheitsgesellschafter präzise 

Mehrheitsklauseln zu verlangen und sodann solchen Klauseln die Warnfunktion abzuspre-

chen.
191

 Detaillierte Beschlusskataloge zeigten, dass der Bestimmtheitsgrundsatz ernst ge-

nommen werde.
192

  

Der Bestimmtheitsgrundsatz erreiche, dass sich jeder Gesellschafter bei Vertragsschluss über 

die Reichweite der Mehrheitsmacht Klarheit verschaffen kann.
193

 Die Gesellschafter könnten 

die Vor- und Nachteile der Einführung des Mehrheitsprinzips für die jeweiligen Beschlussge-

genstände abwägen und dabei das Risiko berücksichtigen, in Mehrheitsentscheidungen zu 

unterliegen.
194

 Bei umfangreichen Beschlussgegenstandskatalogen wüssten sie zumindest, 

worauf sie sich einlassen.
195

 Anderenfalls würden sie sich vernünftigerweise informieren
196

 

oder vom Abschluss des Gesellschaftsvertrags Abstand nehmen.
197

  

Es sei nicht Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes zu gewährleisten, dass der konkrete Inhalt 

der zukünftigen Mehrheitsentscheidung schon bei Vertragsschluss erkennbar sei. Er solle die 

Gesellschafter nur davor warnen, dass sie möglicherweise bei bestimmten Beschlussgegen-

ständen überstimmt werden können.
198

 Der Bestimmtheitsgrundsatz erfülle deshalb trotz – 

oder sogar wegen – der umfassenden Beschlussgegenstandskataloge weiterhin eine bedeuten-

de Warnfunktion.
199

 Im Übrigen könnten die Gesellschafter wenigstens davon ausgehen, dass 
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über die im Gesellschaftsvertrag genannten Beschlussgegenstände hinaus keine Mehrheitsent-

scheidungen möglich sind.
200

 

Dass die Warnfunktion nach Ansicht mancher Kritiker entfalle, wenn die Geschäftsanteile 

durch Erbfolge oder Schenkung erworben werden, sei schon deshalb unbeachtlich, weil die 

Erben oder Beschenkten keine bessere Rechtsposition beanspruchen könnten als die ihrer 

Rechtsvorgänger.
201

 Vor Annahme der Erbschaft oder Schenkung könne sich auch der Erbe 

oder Beschenkte im Gesellschaftsvertrag über die Risiken informieren und gegebenenfalls das 

Erbe ausschlagen beziehungsweise die Schenkung ablehnen.
202

 

Es stimme zwar, dass der Bestimmtheitsgrundsatz alleine keinen ausreichenden Minderhei-

tenschutz gewährleiste. Das stehe dem Bestimmtheitsgrundsatz jedoch nicht entgegen. Viel-

mehr seien aus diesem Grund neben dem Bestimmtheitsgrundsatz ergänzende Schutzinstru-

mente heranzuziehen.
203

  

Auch die Behauptung, der Bestimmtheitsgrundsatz gehe zu weit, treffe nicht zu. Das Gesetz 

unterstelle in diesem Zusammenhang in Personengesellschaften gerade nicht das Leitbild des 

risikobereiten Gesellschafters, sondern gehe im Gegenteil vom Einstimmigkeitsprinzip aus, 

das dem Beharrungsinteresse diene.
204

 Der Bestimmtheitsgrundsatz als rein formelles Instru-

ment stelle eine Auslegungsregel dar, die diese gesetzgeberische Wertentscheidung korrekt 

einbezieht.
205

  

Zwingend notwendigen Beschlüssen stehe der Bestimmtheitsgrundsatz nicht im Weg.
206

 In 

solchen Fällen seien die dissentierenden Gesellschafter aufgrund ihrer Treuepflicht soweit 

zumutbar zur Zustimmung verpflichtet.
207

 Dass die Mehrheit für die Zustimmungspflicht aus 

Treuepflicht die Beweislast trage, sei angemessen.
208

 Es sei besser, wenn eventuell notwendi-
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203
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ge Beschlüsse verhindert werden, als wenn die Mehrheit schrankenlos über Belange der Min-

derheit entscheiden könnte.
209

 Unzutreffend sei auch, dass eine streithindernde Funktion der 

Mehrheitsklausel unterlaufen werde.
210

 So weit gehe der Gehalt einer Mehrheitsklausel von 

vornherein nicht, dass sie eine streithindernde Funktion gewährleiste.
211

 Vielmehr fördere der 

Bestimmtheitsgrundsatz den Rechtsfrieden, indem er hinreichend bestimmte Mehrheitsklau-

seln erfordere.
212

  

Beim Bestimmtheitsgrundsatz handele es sich nicht um ein Instrument der Inhaltskontrolle.
213

 

Die Auslegung der Mehrheitsklausel sei mit der Feststellung des Wortlauts nicht beendet.
214

 

Der Bestimmtheitsgrundsatz widerspreche auch nicht dem richtig verstandenen Willen der 

Gesellschafter.
215

 Vielmehr diene er der Ermittlung des wirklichen Willens der Gesellschafter 

und könne daher bei ordnungsgemäßer Anwendung nicht zu einer Missachtung des Gesell-

schafterwillens führen.
216

 Ein eventueller „Missbrauch des Bestimmtheitsgrundsatzes“ als 

Instrument der Inhaltskontrolle durch die Rechtsprechung bedeute nicht, dass der korrekt ver-

standene formelle Bestimmtheitsgrundsatz falsch sei.
217

 Ein solcher „Missbrauch“ mache die 

generelle Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes nicht erforderlich.
218

 

V. Alternative beziehungsweise ergänzende Schutzkonzepte  

Neben dem Bestimmtheitsgrundsatz werden weitere Instrumente des Minderheitenschutzes 

diskutiert. Sie sollen neben oder nach anderer Ansicht anstelle des Bestimmtheitsgrundsatzes 

herangezogen werden.  

1. Die Kernbereichslehre 

Verbreitet anerkannt war lange die Kernbereichslehre. Diese setzt der Ermächtigung zur 

Mehrheitsentscheidung inhaltliche Grenzen und stellt damit Mindeststandards des Minderhei-

                                                 
209

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 122; Schulte, Schrankenproblematik, S. 214. 
210

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 98; Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 166 f.; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 128. 
211

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 128. 
212

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 128; Wiedemann, GesR II, § 4 I 3 a (S. 302). 
213

  Marburger, NJW 1984, 2252, 2256 f.; dem folgend Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 165; ähnlich 

Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 114 f., 127. 
214

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 114 f.; Röttger, Kernbereichslehre, S. 152. 
215

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 116. 
216

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 166 f. 
217

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 127. 
218

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 127. 
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tenschutzes auf. Es soll eine unentziehbare Einflusschance der Minderheitsgesellschafter ge-

sichert werden.
219

  

a) Entwicklung der Kernbereichslehre 

Die Entwicklung der Kernbereichslehre erfolgte in mehreren Stufen. Am Anfang dieser Ent-

wicklung stand eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. Mai 1956.
220

 Dort urteilte 

er, dass ein Kommanditist bei Gesellschafterbeschlüssen, die in seine Rechtsstellung als 

Kommanditist eingreifen, nicht vom Stimmrecht ausgeschlossen werden könne (später sog. 

„Stimmrechtsfester Kernbereich“).
221

 Als Beispiele nannte der Bundesgerichtshof Beschlüsse, 

welche die Beteiligung des Gesellschafters als Kommanditist oder die Haftsumme durch Neu-

fassung des Gesellschaftsvertrags ändern oder die durch Änderung des Gesellschaftsvertrags 

die Gewinnbeteiligung oder die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens des Kommanditis-

ten schmälern.
222

    

Allein durch eine Garantie ihres Stimmrechts sind die Minderheitsgesellschafter jedoch nicht 

ausreichend geschützt. Sie könnten in diesen für sie kritischen Fragen weiterhin überstimmt 

werden und somit Eingriffe in ihren Kernbereich nicht verhindern. Für einen Minderheitsge-

sellschafter macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob er von vornherein nicht an der Ab-

stimmung teilnehmen darf, oder ob er zwar ein Stimmrecht hat, aber überstimmt wird, denn 

so oder so tritt der für ihn nachteilige Beschluss auch gegen seinen Willen in Kraft.
223

  

In der Folge wurde der sogenannte „Unentziehbare Kernbereich“ entwickelt. Statt nur ein 

Mitstimmrecht zu gewährleisten, sollte von nun an die Zustimmung des betroffenen Gesell-

schafters zum Eingriff in den unentziehbaren Kernbereich seiner Mitgliedschaft erforderlich 

sein. Solange die Zustimmung des betroffenen Gesellschafters fehlt, ist ein Mehrheitsbe-

schluss diesem Gesellschafter gegenüber schwebend unwirksam.
224

 Ein solches Zustim-

                                                 
219

  Immenga, ZGR 1974, 385, 416. 
220

  BGHZ 20, 363. 
221

  BGHZ 20, 363, 369 f.; zustimmend unter anderen Fischer, in: Großkomm. HGB, 3. Aufl. 1973, § 119 

Anm. 23; von Gamm, in: RGRK, § 709 Rn. 12; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 53; Keßler, 

in: Staudinger, 10./11. Aufl. 1975, § 709 Rn. 5a; Manke, Recht zur Ausschließung, S. 101 f.; Roitzsch, 

Minderheitenschutz, S. 42; H. P. Westermann, Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit, S. 351; vgl. auch 

Röttger, Kernbereichslehre, S. 6 m. w. N.  
222

  BGHZ 20, 363, 369 f. 
223

  Vgl. Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 716. 
224

  Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 70, 104. 
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mungserfordernis bei Eingriffen in den Kernbereich der Mitgliedschaft nahm der Bundesge-

richtshof in seinen Urteilen vom 5. und 11. November 1984 an.
225

 

Zum unentziehbaren Kernbereich gehören beispielsweise die Gewinnbeteiligung,
226

 das 

Stimmrecht,
227

 Informationsrechte
228

 sowie die Höhe des Auseinandersetzungsguthabens.
229

 

Auch unmittelbare Eingriffe in Sonderrechte betreffen den unentziehbaren Kernbereich der 

Mitgliedschaft.
230

  

Schließlich setzte sich weitverbreitet die Erkenntnis durch, dass bestimmte essentielle Gesell-

schafterrechte sogar unverzichtbar, also grundsätzlich jeglicher Disposition entzogen sind 

(sog. „Unverzichtbarer Kernbereich“). Grenze der freien Vertragsgestaltung ist insofern die 

Selbstentmündigung (§ 138 BGB). Ein Eingriff ist auch mit der Zustimmung des Gesellschaf-

ters nicht möglich. Der Gesellschafter kann sich zwar im Einzelfall dagegen entscheiden, sein 

Recht geltend zu machen, kann aber nicht generell darauf verzichten.
231

 So wird ein Min-

destmaß an Teilhaberechten an der internen Willensbildung gesichert.
232

 Hierzu gehören be-

stimmte Informationsrechte,
233

 das Recht auf Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem 

Grund,
234

 das Kündigungsrecht aus wichtigem Grund,
235

 das Verbot der Hinauskündigung 

ohne sachlichen Grund aus freiem Ermessen,
236

 das Teilnahmerecht an Beratungen
237

 und das 

Antragsrecht,
238

 das Kontrollrecht,
239

 das Gebot der Gleichbehandlung,
240

 das Recht rechts-

                                                 
225

  BGH NJW 1985, 972; NJW 1985, 974. 
226 

 Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 109 Rn. 5; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b bb (S. 472); Weitemeyer, 

in: Oetker, § 119 Rn. 43; vgl. auch BGH NJW 1995, 194, 195. 
227

  Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 109 Rn. 5; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b bb (S. 471); Weitemeyer, 

in: Oetker, § 119 Rn. 43; vgl. auch BGH NJW 1995, 194, 195. 
228

  BGH NJW 1995, 194, 195; Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 109 Rn. 5; K. Schmidt, GesR, § 16 III 

3 b bb (S. 472); Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 43. 
229

  Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 109 Rn. 5; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b bb (S. 472); Weitemeyer, 

in: Oetker, § 119 Rn. 43; vgl. auch BGH NJW 1995, 194, 195. 
230

  Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 109 Rn. 5; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b aa (S. 471 f.); 

Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 43; zum Recht der Mitarbeit vgl. BGH NJW-RR 2005, 39, 40 f.  
231

  Hermanns, ZGR 1996, 103, 109 f. 
232

 Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154; vgl. BGHZ 20, 

363. 
233

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; Immenga, ZGR 1974, 385, 414; Schäfer, in: Groß-

komm. HGB, § 119 Rn. 39; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 Rn. 6; Weitemeyer, in: 

Oetker, § 119 Rn. 40. 
234

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 39; 

Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 Rn. 6. 
235

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154; Schilling, in: 

Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 Rn. 6; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 40. 
236

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154. 
237

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154; Immenga, 

ZGR 1974, 385, 414; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 39; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 

2004, § 163 Rn. 6; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 40; bezüglich Kommanditisten a. A. Erman, in: 

FS Nipperdey, Bd. I, S. 277, 295 f. 
238

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154; mit Einschränkungen Immenga, ZGR 1974, 385, 414. 
239

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154. 
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widrige Beschlüsse gerichtlich anzugreifen,
241

 das Stimmrecht des unbeschränkt haftenden 

Gesellschafters
242

 und auch das Stimmrecht des Kommanditisten bezüglich Vertragsänderun-

gen hinsichtlich seiner Beteiligung, Haftsumme, Gewinnbeteiligung und hinsichtlich des An-

spruchs auf das Auseinandersetzungsguthaben.
243

 

In seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 will der Bundesgerichtshof die Kernbereichslehre 

zumindest dem Namen nach nicht mehr anwenden und stellt allgemeine Maßstäbe zur Prü-

fung der materiellen Wirksamkeit von Mehrheitsentscheidungen auf.
244

 Diese Entscheidung 

des Bundesgerichtshofs ist teilweise auf Kritik gestoßen.
245

 

b) Voraussetzungen für Eingriffe in den Kernbereich 

Je nachdem, ob in den unentziehbaren oder den unverzichtbaren Kernbereich eingegriffen 

wird, sind nach der Kernbereichslehre unterschiedliche Anforderungen an die Zulässigkeit 

eines Eingriffs zu stellen. 

Eingriffe in den unentziehbaren Kernbereich durch Mehrheitsentscheidung sind nach herr-

schender Meinung möglich, wenn der betroffene Gesellschafter dem Eingriff wenigstens anti-

                                                                                                                                                         
240

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154; Schäfer, in: 

Großkomm. HGB, § 119 Rn. 39. 
241

  BGH NJW 1995, 1218, 1219; Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; Schäfer, in: Groß-

komm. HGB, § 119 Rn. 39; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 Rn. 6; K. Schmidt, GesR, 

§ 16 III 3 a (S. 471); Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 40. 
242

  Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 7; einschränkend Brandes, WM 1994, 569, 575: nur 

für den Fall, dass es sich nicht um eine personenidentische GmbH & Co. KG handelt. 
243

  BGHZ 20, 363; Brandes, WM 1994, 569, 575; Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/ Strohn, § 119 Rn. 7. Das 

Stimmrecht der Komplementär-GmbH in der personengleichen GmbH & Co. KG ist hingegen nicht 

geschützt, siehe BGH NJW 1993, 2100, 2101.  
244

  BGHZ 203, 77, 89 f.; dass der Bundesgerichtshof sich vollständig von der Kernbereichslehre abgewendet hat 

bezweifelt Schiffer, BB 2015, 584, 585; einschränkend ebenfalls Heckschen/Bachmann, NZG 2015, 531, 537; 

a. A. Priester, NZG 2015, 529, 530. 
245

  Altmeppen, NJW 2015, 2065, 2065 ff.; Keil, DZWIR 2015, 324, 326 f.; Priester, NZG 2015, 529, 529 ff.; 

ders., EWiR 2015, 71, 72; Schöne, in: Bamberger/Roth, § 709 Rn. 38 ff.; Ulmer, ZIP 2015, 657, 659; 

J. Weber, ZfPW 2015, 123, 126 f.; die Ablehnung der Kernbereichslehre befürwortend Wertenbruch, DB 

2014, 2875, 2877; mit Ausnahme der Publikumsgesellschaft auch Klöhn, AcP 216 (2016), 281, 308 f. 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=1995&s=1218
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=1995&s=1219
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zipiert zugestimmt hat.
246

 Der Gesellschafter kann schon bei Abschluss des Gesellschaftsver-

trags in den Eingriff einwilligen.  

Umstritten ist, welche Anforderungen an eine solche Zustimmung zu stellen sind. Nach herr-

schender Meinung muss die antizipierte Zustimmung bereits Art und Ausmaß möglicher Ein-

griffe klar erkennen lassen
247

 und die wichtigsten Folgen aufzeigen.
248

 Die antizipierte Zu-

stimmung muss denselben Anforderungen gerecht werden wie die Einwilligung bei der späte-

ren Beschlussfassung.
249

 Es muss eine klare Obergrenze für den Eingriff in die Rechte des 

Gesellschafters genannt werden.
250

 Es genügt also nicht, wenn die Beschlussgegenstände bloß 

katalogmäßig aufgezählt werden.
251

 Dabei liegt die Beweislast für die Zustimmung bei denje-

nigen, die sich auf die Zustimmung berufen.
252

  

Wird die antizipierte Zustimmung diesen Anforderungen gerecht, ist weiter zu prüfen, ob sich 

die Mehrheit innerhalb dieser Legitimation gehalten hat. Zudem darf sie mit dem Mehrheits-

beschluss nicht gegen die Treuepflicht verstoßen haben. 

Unter engen Voraussetzungen können die Gesellschafter zur Zustimmung zu einem Beschluss, 

der in den unentziehbaren Kernbereich ihrer Mitgliedschaft eingreift, verpflichtet sein.
253

 Da-

zu muss erstens der Beschluss dringend erforderlich sein und er muss zweitens unter Berück-

sichtigung der Belange des jeweiligen Gesellschafters auch zumutbar sein.
254
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  Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 74; Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 169 f.; 

Grunewald, GesR, § 1 Rn 86 (S. 45); Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 169 ff.; Hermanns, ZGR 1996, 103, 

113; Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 408; Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1130; Löffler, NJW 1989, 2656, 

2261; Martens, in: Schlegelberger, § 119 Rn. 28; Mecke, BB 1988, 2258, 2263; ders., ZHR 153 (1989), 35, 

44; Priester, DStR 2007, 28, 30; ders., DStR 2008, 1386, 1389; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 36; 

Röttger, Kernbereichslehre, S. 147 f.; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 44; ders., in: MüKo BGB, 

§ 709 Rn. 91 f.; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 Rn. 4; Schilling/Winter, in: FS Stiefel, 

S. 665, 670 f.; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b dd (S. 474); Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 34; Winter, 

GesRZ 1986, 74, 83; a. A. Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 66; Göbel, Mehrheitsentscheidungen, 

S. 184 f.; Immenga, ZGR 1974, 385, 425; Reuter, Gutachten B zum 55. DJT, S. 61; Wiedemann, GesR II, § 4 

I 3 b (S. 303).  
247

  Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 408; Löffler, NJW 1989, 2656, 2661; Mecke, BB 1988, 2258, 2263; ders., 

ZHR 153 (1989), 35, 44; Priester, DStR 2007, 28, 30; ders., DStR 2008, 1386, 1389; Schäfer, in: Großkomm. 

HGB, § 119 Rn. 44; ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn. 92; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, 

§ 163 Rn. 4; Schilling/Winter, in: FS Stiefel, S. 665, 670. 
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  Löffler, NJW 1989, 2656, 2661; Mecke, BB 1988, 2258, 2263; ders., ZHR 153 (1989), 35, 44. 
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  Mecke, BB 1988, 2258, 2263. 
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  Löffler, NJW 1989, 2656, 2661; Martens, in: Schlegelberger, § 119 Rn. 28; Priester, DStR 2008, 1386, 1389; 

Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 44; ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn. 92; ders., ZGR 2009, 768, 776; 

vgl. auch Röttger, Kernbereichslehre, S. 147. 
251

  Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 408; Mecke, BB 1988, 2258, 2263; Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 92. 
252

  Schäfer, ZGR 2009, 768, 776. 
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  Siehe nur BGH NJW 1961, 724, 724; BGHZ 44, 40, 41; 64, 253, 257; 183, 1, 8; Haas, NJW 2010, 984, 985; 

Hermanns, ZGR 1996, 103, 113; a. A. Holler, ZIP 2010, 1678, 1679 ff., der stattdessen Eingriffe in den un-

entziehbaren Kernbereich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für gerechtfertigt hält. 
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  BGH NJW 1961, 724, 724 f.; BGHZ 64, 253, 258; 183, 1, 8. 
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Umstritten ist ferner, ob und unter welchen – jedenfalls sehr viel engeren – Voraussetzungen 

ein Eingriff in den unverzichtbaren Kernbereich möglich ist.
255

 Sofern solch ein Eingriff 

überhaupt für zulässig erachtet wird, soll er nur möglich sein, wenn er im Gesellschaftsinte-

resse geboten und dem Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwürdigen 

Interessen zumutbar ist.
256

 Teilweise wird zusätzlich verlangt, dass der Eingriff aus einem 

wichtigen, in der Person des Gesellschafters liegenden Grund gerechtfertigt ist.
257

 Jedenfalls 

ist aber erforderlich, dass kein milderes Mittel zur Verfügung steht und dass der Eingriff ver-

hältnismäßig ist.
258

 So dürfen beispielsweise einem Kommanditisten, der eine erlaubte Kon-

kurrenztätigkeit aufnimmt, die ihm nach Gesellschaftsvertrag zustehenden Informationsrechte 

durch Mehrheitsbeschluss nicht vollständig entzogen werden, wenn mildere Mittel zur Verfü-

gung stehen.
259

 

2. Prüfung der materiellen Wirksamkeit von Mehrheitsentscheidungen nach dem 

Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014, BGHZ 203, 77 

Der Bundesgerichtshof prüft nach seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 anschließend an die 

Auslegung der Mehrheitsklausel nach allgemeinen Auslegungsregeln auf zweiter Stufe die 

materielle Wirksamkeit der Mehrheitsentscheidung gegenüber dem einzelnen Gesellschafter. 

Es komme „bei Eingriffen in die individuelle Rechtsstellung des Gesellschafters, d.h. in seine 

rechtliche und vermögensmäßige Position in der Gesellschaft, letztlich maßgeblich immer 

darauf an, ob der Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem betroffenen Gesell-

schafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Belange zumutbar ist […].“
260

 

Ansonsten sei eine Zustimmung des einzelnen Gesellschafters erforderlich.
261

 Unklar bleibt, 

inwieweit der Bundesgerichtshof damit die Kernbereichslehre aufgegeben hat.
262
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  Dafür Hermanns, ZGR 1996, 103, 113; Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1132; G. Roth, JBl 2005, 80, 83; 

Schmitz, Grundlagengeschäft, S. 102 f.; a. A. Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 74; Enzinger, in: MüKo 
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  Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1132.  
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  BGH, NJW 1995, 194, 196. 
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  BGHZ 203, 77, 90. 
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  Vgl. BGHZ 203, 77, 89 f. 
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  Vgl. hierzu J. Weber, ZfPW 2015, 123, 126; Schäfer, ZIP 2015, 1313, 1314 f.; Schiffer, BB 2015, 584, 

584 ff.; Seidel/Wolf, BB 2015, 2563, 2564 ff. 
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3. Das Belastungsverbot 

Ein weiteres Instrument des Minderheitenschutzes bei Mehrheitsentscheidungen ist das soge-

nannte Belastungsverbot.
263

 Dieses untersagt, den Gesellschaftern ohne ihre Zustimmung zu-

sätzliche Pflichten aufzuerlegen. Das Belastungsverbot beruht auf § 707 BGB, der feststellt, 

dass die Gesellschafter nicht dazu verpflichtet sind, ihre Beiträge zu erhöhen oder ihre durch 

Verlust verminderte Einlage aufzufüllen. § 707 BGB gilt über §§ 105 Abs. 3, 161 Abs. 2 

HGB auch für die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft. 

Das Belastungsverbot wurde häufig nicht vom Bestimmtheitsgrundsatz getrennt.
264

 Tatsäch-

lich ist zwischen den beiden Schutzinstrumenten zu unterscheiden, denn das Belastungsverbot 

dient dem Individualschutz der Gesellschafter gegen zusätzliche Belastungen
265

 und stellt 

über den Bestimmtheitsgrundsatz hinausgehende Anforderungen an die Bestimmtheit von 

Mehrheitsklauseln.
266

 Der Gesellschafter ist nicht verpflichtet, weitere Pflichten aufzunehmen, 

sofern er dem nicht zustimmt. Diese Zustimmung ist, ebenso wie bei der Kernbereichslehre, 

zwar antizipiert in der Mehrheitsklausel möglich. Den zusätzlichen Belastungen müssen im 

Rahmen dieser Zustimmung aber klare Obergrenzen gesetzt werden.
267

  

Eine weitere Parallele zur Kernbereichslehre ist, dass der Mehrheitsbeschluss bei einem Ver-

stoß gegen das Belastungsverbot lediglich gegenüber dem Gesellschafter unwirksam ist, dem 

ohne seine Zustimmung zusätzliche Pflichten auferlegt werden sollen.
268

 

4. Die Treuepflicht 

Bei Beschlussfassung sind die Gesellschafter nach § 242 BGB an die Treuepflicht gebun-

den.
269

 Die Treuepflicht ist inzwischen für alle Verbände anerkannt. Sie verpflichtet zur 

Rücksichtnahme sowohl auf Belange der Gesellschaft als auch Belange der Gesellschafter. 

Ein Verstoß gegen die Treuepflicht liegt vor, wenn sich die Mehrheit bei Beschlussfassung 

                                                 
263

  Wiedemann, ZGR 1977, 690, 692 f. 
264

  Vgl. hierzu die Darstellung von K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 226 m. w. N. 
265

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 225 f. 
266

 Auch der Bundesgerichtshof trennt das Belastungsverbot nunmehr ausdrücklich vom Bestimmtheitsgrundsatz, 

siehe hierzu BGHZ 203, 77, 88. 
267

  RGZ 91, 166, 168; 151, 321, 327; Armbrüster, ZGR 2014, 333, 348; W. Goette, AnwBl 2007, 637, 640; 

Nentwig, Nachschusspflichten, S. 97 ff.; K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 226; ders., ZGR 2008, 1, 20; 

Wertenbruch, DStR 2007, 1680, 1680; vgl. auch Wiedemann, ZGR 1977, 690, 692. 
268

  BGHZ 183, 1, 6 f.; 203, 77, 88 f.; K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 226; einschränkend Armbrüster, ZGR 

2014, 333, 348 f. 
269

  Siehe nur Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 66; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 220; 

Immenga, ZGR 1974, 385, 421; Marburger, NJW 1984, 2252, 2258; ders., ZGR 1989, 146, 150; a. A. Gillot, 

Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre, S. 184 ff. 
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über beachtenswerte Belange der Minderheit hinwegsetzt.
270

 Der Beschluss ist dann insge-

samt unwirksam.  

Durch die Treuepflicht findet eine materielle Beschlusskontrolle statt. Der genaue Inhalt der 

Treuepflicht hängt unter anderem von der Struktur der Gesellschaft ab.
271

 Um einen Mehr-

heitsbeschluss auf einen Verstoß gegen die Treuepflicht zu überprüfen, sind die Interessen der 

Gesellschafter und der Gesellschaft miteinander abzuwägen. Zudem ist der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen.  

5. Weitere Schutzinstrumente 

Im Übrigen darf ein Mehrheitsbeschluss nicht gegen sonstiges Recht verstoßen, zum Beispiel 

gegen § 138 BGB. Auch der Gleichbehandlungsgrundsatz setzt Mehrheitsentscheidungen 

Grenzen.
272

 Er besagt, dass die Mehrheit die Minderheit nicht schlechter stellen darf, ohne 

dass entweder ein sachlicher Grund oder wenigstens die Zustimmung der Minderheit vor-

liegt.
273
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 Klöhn, AcP 216 (2016), 281, 315 f. sieht insbesondere in der zweckwidrigen Instrumentalisierung der Mehr-

heitsklausel einen Verstoß gegen die Treuepflicht. 
271

  Schöne, in: Bamberger/Roth, § 705 Rn. 102 m. w. N. 
272

  Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 83; Huber, Vermögensanteil, S. 42; A. Hueck, OHG, § 9 III (S. 111 f.); 

G. Hueck, Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung, S. 41; Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 119 

Rn. 12; Marburger, NJW 1984, 2252, 2258; Nitschke, Personengesellschaft, S. 177 f.; M. Roth, in: 

Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 35; K. Schmidt, GesR, § 21 II 3 b (S. 615); Zöllner, Schranken 

mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 301 ff.  
273

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 27 m. w. N.  
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C. Heutiger Diskussionsstand und Bewertung 

In diesem Teil der Arbeit wird untersucht, ob der Bestimmtheitsgrundsatz dem Bundesge-

richtshof folgend aufzugeben ist, oder ob er beibehalten werden sollte und wenn ja in welcher 

Form.  

I. Heutiger Diskussionsstand zu Fortgeltung und Inhalt des Bestimmtheitsgrund-

satzes 

Einigkeit besteht dahingehend, dass bei einer Mehrheitsentscheidung zunächst zu prüfen ist, 

ob aufgrund des Gesellschaftsvertrags für den Beschlussgegenstand eine Kompetenz zur 

Mehrheitsentscheidung besteht. Umstritten ist demgegenüber, ob diese Mehrheitskompetenz 

anhand allgemeiner Auslegungsregeln festzustellen ist oder ob und in welcher Form der Be-

stimmtheitsgrundsatz heranzuziehen ist.  

Vor dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014 hatten sich im Wesentlichen 

drei Lager gebildet: Einige Autoren wollten am Bestimmtheitsgrundsatz nach traditionellem 

Verständnis festhalten. Andere wollten ihn vollständig abschaffen, wieder andere verstanden 

ihn als rein formell. Diese drei Positionen werden im Folgenden dargestellt. Das Urteil des 

Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014,
274

 das den Bestimmtheitsgrundsatz nunmehr ab-

lehnt, ist verbreitet auf Zustimmung gestoßen.
275

 

1. Beibehalten des Bestimmtheitsgrundsatzes nach traditionellem Verständnis 

Auch nach dem „Otto“-Urteil wurde noch vereinzelt vertreten, dass der Bestimmtheitsgrund-

satz nach traditionellem materiellem Verständnis beibehalten werden soll:
276

 So plädierte 

Reuter dafür, am Erfordernis einer antizipierten Zustimmung festzuhalten.
277

 Entscheidungen 

der Gesellschafter müssten privatautonom legitimiert sein. Dies erfolge in Personengesell-

schaften mittels des Bestimmtheitsgrundsatzes durch eine Bindung der überstimmten Minder-

heit an die bereits bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags erteilte Zustimmung zur später 

gefassten Entscheidung der Mehrheit.
278

  

                                                 
274

  BGHZ 203, 77. 
275

  Siehe Fn. 10. 
276

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1357 ff.; vgl. auch ders., Verhältnis von Vertragsfreiheit und Verbands-

autonomie, S. 117, 134; wohl auch Holler, DB 2008, 2067, 2070, der bereits auf Ebene des Bestimmtheits-

grundsatzes materielle Bestimmtheitsanforderungen aufstellt. 
277

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1357 ff. 
278

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1367. 
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Alternativ könne eine privatautonome Legitimation zwar auch durch die aktuelle Freiwillig-

keit der Mitgliedschaft erreicht werden. Eine solche Freiwilligkeit sei gewährleistet, wenn die 

Gesellschafter die Möglichkeit haben, jederzeit aus der Gesellschaft auszutreten. Diese Mög-

lichkeit des Ausscheidens bestünde in Personengesellschaften jedoch normalerweise nicht.
279

 

Das „Otto“-Urteil des Bundesgerichtshofs
280

 wurde nicht als endgültige Abwendung vom 

materiellen Verständnis des Bestimmtheitsgrundsatzes hin zum formellen Verständnis gese-

hen und erst recht nicht als Abkehr vom Bestimmtheitsgrundsatz insgesamt.
281

 Verworfen 

habe der Bundesgerichtshof in diesem Urteil nur das Erfordernis einer minutiösen Auflistung 

aller Beschlussgegenstände im Gesellschaftsvertrag.
282

 Am Bestimmtheitsgrundsatz halte er 

indes in diesem Urteil ausdrücklich fest.
283

  

Dass, wie vom Bundesgerichtshof angenommen, eine minutiöse Aufzählung von Beschluss-

gegenständen in der Mehrheitsklausel nicht immer nötig sei, treffe zu.
284

 Allerdings müsse 

das Erfordernis einer wenigstens antizipierten Zustimmung ernster genommen werden.
285

 

Insbesondere sollten bereits in der Mehrheitsklausel Angaben über die möglichen Beschluss-

inhalte von Mehrheitsentscheidungen gemacht werden, soweit allein die Bezeichnung der 

erfassten Beschlussgegenstände die mögliche Tragweite von zugelassenen Mehrheitsent-

scheidungen noch nicht erkennen lasse.
286

  

2. Bloß formelle Legitimation der Mehrheitsentscheidung durch Einhalten der An-

forderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes 

Viele Autoren, allen voran K. Schmidt
287

 und W. Goette
 288

, haben sich indes von dem traditi-

onellen materiellen Verständnis des Bestimmtheitsgrundsatzes abgewendet. Der Be-

stimmtheitsgrundsatz diene allein der Feststellung der „rein organisatorisch-prozeduralen Er-

mächtigung“
289

 beziehungsweise der formellen Legitimation zur Mehrheitsentscheidung.
290
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  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1367. 
280

  BGHZ 170, 283. 
281

  Holler, DB 2008, 2067, 2070; Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1362. 
282

  Holler, DB 2008, 2067, 2070; Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1362. 
283

  Holler, DB 2008, 2067, 2070. 
284

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1362. 
284

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1362. 
285

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1368. 
286

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1368; ähnlich Holler, DB 2008, 2067, 2070, der verlangt, dass Mehr-

heitsklauseln bezogen auf Eingriffe mit variierender Intensität Obergrenzen erkennen lassen. 
287

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205 ff.  
288

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158; der aber inzwischen den Bestimmtheitsgrundsatz ablehnt, vgl. 

W. Goette/M. Goette, DStR 2016, 74, 74 ff. 
289

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 8; dem folgend Priester, DStR 2008, 1386, 1387 f.; ähnlich Koppensteiner, GesRZ 

2009, 197, 203; Sandhaus, Rechtsschutz gegen Beschlüsse, S. 37. 
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Über den Bestimmtheitsgrundsatz erfolge keine materielle Inhaltskontrolle
291

 oder inhaltliche 

Begrenzung der Mehrheitsmacht.
292

 Er bringe keine die Mehrheitsentscheidung legitimieren-

den Wertungen zum Ausdruck.
293

 Durch den Bestimmtheitsgrundsatz würden die Grenzen 

festgestellt, die der Ermächtigungsgrundsatz setze.
294

  

Der Bestimmtheitsgrundsatz sei daher auch nicht materiell minderheitenschützend.
295

 Allen-

falls wird ein Schutz der Minderheit durch den Bestimmtheitsgrundsatz in formeller Hinsicht 

angenommen.
296

 Es sollen keine zu hohen Bestimmtheitsanforderungen an Mehrheitsklauseln 

gestellt werden. Der Beschlussinhalt künftiger Mehrheitsentscheidungen müsse in der Mehr-

heitsklausel nicht vorweggenommen werden. Vielmehr genüge es, wenn sich der Mehrheits-

klausel im Zeitpunkt der Beschlussfassung eindeutig entnehmen lasse, ob der Beschlussge-

genstand von ihr umfasst sei.
297

  

Erst auf zweiter Stufe werde die materielle Wirksamkeit der Mehrheitsentscheidung ge-

prüft.
298

 Materieller Individualschutz sei Gegenstand der Lehre vom Belastungsverbot, der 

Kernbereichslehre und der Treuepflicht. Diese setzten, anders als der Bestimmtheitsgrundsatz, 

                                                                                                                                                         
290

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 127; Bohlken/Sprenger, DB 2010, 263, 265; Dumser, 

Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 96 f.; Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16 f.; Finckh, in: Henssler/Strohn, 

§ 119 Rn. 45; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158; ders., AnwBl 2007, 637, 639; Hadding/Kießling, in: 

Soergel, § 709 Rn. 39 f.; Heidel/Hanke, in: Dauner-Lieb/Langen, § 709 Rn. 39 ff.; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 94, 99; Hermanns, ZGR 1996, 103, 107 f.; Koppensteiner, GesRZ 2009, 197, 203; 

Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1132; Lang, in: Vertrags- und Formularbuch, Formular II.B.1 Anm. 8; 

Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 203 ff.; Martens, in: Schlegelberger, § 119 Rn. 17 ff.; Priester, 

DStR 2008, 1386, 1387 f.; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 37c ff.; K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c 

(S. 455); ders., ZHR 158 (1994), 205, 215; Schmidt-Husson, in: Münchener Vertragshandbuch Bd. I, 

Formular II. 3 Anm. 13; Schmitt, Schutz der außenstehenden Gesellschafter, S. 90; Servatius, in: 

Henssler/Strohn, § 705 BGB Rn. 54; Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 913 ff.; H. P. Westermann, in: 

Erman BGB, § 709 Rn. 30a; ders., Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit, S. 160; wohl auch Henze/Notz, 

in: Ebenroth/ Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. A Rn. 165 ff., die den „formalen Grundsatz der 

Bestimmtheit“ anwenden wollen; ähnlich auch Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1969, die erwägen, auf 

der ersten Stufe nicht länger vom Bestimmtheitsgrundsatz, sondern von der formellen Zulässigkeit einer 

Mehrheitsentscheidung zu sprechen; im Ergebnis auch Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 

Rn. 67 ff., der einerseits der Aufgabe des „Bestimmtheitsgrundsatzes“ durch die Rechtsprechung zustimmt, 

andererseits aber die Anwendung der „Auslegungsregel“ des „allgemeinen Bestimmtheitsgrund-

satzes“ befürwortet, die besagt, dass Mehrheitsklauseln sorgfältig dahingehend ausgelegt werden müssen, ob 

sie besonders weitreichende Eingriffe tatsächlich zulassen sollen. 
291

  Marburger, NJW 1984, 2252, 2257; K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c (S. 455), ders., ZHR 158 (1994), 205, 

211 ff. 
292

  K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 d (S. 456). 
293

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 214; vgl. auch W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158. 
294

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 215. 
295

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 99; K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 215 ff. 
296

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 96; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 99 f.; M. Roth, in: 

Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 37d; K. Schmidt, GesR, § 47 V 2 b (S. 1396).  
297

  Umstritten, hierzu noch unter C.II.4.c)aa). 
298

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158; ähnlich Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 100: Der Bestimmtheits-

grundsatz müsse durch andere Schutzinstrumente ergänzt werden, die die Minderheit in materieller Hinsicht 

schützen. 
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eine (antizipierte) Zustimmung mit eigenen Bestimmtheitserfordernissen voraus.
299

 Insbeson-

dere weil der Bestimmtheitsgrundsatz als reine Formalregelung ohnmächtig gegenüber um-

fassenden Mehrheitsklauseln sei, seien die ergänzenden Schutzinstrumente neben dem Be-

stimmtheitsgrundsatz erforderlich.
300

 

Die Ermächtigungsebene sei also von der Individualschutzebene klar zu trennen:
301

 Auf erster 

Ebene werde die Ermächtigung der Mehrheit geprüft. Auf zweiter Ebene sei festzustellen, ob 

der einzelne Gesellschafter durch den Beschluss gegen seinen Willen verpflichtet werden 

könne. Bei beidem gehe es letztlich um Bestimmtheit, aber nur der erste Aspekt sei als Be-

stimmtheitsgrundsatz zu bezeichnen.  

Vertreter dieser Ansicht sahen sich durch die „Otto“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs
302

 

bestätigt.
303

 Dort habe der Bundesgerichtshof erklärt, am Bestimmtheitsgrundsatz festzuhal-

ten,
304

 und folge „in aller Klarheit“ der Einordnung des Bestimmtheitsgrundsatzes als reine 

Ermächtigungsregel, die „keine Kautelen des Individualschutzes voraus[setzt]“.
305

  

3. Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes oder Beschränkung auf den Anwen-

dungsbereich der Kernbereichslehre 

Manche Autoren lehnten den Bestimmtheitsgrundsatz schon vor der Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs vom 21. Oktober 2014
306

 insgesamt ab oder wollen ihn auf den Anwendungs-

bereich der Kernbereichslehre beschränken.
307
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  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 227; ders., ZIP 2009, 737, 739. 
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  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 224 f.; zur Erforderlichkeit ergänzender Schutzinstrumente siehe auch 

von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 131; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 100; 
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  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 217; ders., ZIP 2009, 737, 738; für ein selbstständiges Nebeneinander der 

Schutzinstrumente auch Bohlken/Sprenger, DB 2010, 263, 265 f.; Dumser, Beschränkungen der 

Mehrheitsmacht, S. 79; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 160 f.; Heidel/Hanke, in: Dauner-Lieb/Langen, § 709 

Rn. 40 f.; Hermanns, ZGR 1996, 103, 114 f.; Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1132; Löffler, NJW 1989, 

2656, 2661; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 36. 
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  BGHZ 170, 283. 
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  Priester, DStR 2008, 1386, 1387; K. Schmidt, in: Scholz, Anh. § 45 Rn. 25; ders., ZGR 2008, 1, 9. 
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  Finckh, in: Henssler/Strohn, § 119 Rn. 44; Priester, DStR 2008, 1386, 1387 f.; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, 

§ 119 Rn. 37a; Wiedemann, in: FS Hopt, S. 1491, 1494 f.; vgl. auch Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 

1970; W. Goette, AnwBl 2007, 637, 639. 
305

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 9. 
306

  BGHZ 203, 77. 
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Der Bestimmtheitsgrundsatz sei inhaltlich überholt.
308

 Eine Abweichung von den allgemeinen 

Grundsätzen der Vertragsauslegung beziehungsweise den für Gesellschaftsverträge geltenden 

Auslegungskriterien sei nicht gerechtfertigt.
309

 Deshalb genüge es, wenn im Gesellschaftsver-

trag ohne weitere Spezifizierungen mehrheitliche Vertragsänderungen zugelassen werden, um 

das Mehrheitsprinzip auch auf Beschlüsse über außergewöhnliche Vertragsänderungen anzu-

wenden.
310

 Damit sei die Auslegung beendet.
311

 Unter diesen Umständen sei der Geltungsbe-

reich der Mehrheitsklausel „besonders klar und eindeutig abgesteckt“.
312

 Mehrheitliche Ver-

tragsänderungen sollten nicht „an der formalen Schranke scheitern, dass der fragliche Be-

schlussgegenstand zwar klar und deutlich, jedoch nicht in einer den besonderen Anforderun-

gen restriktiver Auslegung standhaltenden Art und Weise von der auf Vertragsänderungen 

bezogenen Mehrheitsklausel gedeckt ist.“
313

 Auf die Verwendung des Begriffs Be-

stimmtheitsgrundsatz sei zur Vermeidung weiterer Missverständnisse zu verzichten.
314

 

Wende man den Bestimmtheitsgrundsatz an, obwohl bei einem „eindeutigen“ Wortlaut der 

Mehrheitsklausel kein Raum für eine weitere Auslegung bestehe, gehe es um eine verdeckte 

Inhaltskontrolle statt um Auslegung. Eine verdeckte Inhaltskontrolle sei abzulehnen und al-

lenfalls durch eine offene Inhaltskontrolle anhand der Treuepflicht oder § 138 BGB zu erset-

zen.
315

 Eine restriktive Auslegung begründe sich auf Wertungen und sei von dem Ziel des 

Minderheitenschutzes gelenkt, statt sich am unbeeinflussten Willen der Gesellschafter zu ori-
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  Autenrieth, DB 1983, 1034, 1034 f.; Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 81; Grunewald, GesR, § 1 Rn. 85 

(S. 44 f.); dies., in: FS Großfeld, S. 319, 335; Hadding, ZGR 1979, 636, 642 ff.; Hennerkes/Binz, BB 1983, 

713, 714 f.; Hey, Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen, S. 274 ff.; Hofmann, Minderheitsschutz, 

S. 201 f.; Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 407; Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 387 ff.; Mecke, BB 1988, 2258, 

2261 ff.; ders., ZHR 153 (1989), 35, 42 f.; Michalski, WiB 1997, 1, 9; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 

Rn. 33 ff.; ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn. 90 ff.; Ulmer, ZHR 161 (1997), 102, 122 f.; Winter, GesRZ 1986, 

74, 82; im Ergebnis auch Brändel, in: FS Stimpel, S. 95, 104, der den Bestimmtheitsgrundsatz zwar 

grundsätzlich heranzieht, aber einen Verzicht für möglich hält; für die Kommanditgesellschaft Weipert, in: 

Münchener Handbuch GesR, Bd. II, § 14 Rn. 48 ff. 
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  Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 36; ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn.90. 
309

  Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 81; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 36; ders., in: MüKo BGB, 

§ 709 Rn. 90; ders., ZGR 2009, 768, 773 f.; Sigle, in: FS Hüffer, S. 973, 974 (der gleichwohl am Begriff Be-

stimmtheitsgrundsatz festhält); Ulmer, ZHR 161 (1997), 102, 122 f.; wohl auch Leenen, in: FS Larenz, 

S. 371, 380 f. 
310

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 90; noch weitergehend Grunewald, in: FS Großfeld, S. 319, 335 

bezüglich völlig allgemein gehaltener Mehrheitsklauseln. 
311

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 109; Grunewald, GesR, § 1 Rn. 85 (S. 44 f.); dies., in: 

FS Großfeld, S. 319, 335; Hadding, ZGR 1979, 636, 642; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 37; 
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312

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 380 f.  
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  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 90. 
314

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 90. 
315

  Hadding, ZGR 1979, 636, 646 f.; vgl. auch Fischer, in: FS Barz, S. 33, 41 ff.; Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 

391 ff.; Winter, GesRZ 1986, 74, 80.  
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entieren.
316

 Normative Gesichtspunkte dürften im Rahmen der Auslegung keine Rolle spie-

len.
317

  

Der frühere Maßstab des Bundesgerichtshofs, nach dem sich die Zulässigkeit des Mehrheits-

beschlusses zweifelsfrei aus dem Gesellschaftsvertrag ergeben müsse, beruhe auf der Annah-

me, der Gesellschafter habe bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags eine zu weitgehende Ma-

jorisierung nicht bedacht und sei deshalb schützenswert.
318

 Diese Schlussfassung sei nicht 

zwingend. Das zeige ein Vergleich mit der Rechtsprechung zu Existenzgründern: Dort nehme 

die Rechtsprechung an, dass Existenzgründer schon bei Gründung ihres Unternehmens nicht 

mehr als schützenswerte Verbraucher einzuordnen seien. Gleiches gelte für die Gründer einer 

Personengesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt insofern ebenfalls nicht mehr zu schützen sei-

en.
319

 Minderheitenschutz sei nicht Teil der Auslegung, sondern gehöre allein in die materiell-

rechtliche Beschlusskontrolle.
320

 

Vertreter dieser Ansicht nahmen schon vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 

21. Oktober 2014
321

 an, dass der Bundesgerichtshof den Schritt der Aufgabe des Be-

stimmtheitsgrundsatzes inzwischen weitgehend vollzogen habe.
322

 Er halte lediglich dem 

Namen nach am Bestimmtheitsgrundsatz fest.
323

 Zugleich habe er aber ausgeführt, dass keine 

Auflistung der Beschlussgegenstände im Gesellschaftsvertrag erforderlich sei. Stattdessen 

genüge es, wenn sich aus dem Vertrag aufgrund einer Auslegung ergebe, dass der konkrete 

Beschlussgegenstand von der Mehrheitsklausel erfasst ist.
324

 Der Bestimmtheitsgrundsatz sei 

im Wesentlichen auf allgemeine Auslegungsgrundsätze reduziert worden.
325

 Spätestens in 

seinem Urteil vom 21. Oktober 2014
326

 ist der Bundesgerichtshof dieser Ansicht gefolgt, in-

dem er den Bestimmtheitsgrundsatz ausdrücklich aufgab und sich auf die Auslegung anhand 

allgemeiner Auslegungsgrundsätze beschränkte. 

                                                 
316

  Vgl. Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 101 ff. 
317

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 101. 
318

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 103. 
319

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 105 mit Verweis auf BGHZ 162, 253 ff. 
320

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 109 f. 
321

  BGHZ 203, 77. 
322

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 86, 90; weitergehend Grunewald, GesR, § 1 Rn. 85 (S. 45); M. Roth, in: 

Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 37b; auch C. Weber, DStR 2010, 702, 702 hält es für bemerkenswert, dass der 

Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung „Sanieren oder Ausscheiden“ nicht mehr von einem „Be-

stimmtheitsgrundsatz“ spreche, das dürfe der Literaturansicht, die den Bestimmtheitsgrundsatz ablehnt, Auf-

trieb geben; a. A. Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 81, der die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

als Bekenntnis zum Bestimmtheitsgrundsatz interpretiert.  
323

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 86. 
324

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 86. 
325

  Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 86. 
326

  BGHZ 203, 77. 
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Welche Schutzinstrumente anstelle des Bestimmtheitsgrundsatzes heranzuziehen sind, ist um-

stritten.
327

 Von manchen Autoren wird vertreten, die Kernbereichslehre sei anstelle des Be-

stimmtheitsgrundsatzes anzuwenden, beziehungsweise der Bestimmtheitsgrundsatz auf den 

Anwendungsbereich der Kernbereichslehre zu beschränken.
328

 Alternativ wird vorgeschlagen, 

der Gleichbehandlungsgrundsatz solle den Bestimmtheitsgrundsatz ersetzen.
329

 Andere Auto-

ren plädieren dafür, anstelle der Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes eine materielle 

Inhaltskontrolle durchzuführen, etwa anhand der Treuepflicht
330

 oder anhand von § 138 

BGB.
331

 So soll etwa anhand von § 138 BGB kontrolliert werden, ob ein Mehrheitsbeschluss 

aufgrund Machtmissbrauchs die Minderheit unangemessen benachteiligt. Dadurch sei die 

Kontrolle von Mehrheitsbeschlüssen hinreichend flexibel. Auch auf nicht dem Leitbild ent-

sprechende Gesellschaftsausformungen könne angemessen eingegangen werden.
332

 Laut 

Bundesgerichtshof soll eine Prüfung der materiellen Wirksamkeit vorgenommen werden. 

„[B]ei Eingriffen in die individuelle Rechtsstellung des Gesellschafters, d.h. in seine rechtli-

che und vermögensmäßige Position in der Gesellschaft, [komme es] letztlich maßgeblich im-

mer darauf an, ob der Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten und dem betroffenen 

Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Belange zumutbar ist 

[…].“
333

  

Der Bundesgerichtshof begründet seine Ablehnung gegenüber dem Bestimmtheitsgrundsatz 

in seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 damit, dass ein Grundsatz der restriktiven Auslegung 

von Mehrheitsklauseln im Gesetz ebenso wenig eine Stütze finde wie eine Auslegungsregel 

die besagt, dass allgemeine Mehrheitsklauseln keine Beschlüsse erfassen, welche die Grund-

lagen der Gesellschaft betreffen oder ungewöhnliche Geschäfte darstellen. Die Zweifelsregeln 

in §§ 709 Abs. 2 BGB, 119 Abs. 2 HGB bezögen sich nur auf die Berechnung der Mehrheit 

und nicht auf die Frage, ob ein bestimmter Beschlussgegenstand von einer Mehrheitsklausel 

erfasst ist. Bei der Auslegung von Gesellschaftsverträgen sei es ferner ohne Bedeutung, ob 

                                                 
327

  Hierzu bereits unter B.V. 
328

  Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 64 ff.; Grunewald, GesR, § 1 Rn. 86 ff. (S. 45 ff.); Hüffer, ZHR 151 

(1987), 396, 408; Mecke, BB 1988, 2258, 2260 ff.; Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 90 ff.; Schiessl, DB 

1986, 735, 737 (in Kombination mit der Treuepflicht); Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, § 163 

Rn. 4 (Einschränkung des Bestimmtheitsgrundsatzes und Ergänzung durch Inhaltskontrolle); Ulmer, ZHR 

161 (1997), 102, 122; Winter, GesRZ 1986, 74, 82 ff. 
329

  Autenrieth, DB 1983, 1034, 1035. 
330

  Fischer, in: FS Barz, S. 33, 45; Hennerkes/Binz, BB 1983, 713, 715 f.; Hey, Freie Gestaltung in Gesell-

schaftsverträgen, S. 278 f., 340 ff.; Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 392 f.; G. Roth, JBl 2005, 80, 81 ff., 84 f. 
331

  Für eine Inhaltskontrolle anstelle des Bestimmtheitsgrundsatzes Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 81; 

Hadding, ZGR 1979, 636, 646 f.; Hofmann, Minderheitsschutz, S. 202; für eine Inhaltskontrolle neben dem 

Bestimmtheitsgrundsatz Immenga, ZGR 1974, 385, 420 f.; Kreutz, ZGR 1983, 109, 120 f.; Marburger, NJW 

1984, 2252, 2258; ders., ZGR 1989, 146, 150.
332

  Hadding, ZGR 1979, 636, 647; Horst, Geschäftsführung, Vertretung und Beschlußfassung, S. 529. 
333

  BGHZ 203, 77, 90; dazu bereits unter B.V.2. 
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durch eine Bestimmung im Gesellschaftsvertrag von dispositivem Gesetzesrecht abgewichen 

werde.  

II. Analyse und Bewertung 

Die geschilderten Meinungen zur Fortgeltung des Bestimmtheitsgrundsatzes unterscheiden 

sich auf verschiedenen Problemebenen. Diese Problemebenen werden im Folgenden analy-

siert.  

1. Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung und Ansichten zur dogmatischen 

Legitimation des Bestimmtheitsgrundsatzes  

Die dargestellten Ansichten beruhen auf einem unterschiedlichen Verständnis vom Innenver-

hältnis der Personengesellschaften. Entscheidend für die Fragen, ob der Bestimmtheitsgrund-

satz beizubehalten ist und was Inhalt des Bestimmtheitsgrundsatzes sein soll, ist die Überle-

gung, warum – dogmatisch – eine Mehrheitsentscheidung auch für den dissentierenden Ge-

sellschafter verbindlich ist.
334

 Nur wenn feststeht, was eine Mehrheitsentscheidung für alle 

Gesellschafter verbindlich macht, lässt sich feststellen, wo die Grenzen zu ziehen sind. Zu-

nächst soll daher auf die Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen und 

den Zusammenhang mit dem unterschiedlichen Verständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz 

eingegangen werden. 

Für die Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen und ebenso im Zu-

sammenhang mit dem Problem der dogmatischen Legitimation des Bestimmtheitsgrundsatzes 

werden üblicherweise drei Ansätze genannt: die antizipierte Zustimmung aller Gesellschafter 

bereits im Gesellschaftsvertrag, das Einräumen eines Gestaltungsrechts an die Mehrheit oder 

die Gesellschaftergesamtheit sowie die Vereinbarung einer Verfahrensregel.  

Auszublenden ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob beispielsweise nach der Kernbe-

reichslehre in bestimmten Konstellationen die Verbindlichkeit einer Mehrheitsentscheidung 

für den einzelnen Gesellschafter an weitere Voraussetzungen zu knüpfen ist.
335

  

                                                 
334

  Vgl. Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 81; allgemeiner dazu auch K. Schmidt, ZHR 158 

(1994), 205, 211: „Die Frage dagegen, wie dieser Zusammenhang [zwischen Bestimmtheitsgrundsatz und 

gesellschaftsvertraglicher Gestaltungsfreiheit] innerlich beschaffen ist, führt in schwierige Grundfragen des 

allgemeinen Privatrechts hinein: personenrechtlich in die Theorie der Mitgliedschaft und der personengesell-

schaftlichen Verbandsverfassung und rechtsgeschäftlich in die Theorie von Vertrag und Beschluß.“ 
335

  Zur Kernbereichslehre bereits unter B.V.1.; zum Verhältnis zwischen Kernbereichslehre und Bestimmtheits-

grundsatz noch unter C.II.5.a). 
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a) Hintergründe 

Die Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen in Personengesellschaften 

hängt von grundsätzlichen Fragen des Personengesellschaftsrechts ab: Ist das Innenverhältnis 

zwischen den Gesellschaftern einer Personengesellschaft ein rein vertragliches?
336

 Und ganz 

entscheidend: Sind Entscheidungen der Gesellschafter, insbesondere über Vertragsänderun-

gen, vertraglicher Natur? Oder sind Mehrheitsentscheidungen als organschaftlicher Beschluss 

zu qualifizieren, selbst wenn Gegenstand der Mehrheitsentscheidung die Änderung des Ge-

sellschaftsvertrags ist? Je nachdem, wie man diese Fragen beantwortet, besteht ein unter-

schiedlicher Begründungsaufwand für die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen: Für 

Verträge gilt im Gegensatz zu organschaftlichen Beschlüssen das Konsensprinzip. Die Bin-

dung einer Partei an einen Vertrag gegen ihren Willen ist grundsätzlich nicht möglich. 

aa) Entwicklung des Verständnisses vom Innenrecht der Personengesellschaf-

ten 

Ursprünglich wurde von der Qualifikation von Entscheidungen der Gesellschafter einer Per-

sonengesellschaft als Vertrag ausgegangen, insbesondere wenn Änderungen des Gesell-

schaftsvertrags Gegenstand der Entscheidung waren. Die Einordnung als Vertrag wird inzwi-

schen in Frage gestellt. Diese Wandlung hängt mit der Entwicklung des Verständnisses vom 

Innenrecht der Personengesellschaften zusammen. 

Das gesamte Innenrecht von Personengesellschaften wurde lange als reines Vertragsverhältnis 

zwischen den Gesellschaftern charakterisiert; eine über die individuellen Gesellschafter in 

ihrer Verbundenheit hinausgehende Organisation wurde abgelehnt.
337

 Der Gesetzgeber des 

19. Jahrhunderts entsprach dieser Sichtweise: Die Gesellschafterversammlung oder die Ge-

sellschaftergesamtheit als von den individuellen Gesellschaftern zu unterscheidendes Organ 

der Gesellschaft wurde im Gesetz nicht vorgesehen.
338

 Die Gesellschafter einer Personenge-

sellschaft wurden als in eigener Sache tätige Rechtssubjekte verstanden und ihre einstimmi-

gen Beschlüsse als ein Selbsthandeln der Gruppenmitglieder eingeordnet.
339

 Insbesondere 

                                                 
336

  Auch Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1362 macht die dogmatische Einordnung des Bestimmtheitsgrund-

satzes vom Verständnis vom Innenverhältnisses der Personengesellschaften abhängig. 
337

  Vgl. Flume, Personengesellschaft, § 4 II (S. 54 ff.); von Gierke, Genossenschaftstheorie, S. 340. 
338

  Hierzu ausführlich K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 4; vgl. auch Ulmer, in: FS Niederländer, S. 415, 415. 
339

  Flume, Personengesellschaft, § 7 III 3 (S. 97), § 15 II 2 (S. 265 f.); vgl. auch von Gierke, Genossenschafts-

theorie, S. 567 ff. 



54 C. Heutiger Diskussionsstand und Bewertung 

Beschlüsse über Änderungen des Gesellschaftsvertrags wurden auch selbst als Verträge quali-

fiziert. Mehrheitsbeschlüsse über Vertragsänderungen wurden abgelehnt.
340

  

Bei der Qualifikation der Entscheidungen der Gesellschafter als Vertrag bedarf es einer Erklä-

rung, warum bei Geltung des Mehrheitsprinzips auch die dissentierenden Gesellschafter ge-

gen ihren Willen durch den Vertragsschluss gebunden werden. Schließlich sind nach dem 

vertraglichen Konsensprinzip für Vertragsänderungen übereinstimmende Willenserklärungen 

aller Vertragspartner erforderlich.    

Heute ist hingegen weitgehend akzeptiert, dass es den Gesellschaftern frei steht, zumindest in 

einem gewissen Rahmen eine Organisationsstruktur zu schaffen, die von den einzelnen Ge-

sellschaftern verselbstständigt ist.
341

 Diese Möglichkeit beruht auf der Vertragsfreiheit der 

Gesellschafter bezüglich der Ausgestaltung des Innenverhältnisses ihrer Außenpersonenge-

sellschaft.
342

 Die Gesellschafter müssen sich nicht auf rein schuldrechtliche Regelungen im 

Gesellschaftsvertrag beschränken. Selbst Innengesellschaften mit Verbandsstruktur sollen 

möglich sein.
343

  

Es ist daher möglich, dass die Gesellschafter die Entscheidungskompetenz über Belange, über 

die sie sonst einstimmig per Vertrag zu entscheiden hätten, einem Beschlussorgan wie der 

Gesellschafterversammlung übertragen. Entscheidungen in einem solchen Organ stellen keine 

Verträge unter den Gesellschaftern dar, sondern organschaftliche Beschlüsse. Das vertragliche 

Konsensprinzip findet auf organschaftliche Beschlüsse keine Anwendung. Die Vereinbarung 

der mehrheitlichen Beschlussfassung in einem Organ ist grundsätzlich ohne Weiteres möglich. 

bb) Status quo – Mehrheitsentscheidung als Vertrag oder als organschaftli-

cher Beschluss 

Auch wenn heute weitgehend anerkannt ist, dass organschaftliche Beschlüsse in Personenge-

sellschaften möglich sind, ist in der Literatur weiterhin umstritten, wann die Gesellschafter 

Entscheidungen in Form eines Vertrags treffen, beziehungsweise treffen müssen, und wann 

eine Entscheidung als organschaftlicher Beschluss einzuordnen ist.  

                                                 
340

  Siehe oben, Fn. 22 unter a. A.  
341

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1359 plädiert jedoch für ein Festhalten an einem nicht organvermittelten 

Einfluss der Gesellschafter wenigstens für die Grundlagen der Personengesellschaft. 
342

  Zur Vertragsfreiheit bezüglich der Ausgestaltung des Innenverhältnisses der Außenpersonengesellschaft 

Heidel/Hanke, in: Dauner-Lieb/Langen, § 705 Rn. 165; Servatius, in: Henssler/Strohn, § 705 Rn. 40; 

Teichmann, Gestaltungsfreiheit, S. 1 f., 95; Ulmer/ Schäfer, in: MüKo BGB, § 705 Rn. 133; H. P. 

Westermann, in: FG BGH, S. 245, 246; ausführlich zu den Schranken der Vertragsfreiheit H. P. Westermann, 

Vertragsfreiheit und Typengesetzlichkeit, S. 1 ff. 
343

  K. Schmidt, GesR, § 3 I 3 b (S. 48). 
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(1) Wohl am häufigsten wird die Ansicht vertreten, dass für eine Abgrenzung zwischen 

Vertrag und organschaftlichem Beschluss der Entscheidungsgegenstand maßgeblich sei. Je-

denfalls wenn durch die Entscheidung der Gesellschafter der Gesellschaftsvertrag geändert 

werde, sei die Entscheidung als Vertrag zu qualifizieren. Hinsichtlich der Abgrenzung gibt es 

im Detail unterschiedliche Auffassungen: Verlangt wird teilweise eine dauerhafte Änderung 

des Gesellschaftsvertrags im Gegensatz zu Abweichungen im Einzelfall.
344

 Anderen genügt 

als Grund für die Qualifizierung der Entscheidung als Vertrag jegliche Änderung des Gesell-

schaftsvertrags, auch für den Einzelfall,
345

 mit einer Änderung des Gesellschaftsvertrags ver-

gleichbare Entscheidungen
346

 oder, neben Änderungen des Gesellschaftsvertrags, auch sonsti-

ge Entscheidungen, die das Verhältnis der Gesellschafter untereinander betreffen.
347

 

(2) Nach einer anderen Ansicht ist nach dem Verfahren der Entscheidungsfindung zu dif-

ferenzieren.
348

 Mehrheitsentscheidungen seien demnach stets organschaftliche Beschlüsse und 

zwar unabhängig vom Beschlussgegenstand. Hingegen seien einstimmige Entscheidungen als 

Verträge zu qualifizieren.  

                                                 
344

  Haas, in: Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, § 119 Rn. 7; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, HGB, § 119 

Rn. 25. 
345

  Emmerich, in: Heymann, § 119 Rn. 2; Sprau, in: Palandt, Vor § 709 Rn. 10; wohl auch Wertenbruch, ZIP 

2007, 798, 799; mit Einschränkungen Nitschke, Personengesellschaft, S. 67: Der Beschluss entferne sich um-

so mehr von einem gesetzestypischen Vertragsabschluss, je weiter abweichend von der gesetzlichen Rege-

lung die Modalitäten seines Zustandekommens gestaltet würden. Der den Gesellschaftsvertrag ändernde Be-

schluss bleibe aber zumindest vertragsähnliches Rechtsgeschäft. 
346

  W. Goette, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 2. Aufl. 2008, § 119 Rn. 28 (auch Grundlagengeschäfte); 

Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 119 Rn. 1 („ähnlich [wie Beschlüsse, die unmittelbar den 

Gesellschaftsvertrag berühren] Beschlüsse, die die Voraussetzungen für Klagen iSd §§ 117, 127, 133, 140, 

141 schaffen oder die Grundlagen der Ges konkretisieren“); Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 8 

(neben Änderungen des Gesellschaftsvertrags die Aufnahme oder das einvernehmliche Ausscheiden eines 

Gesellschafters oder sonstige das Verhältnis der Gesellschafter untereinander gestaltende Gegenstände); ders., 

in: MüKo BGB, § 709 Rn. 51; ausschließlich für einstimmige Entscheidungen auch Ulmer, in: 

FS Niederländer, S. 415, 427 (auch sonstige Grundlagenentscheidungen, die unmittelbare Auswirkungen auf 

die Gesellschafter haben); H. P. Westermann, in: Handbuch Personengesellschaften, § 24 Rn. 474, 484 

(Vertragsänderungen und Grundlagenentscheidungen). 
347

  Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 26. 
348

  K. Schmidt, in: Scholz, Anh. § 45 Rn. 18; ders., ZHR 158 (1994), 205, 214 f.; Ulmer, in: FS Niederländer, 

S. 415, 428 ff.; Weipert, in: Münchener Handbuch GesR, Bd. I, § 57 Rn. 24; wohl auch Späth, Änderung des 

Gesellschaftsvertrags, S. 7; ähnlich Schürnbrand, Organschaft, S. 88: Die organschaftliche Beschlussfassung 

könne im Gesellschaftsvertrag eingeführt werden, ein wesentliches Indiz für die Einführung einer 

organschaftlichen Beschlussfassung sei die Vereinbarung des Mehrheitsprinzips; ähnlich Casper, in: 

Großkomm. HGB, § 163 Rn. 8: unter anderem bei Vereinbarung der mehrheitlichen Entscheidungsfindung 

im Gesellschaftsvertrag handele es sich um organschaftliche Beschlüsse. 
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(3) Inzwischen wird teilweise sogar vertreten, dass sämtliche Entscheidungen, unabhängig 

von Beschlussgegenstand und Beschlussverfahren, organschaftliche Beschlüsse seien.
349

 

Selbst einstimmige Entscheidungen sollen demnach organschaftliche Beschlüsse sein. Aus 

den §§ 43 Abs. 1 und 217 Abs. 1 UmwG lasse sich herleiten, dass das Gesellschaftsmodell 

das Vertragsmodell insgesamt abgelöst habe.
350

 

(4) Wieder andere wollen durch Auslegung des Gesellschaftsvertrags ermitteln, ob organ-

schaftlich beschlossen werde. Sie überlassen also den Gesellschaftern die Wahl über die Art 

der Entscheidungsfindung. Anhänger dieser Position führen weiter aus, dass man allein aus 

der Einführung des Mehrheitsprinzips nicht auf eine organschaftliche Beschlussfassung 

schließen könne.
351

 Das Problem, wie sich die Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung 

basierend auf dem Vertragsmodell begründen lässt, sehen sie als geklärt: Die Verbindlichkeit 

der Mehrheitsentscheidung in Form eines Vertrags lasse sich insbesondere mit einer vertrags-

förmigen Einigung der Gesellschaftermehrheit über die Ausübung eines Gestaltungsrechts 

erklären.
352

 

Bei der Auslegung des Gesellschaftsvertrags sei zu beachten, dass bei Personengesellschaften, 

die auf eine größere Zahl von Gesellschaftern angelegt sind, im Zweifel eine organschaftliche 

Beschlussfassung als gewollt anzunehmen sei, bei Zwei-Personen-Gesellschaften hingegen 

die vertragsförmige Entscheidung.
353

 Für eine organschaftliche Beschlussfassung sprächen 

zudem Klauseln, die anordnen, dass Beschlussfeststellungs- und Statusklagen gegen die Ge-

sellschaft zu richten sind. Gleiches gelte für sonstige Vereinbarungen, welche die Organisati-

on der Personengesellschaft entsprechend einer GmbH oder Aktiengesellschaft gestalten.
354

 

                                                 
349

  Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 6; Hadding/Kießling, in: Soergel, § 709 Rn. 24; Priester, in: 

FS Hadding, S. 607, 610 f.; Scholz, WM 2006, 897, 902; Wiedemann, GesR II, § 4 I 2 a (S. 297 f.); ähnlich 

nimmt Hermanns, ZGR 1996, 103, 105 an, die gesellschaftsvertragliche Vereinbarung des Mehrheitsprinzips 

sei als „abstrakte und formelle Ermächtigung“ eines „Gremiums“ zu verstehen; wohl auch Freitag, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 3 ff., der ausführt, es bestünden im Personengesellschaftsrecht 

keine Bedenken gegen die Beschlussfassung auch über Änderungen des Gesellschaftsvertrags; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 58, qualifiziert Mehrheitsbeschlüsse nicht als Verträge, sondern Rechtsgeschäfte 

eigener Art, die Einordnung einstimmiger Entscheidungen als Beschlüsse bleibt jedoch unklar. 
350

  Wiedemann, GesR II, § 4 I 2 a (S. 298). 
351

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2091 f. 
352

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2092. 
353

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2092. 
354

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2092. 
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b) Theorien zur Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidun-

gen und zur dogmatischen Legitimation des Bestimmtheitsgrundsatzes 

Vor dem Hintergrund dieser Ansichten sollen die unterschiedlichen Ansätze zur Begründung 

der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen dargestellt werden. Eine Stellungnahme zu 

dem Gesamtkomplex erfolgt in Abschnitt c). 

aa) Theorie der antizipierten Zustimmung 

Die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen wird klassisch über eine antizipierte Zu-

stimmung zur Entscheidung bereits im Gesellschaftsvertrag begründet. 

(1) Darstellung 

Nimmt man an, es handele sich bei der Mehrheitsentscheidung um einen Vertrag zwischen 

den Gesellschaftern,
355

 ist das vertragliche Konsensprinzip Ausgangspunkt der Überlegungen. 

Darauf beruhend wurde die Theorie der antizipierten Zustimmung entwickelt.
356

 Statt Mehr-

heitsentscheidungen im eigentlichen Sinne zuzulassen, werden über die Annahme einer anti-

zipiert bereits im Gesellschaftsvertrag erteilten Zustimmung der später dissentierenden Ge-

sellschafter quasi einstimmige Vertragsschlüsse konstruiert. Der Zeitpunkt des eigentlich er-

forderlichen Konsenses wird vorverlegt auf den Zeitpunkt der vertraglichen Abweichung vom 

gesetzlichen Leitbild einstimmiger Beschlussfassung, sodass für die spätere Entscheidung 

nicht mehr die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter erforderlich sein soll.
357

 Dadurch dass 

faktisch sämtliche Gesellschafter zumindest antizipiert zugestimmt haben, werde die privatau-

tonome Legitimation der Entscheidung gesichert.
358

 Die konkreten Vertragsänderungen wür-

den „schon bei Abschluß des Gesellschaftsvertrages von allen Vertragspartnern beschlossen 

und lediglich im späteren Stadium von der Mehrheit rechtstechnisch ausgelöst und endgültig 

in Kraft gesetzt.“
359

 Nur eine vertragliche Grundlage mache einen Mehrheitsbeschluss wirk-

sam und allein die antizipierte Zustimmung könne dies dogmatisch fundieren.
360

 

                                                 
355

  Zur Abgrenzung zwischen Vertrag und organschaftlichem Beschluss bereits unter C.II.1.a)bb) sowie 

C.II.1.c)aa). 
356

  Haar, Personengesellschaft im Konzern, S. 122; Immenga, ZGR 1974, 385, 419; Martens, DB 1973, 413, 

414 f.; vgl. auch A. Hueck, OHG, § 27 I 1 c (S. 390 f.); Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1368; ders., JZ 

1986, 16, 21 (Fn. 52); Sandhaus, Rechtsschutz gegen Beschlüsse, S. 13; H. P. Westermann, AcP 175 (1975), 

375, 417 f.; zumindest für Änderungen des Gesellschaftsvertrags auch Wertenbruch, ZIP 2007, 798, 799.  
357

  Immenga, ZGR 1974, 385, 419; vgl. auch A. Hueck, OHG, § 27 I 1 c (S. 390 f.); H. P. Westermann, AcP 175 

(1975), 375, 417 f. 
358

  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1367. 
359

  Martens, DB 1973, 413, 415; ähnlich Flume, Personengesellschaft, § 14 III (S. 219 f.).  
360

  Haar, Personengesellschaft im Konzern, S. 122. 
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Der Bestimmtheitsgrundsatz wird von Vertretern der Theorie der antizipierten Zustimmung 

dadurch begründet, dass sich die antizipierte Zustimmung in hinreichend konkreter Form auf 

den künftigen Beschluss beziehen müsse. Der Umfang der Zustimmung müsse von vornhe-

rein klar erkennbar sein.
361

 

(2) Meinungsstand 

Die Theorie der antizipierten Zustimmung wurde vielfach kritisiert und wird inzwischen 

weitgehend abgelehnt.  

Dabei wird argumentiert, es handele sich im Ergebnis um eine modifizierte Einstimmigkeits-

theorie,
362

 die Mehrheitsentscheidungen nicht zulasse, obwohl die Möglichkeit von Mehr-

heitsentscheidungen im Gesetz vorgesehen ist. Die Theorie der antizipierten Zustimmung 

wird deshalb als „künstliche Verlängerung des Einstimmigkeitsprinzips“ bezeichnet.
363

  

Außerdem werde der rechtliche Gehalt der Zustimmung zur Mehrheitsklausel überbewer-

tet:
364

 Wolle man in der Zustimmung zu der Mehrheitsklausel eine Zustimmung zum späteren 

Beschluss sehen, müsse auch der Beschlussinhalt bereits in der Mehrheitsklausel bestimmt 

sein.
365

 Das sei aber Jahre vor der Beschlussfassung nicht möglich.
366

 Daher werde in die 

Vereinbarung einer Mehrheitsklausel ein fiktiver Wille hineingelesen, wenn man in ihr eine 

antizipierte Zustimmung zum künftigen Beschluss sieht.
367

 Noch deutlicher werde dies, wenn 

                                                 
361

  Grundlegend Martens, DB 1973, 413, 414 f.; vgl. auch Immenga, ZGR 1974, 385, 419; H. P. Westermann, 

AcP 175 (1975), 375, 417 f.; auch Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1368 plädiert für eine „Stärkung des 

materiellen Bestimmtheitsgrundsatzes“. 
362

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 376; zustimmend Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 85; 

K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 212; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 239; Winter, GesRZ 1986, 74, 

78; ähnlich führt Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16 aus, dass das Einstimmigkeitsprinzip so aufrechterhalten 

werde. 
363

  Wiedemann, JZ 1983, 559, 559. 
364

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 85; Marburger, NJW 1984, 2252, 2254, Mecke, BB 1988, 

2258, 2260; Michalski, WiB 1997, 1, 2; vgl. auch Ulmer, in: FS Niederländer, S. 415, 429. 
365

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 126; Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, 

S. 85; Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 376; Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 198; Mecke, BB 

1988, 2258, 2260; Michalski, WiB 1997, 1, 2; Röttger, Kernbereichslehre, S. 89; Schäfer, in: Großkomm. 

HGB, § 119 Rn. 37; ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn. 88; Schiemann, AcP 185 (1985), 73, 75; Torggler, in: 

GS Schönherr, S. 237, 239; vgl. auch Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16; K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 

212 f.; Winter, Treuebindungen, S. 146; ders., GesRZ 1986, 74, 78 f.; genau das fordern manche Vertreter 

der Theorie der antizipierten Zustimmung: So möchte Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1368, dass das 

Erfordernis der antizipierten Zustimmung ernster genommen wird und dass, soweit die Angabe der 

Beschlussgegenstände die Tragweite der Zustimmung noch nicht erkennen lässt, auch Angaben über die 

möglichen Beschlussinhalte gemacht werden. 
366

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 85 f.; ähnlich Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, 

S. 198; Winter, GesRZ 1986, 74, 79. 
367

 Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16; Hermanns, ZGR 1996, 103, 105 f.; Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 407; Späth, 

Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 22; Winter, GesRZ 1986, 74, 79; ähnlich Dumser, Beschränkungen 

der Mehrheitsmacht, S. 85; Schmitt, Schutz der außenstehenden Gesellschafter, S. 88; Torggler, in: 

GS Schönherr, S. 237, 239. 
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Gesellschafter die Gesellschafterstellung durch Erbe erlangen: Die Zustimmung des Erben 

zum künftigen Beschluss sei reine Fiktion.
368

  

Weiter heißt es, dass ausgehend von der Theorie der antizipierten Zustimmung ein Minderhei-

tenschutz bei geschickter Vertragsgestaltung, nämlich der Aufnahme umfassender Kataloge in 

die Mehrheitsklausel, nicht möglich sei. Es bleibe kein Raum für eine Inhaltskontrolle des 

konkreten Beschlusses aus Gründen des Minderheitenschutzes, wenn man eine antizipierte 

Zustimmung zum konkreten Beschluss annehme.
369

  

Schließlich halten manche Autoren die antizipierte Zustimmung für frei widerruflich. Mit der 

Ablehnung des konkreten Beschlusses werde die Zustimmung widerrufen
370

 und daher wert-

los.  

bb) Theorie der Gestaltungsmacht 

Als Alternative zur Theorie der antizipierten Zustimmung wurde die Theorie der Gestal-

tungsmacht entwickelt. 

(1) Darstellung 

Die Theorie der Gestaltungsmacht ist im Vergleich zur Theorie der antizipierten Zustimmung 

etwas flexibler hinsichtlich der Einführung von Mehrheitsentscheidungen. Die Theorie der 

Gestaltungsmacht verlangt keine antizipierte Zustimmung zu dem künftigen Beschluss, wel-

che, zumindest theoretisch, auch den zulässigen Beschlussinhalt einer Mehrheitsentscheidung 

beschreiben müsste.
371

 Stattdessen soll nach Ansicht der Vertreter dieser Theorie genügen, 

dass der Mehrheit der Gesellschafter durch die Mehrheitsklausel ein Gestaltungsrecht hin-

sichtlich bestimmter Beschlussgegenstände eingeräumt wird.
372

 Aufgrund der „Unterwer-
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  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 22. 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 389; Winter, Treuebindungen, S. 30. 
370

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 22. 
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  Hierzu bereits unter C.II.1.b)aa)(2). 
372

  Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 108 f.; Manke, Recht zur 

Ausschließung, S. 95 f.; Marburger, NJW 1984, 2252, 2254; Menk, Verhältnis des Bestimmtheitsgrundsatzes 

zur Kernbereichslehre, S. 62 ff.; Schulte, Schrankenproblematik, S. 24 ff. (der die Mehrheit allerdings als 

„mehrgliedriges Organ“ sieht); ähnlich von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 126 („abstrakte 

und formelle Ermächtigung an ein in seiner Zusammensetzung noch unbestimmtes Gremium“); Hüffer, ZHR 

151 (1987), 396, 407 („Begründung einer Regelungsbefugnis, der sich die Minderheit unterwirft“); Schmitt, 

Schutz der außenstehenden Gesellschafter, S. 88 f. („Kompetenzzuweisung“ an die Mehrheit); vgl. auch 

Bötticher, Gestaltungsrecht, S. 28, der an anderer Stelle allerdings statt der Mehrheit die Mitgliederver-

sammlung als Träger des Gestaltungsrechts bezeichnet; Martens, DB 1973, 413, 414 f., der die Theorie der 

antizipierten Zustimmung mit Elementen der Theorie der Gestaltungsmacht vermischt; Röttger, 

Kernbereichslehre, S. 90 meint hingegen, der Mehrheit werde zwar ein Gestaltungsrecht eingeräumt, dies 

könne jedoch nicht die Maßgeblichkeit des Mehrheitswillens für alle Gesellschafter begründen.  
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fung“ der Gesellschafter unter das Gestaltungsrecht der Mehrheit in der Mehrheitsklausel sei-

en alle Gesellschafter durch einen Mehrheitsbeschluss gebunden, auch wenn sie selbst bei der 

Abstimmung gegen den konkreten Beschluss gestimmt haben.  

Die Reichweite des Gestaltungsrechts sei anhand der Mehrheitsklausel zu beurteilen. Nur 

soweit sich die Minderheit der Mehrheit ohne Zweifel unterworfen hat, könne die Mehrheit 

entscheiden. Hieraus ergebe sich das Bestimmtheitserfordernis.
373

 

Auch die Vertreter dieser Theorie gehen nicht von einer über die Gesellschafter als solche 

hinausgehenden Binnenorganisation der Personengesellschaft aus. Das wird dadurch deutlich, 

dass Träger des Gestaltungsrechts nach der Theorie der Gestaltungsmacht in ihrer ursprüngli-

chen Form „die Mehrheit“ der Gesellschafter als solche sein soll statt eines verselbstständig-

ten Beschlussorgans. Grundlage ist also auch hier die Qualifikation von Entscheidungen der 

Gesellschafter als Vertrag.  

(2) Meinungsstand 

Der ursprüngliche Ansatz der Theorie der Gestaltungsmacht, der Mehrheit der Gesellschafter 

werde ein Gestaltungsrecht eingeräumt, ist häufig kritisiert worden:
374

 Insbesondere wurde 

angeführt, eine unspezifische „Mehrheit“, die vor dem jeweiligen Beschluss noch nicht fest-

steht und sich bei jedem Beschluss unterschiedlich zusammensetzen kann, könne nicht Träger 

eines Gestaltungsrechts sein.
375

 Die Mehrheit sei nicht individualisierbar, es handele sich 

vielmehr um eine rein rechnerische Größe.
376

 Es stehe vorher nicht fest, welche Gesellschafter 

bei dem künftigen Gesellschafterbeschluss gestaltungsbefugt und welche gestaltungsunter-

worfen seien.
377
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 Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 125 f.; Bötticher, Gestaltungsrecht, S. 32; Dürrschmidt, 

JuS 1997, 15, 16; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 110; Manke, Recht zur Ausschließung, 

S. 95 f.; Marburger, NJW 1984, 2252, 2254; Menk, Verhältnis des Bestimmtheitsgrundsatzes zur 

Kernbereichslehre, S. 75; vgl. auch Hüffer, ZHR 151 (1987), 396, 407, der zwar auch annimmt, dass die 

Mehrheitsklausel keine schrankenlose Mehrheitsherrschaft begründet, aber „die bisherige verdeckte 

Kontrolle des Beschlußinhalts durch die offene richterliche Inhaltskontrolle“ ersetzen will; a. A. Mecke, BB 

1988, 2258, 2261 (bezogen auf die abgewandelte Theorie des Gestaltungsrechts); Röttger, Kernbereichslehre, 

S. 152. 
374

  Vgl. nur Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 377 ff.; Sandhaus, Rechtsschutz gegen Beschlüsse, S. 14; Schiemann, 

AcP 185 (1985), 73, 75; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 24; Torggler, in: GS Schönherr, 

S. 237, 239 f. 
375

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378; Sandhaus, Rechtsschutz gegen Beschlüsse, S. 14; Schürnbrand, Organ-

schaft, S. 88; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 239 f. 
376

  Vgl. nur Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378; zustimmend Schiemann, AcP 185 (1985), 73, 75; Torggler, in: 

GS Schönherr, S. 237, 239 f. 
377

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378; dem folgend Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 239 f. 
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Weiter wird gegen die Theorie der Gestaltungsmacht in ihrer ursprünglichen Form einge-

wandt, dass ein Gestaltungsrecht eine rechtlich vorteilhafte Position sei. Die Mehrheitsklausel 

sei hingegen wertungsneutral.
378

 Durch die Mehrheitsklausel werde allen Gesellschaftern das-

selbe gegeben, keiner erlange von vornherein einen Vorteil.
379

 Weil jeder Gesellschafter in 

seinen Rechten gleich berührt und potentiell gestaltungsbefugt sei, seien keine besonderen 

Bestimmtheitsanforderungen an die Klausel zu stellen.
380

  

Schließlich wird kritisiert, dass die Theorie der Gestaltungsmacht die Maßgeblichkeit des 

Mehrheitswillens für alle Gesellschafter nicht begründen könne, sondern diese vielmehr selbst 

voraussetze.
381

 Der Qualifizierung der Mehrheitskompetenz als Gestaltungsrecht komme nur 

ein dogmatisch-beschreibender Wert zu.
382

 

Auf den ersten Kritikpunkt gegen die Theorie der Gestaltungsmacht, nämlich dass die Mehr-

heit nicht Träger eines Gestaltungsrechts sein könne, wurde auf verschiedene Weise reagiert. 

Manche Autoren sehen diesen Einwand als zu formell und halten an der Theorie der Gestal-

tungsmacht in ihrer ursprünglichen Form fest.
383

 Sie führen an, die Besonderheiten des Ge-

sellschaftsrechts seien zu berücksichtigen.
384

 Die Gesellschafter hätten sich bereiterklärt, Ent-

scheidungen der Mehrheit unabhängig von deren Zusammensetzung zu akzeptieren.
385

 

Andere haben auf die Kritik hin die Theorie der Gestaltungsmacht modifiziert. Zum Beispiel 

wird vertreten, jeder Gesellschafter räume jedem Mitgesellschafter ein Gestaltungsrecht unter 

der aufschiebenden Bedingung ein, dass der Betreffende bei der Beschlussfassung zur ent-

scheidungsbefugten Mehrheit gehört.
386

  

cc) Abgewandelte Theorie der Gestaltungsmacht – Organ als Träger des Ge-

staltungsrechts 

Aufgrund der bereits beschriebenen Kritik an der Theorie der Gestaltungsmacht in ihrer ur-

sprünglichen Form nehmen manche Autoren an, dass nicht die Mehrheit als solche Träger des 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378.  
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  Vgl. Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378.  
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 378. 
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  Röttger, Kernbereichslehre, S. 90. 
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  Röttger, Kernbereichslehre, S. 90. 
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  Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16; Marburger, NJW 1984, 2252, 2254.  
384

  Marburger, NJW 1984, 2252, 2254. 
385

  Dürrschmidt, JuS 1997, 15, 16. 
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  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 130; ähnlich knüpft Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, 

S. 87 f. die Legitimation durch ein Gestaltungsrecht an die Bedingung, „dass das gesellschaftsvertragliche 

Beschlussverfahren eingehalten wird“; ähnlich Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 200; indes 

nimmt Gillot, Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre, S. 197 f. an, dass den einzelnen Gesellschaf-

tern und nicht der Mehrheit ein Gestaltungsrecht eingeräumt wird. 
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Gestaltungsrechts sei, sondern die Gesellschafterversammlung beziehungsweise die Gesamt-

heit der Gesellschafter, jeweils als Organ der Gesellschaft.
387

  

(1) Darstellung 

Anders als bei der ursprünglichen Theorie der Gestaltungsmacht wird statt eines Vertrags der 

Gesellschafter eine organschaftliche Beschlussfassung durch eines dieser Organe zugrunde 

gelegt. In dem Organ würden mehrheitlich Beschlüsse gefällt. Die Einräumung des Gestal-

tungsrechts an das Organ müsse wiederum in einer hinreichend bestimmten Form erfolgen.
388

 

Diese Theorie basiert also auf der Annahme, dass die Entscheidungszuständigkeit für alle 

Belange in der Gesellschaft grundsätzlich bei den Gesellschaftern liegt, die einstimmig in 

Form eines Vertrags entscheiden. Erst mit der Vereinbarung der mehrheitlichen Beschlussfas-

sung erlange ein Organ der Gesellschaft die Zuständigkeit zur Entscheidung über ein Gestal-

tungsrecht.
389

 

(2) Meinungsstand 

Späth führt bezogen auf die modifizierte Theorie der Gestaltungsmacht aus, dass der Aus-

gangspunkt der Theorie, nämlich dass der Gesellschafterversammlung in ihrer Gesamtheit ein 

Gestaltungsrecht eingeräumt werde, nicht überzeuge. Es liege ohnehin auf der Hand, dass die 

Gesellschafterversammlung Träger der Gestaltung der Gesellschaftsverhältnisse sei.
390

 

Im Übrigen lassen sich einige Argumente der Kritiker der ursprünglichen Theorie der Gestal-

tungsmacht auf die modifizierte Theorie der Gestaltungsmacht übertragen. 
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  Mecke, BB 1988, 2258, 2261; Winter, Treuebindungen, S. 146; ders., GesRZ 1986, 74, 79. 
388

  So Winter, GesRZ 1986, 74, 79, der trotzdem eine restriktive Auslegung der Mehrheitsermächtigung ablehnt; 

a. A. Mecke, BB 1988, 2258, 2261. 
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  Ähnlich K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 215, der Mehrheitsentscheidungen aufgrund einer Kompetenz-

zuweisung bzw. Ermächtigung für verbindlich hält, ohne die Kompetenzzuweisung jedoch als Einräumung 

eines Gestaltungsrechts zu bezeichnen. Zumindest Mehrheitsentscheidungen seien organschaftliche Be-

schlüsse. An anderer Stelle beschreibt er die Mehrheitsklausel hingegen als wertneutrale Verfahrensregel 

(K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c (S. 455)). 
390

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 24. 



II. Analyse und Bewertung 63 

dd) Vereinbarung einer Verfahrensregel 

Manche Autoren begründen die Verbindlichkeit einer Mehrheitsentscheidung mit der Verein-

barung einer Verfahrensregel.
391

 

(1) Darstellung 

Eine Verfahrensvorschrift binde unbestreitbar insoweit, als sich die Abstimmenden eben die-

ser Verfahrensvorschrift unterworfen haben.
392

 Das mache nach diesem Verfahren gefällte 

Entscheidungen für alle Gesellschafter verbindlich. Das Verfahren sei bezüglich des Be-

schlussgegenstands wertneutral und für Zwecke der Inhaltskontrolle vom konkreten Be-

schlussergebnis zu unterscheiden.
393

  

Die Mehrheitsentscheidung werde bevor bekannt sei, welcher Gesellschafter im Falle der 

Mehrheitsentscheidung unterliegen werde, als Methode der Konfliktlösung vorgesehen.
394

 Die 

Gesellschafter ließen sich auf diese Methode ein, weil sie ihnen allen abstrakt gleichmäßig die 

besten Chancen gebe.
395

  

Unklar bleibt dabei, ob die Vertreter dieser Ansicht die Mehrheitsentscheidung als Vertrag 

qualifizieren oder als organschaftlichen Beschluss. Grundlegend für die Einordnung der 

Mehrheitsklausel als bloße Verfahrensregel ist ein Festschriftenbeitrag von Leenen aus dem 

Jahr 1983. Leenen stellt dort zunächst die Theorie der antizipierten Zustimmung und die The-

orie der Gestaltungsmacht dar, die beide auf dem „Vertragsmodell“
396

 beziehungsweise der 

„Vertragstheorie“
397

 basieren und Entscheidungen der Gesellschafter als Vertrag beziehungs-

weise Gestaltungserklärungen einordnen. Anschließend qualifiziert er selbst die Mehrheits-

klausel als einfache Verfahrensregel. So heißt es in dem Beitrag:  

„Ist das Mehrheitsprinzip vereinbart, so beruht die Verbindlichkeit des 

Mehrheitsbeschlusses für alle Gesellschafter weder auf einer antizipierten 

Zustimmung aller zu dem konkreten Beschlußinhalt, noch auf der Delegation 

von Gestaltungsmacht an einen Teil der Gesellschafter, sondern auf der 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 379 f.; Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 240. 
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  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 379; zustimmend Schiemann, AcP 185 (1985), 73, 75. 
396

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2086. 
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  Priester, in: FS Hadding, S. 607, 610. 
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Einhaltung eines Entscheidungsverfahrens, auf das sich alle ex ante geeinigt 

haben, ohne die konkreten Verfahrensergebnisse zu antizipieren.“
398

  

 

Ob Leenen dabei eine vertragliche oder organschaftliche Beschlussfassung zugrunde legt, 

bleibt offen. Es liegt der – allerdings nicht zwingende – Schluss nahe, dass er ebenso wie die 

Theorie der antizipierten Zustimmung und die ursprüngliche Theorie der Gestaltungsmacht 

das Vertragsmodell zugrunde legt, weil er sich insofern nicht von den von ihm zuvor darge-

stellten Theorien distanziert.  

Andere Autoren, die die Vereinbarung einer Verfahrensregel annehmen, scheinen von einer 

organschaftlichen Beschlussfassung auszugehen. So führt Torggler aus: „Wie bei den Körper-

schaften ist bei den Personengesellschaften die Mehrheitsklausel nichts anderes als eine Ver-

fahrensregel“.
399

 Aus diesem Vergleich zur Beschlussfassung in Körperschaften lässt sich 

schließen, dass er den Körperschaften entsprechend in Personengesellschaften von einer org-

anschaftlichen Beschlussfassung ausgeht. Heinrichs beschreibt die Mehrheitsklausel als Eini-

gung der Gesellschafter, „in der Gesellschafterversammlung mit Mehrheit zu entscheiden.“
400

 

Dass die Entscheidungen in der „Gesellschafterversammlung“ getroffen werden sollen, 

spricht auch für eine organschaftliche Beschlussfassung. Späth hält ausdrücklich fest, der 

Mehrheitsbeschluss sei kein Vertrag.
401

 K. Schmidt, der Mehrheitsklauseln ebenfalls als 

„wertneutrale Verfahrensregeln“ einordnet,
402

 qualifiziert jedenfalls Mehrheitsentscheidungen 

als organschaftliche Beschlüsse.
403

 Auf organschaftliche Beschlüsse sei das Konsensprinzip 

von vornherein nicht anwendbar. 

Unter den Vertretern der Ansicht, dass die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen auf 

einer Verfahrensregel beruht, besteht Uneinigkeit, ob der Bestimmtheitsgrundsatz dogmatisch 

legitimiert ist. Manche halten es nicht für erforderlich, eine reine Verfahrensregel an den ho-

hen Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes zu messen.
404

 Minderheitenschutz werde 

                                                 
398

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 380. 
399

  Torggler, in: GS Schönherr, S. 237, 240. 
400

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 86 f. 
401

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 7. 
402

  K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c (S. 455); an anderer Stelle begründet er die Verbindlichkeit von Mehrheitsent-

scheidungen jedoch mit einer „Kompetenzzuweisung“ beziehungsweise „Ermächtigung“, siehe ders., ZHR 

158 (1994), 205, 215. 
403

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 214 f. 
404

  Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 380 f.; Schiemann, AcP 185 (1985), 73, 75 geht sogar noch weiter: die An-

nahme der bloßen Vereinbarung einer Verfahrensregel stehe „dann aber mit einem Bestimmtheitsgrundsatz 

hinsichtlich der Gegenstände seiner Anwendung geradezu in Widerspruch. Als Verfahrensregel ist die Zulas-

sung von Mehrheitsentscheidungen für ‚alle Abänderungen des Gesellschaftsvertrages‘ so bestimmt wie nur 

möglich“.  
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über sonstige Schutzinstrumente gewährleistet, zum Beispiel durch eine materielle Beschluss-

kontrolle.
405

  

Andere wollen den Bestimmtheitsgrundsatz hingegen auch bei Einordnung der Mehrheits-

klausel als Verfahrensregel anwenden. So soll laut Späth eine Verfahrensregel nur so weit 

binden, wie sich die Gesellschafter dieser unterworfen haben. Der Bestimmtheitsgrundsatz 

müsse herangezogen werden, um Reichweite, Inhalt und Umfang der Verfahrensregel zu be-

stimmen.
406

 Röttger argumentiert, der Bestimmtheitsgrundsatz als Auslegungsregel zur Er-

mittlung des Umfangs allgemein gehaltener Mehrheitsklauseln sei anzuerkennen, da eine am 

vernünftigen Parteiwillen orientierte Interpretation der Mehrheitsklausel ergebe, dass allge-

mein gehaltene Mehrheitsklauseln restriktiv auszulegen seien.
407

  

Heinrichs legt Mehrheitsklauseln trotz Einordnung als Verfahrensregel mit der Begründung 

restriktiv aus, dass so deren Sittenwidrigkeit vermieden werde.
408

 Zudem sei die Verfahrens-

regeltheorie zu ergänzen: Die Bindung der dissentierenden Minderheitsgesellschafter sei dar-

aus abzuleiten, dass sie sich widersprüchlich verhalten, wenn sie sich zunächst mit einem ver-

einfachten Verfahren der Beschlussfassung einverstanden erklären und sich später auf den 

Standpunkt stellen, sie hätten nie damit gerechnet, überstimmt zu werden.
409

  

(2) Meinungsstand 

Gegen die Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung allein aufgrund der Vereinbarung einer 

Verfahrensregel wird eingewandt, dass durch die Annahme einer reinen Verfahrensregel le-

diglich die Funktionsweise einer Mehrheitsklausel beschrieben werde.
410

 Eine Begründung, 

warum die dissentierenden Gesellschafter materiell rechtlich gebunden sind, werde nicht er-

bracht.
411

  

c) Bewertung 

Nach dieser Bestandsaufnahme wird nun im ersten Schritt die Frage diskutiert, ob eine Mehr-

heitsentscheidung als organschaftlicher Beschluss oder Vertrag zu qualifizieren ist. Je nach-

                                                 
405

  Vgl. nur Leenen, in: FS Larenz, S. 371, 392 f. 
406

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 25 f. 
407

  Röttger, Kernbereichslehre, S. 151 ff. 
408

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 97. 
409

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 88. 
410

  Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 87; Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 198; 

Mecke, BB 1988, 2258, 2261; Michalski, WiB 1997, 1, 2; Schürnbrand, Organschaft, S. 88; Winter, GesRZ 

1986, 74, 79. 
411

  Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 198; Mecke, BB 1988, 2258, 2260 f.; Winter, GesRZ 1986, 74, 

79. 
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dem wie man diese Frage beantwortet, ist die Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung un-

terschiedlich zu begründen. Im zweiten Schritt werden, ausgehend von dem Ergebnis dieser 

Vorfrage, die Gründe für die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen untersucht. 

aa) Mehrheitsentscheidung als organschaftlicher Beschluss 

Der Ansicht, Entscheidungen der Gesellschafter stellten stets – also unabhängig von Ent-

scheidungsgegenstand und Entscheidungsverfahren – organschaftliche Beschlüsse dar, kann 

nicht gefolgt werden. Gesetzlicher Ausgangspunkt ist die personalistische Personengesell-

schaft. Eine organschaftliche Beschlussfassung ist insbesondere für Grundlagenentscheidun-

gen nicht von vornherein gesetzlich vorgesehen. Allein aus den §§ 43 Abs. 1 und 217 UmwG, 

die nur für Umwandlungsbeschlüsse Anwendung finden, lässt sich nicht verallgemeinernd 

herleiten, dass das Gesellschafts- das Vertragsmodell abgelöst hat.
412

  

Zu prüfen ist jedoch, wann es sich abweichend von der gesetzlichen Ausgangslage bei Ent-

scheidungen der Gesellschafter um organschaftliche Beschlüsse handelt. Wie bereits darge-

legt, sind die Gesellschafter in der Gestaltung des Innenverhältnisses ihrer Personengesell-

schaft grundsätzlich frei.
413

 Das schließt auch die Art der Entscheidungsfindung mit ein. Die 

Gesellschafter können im Gesellschaftsvertrag Organe begründen
414

 und Entscheidungskom-

petenzen auf ein Organ der Gesellschaft übertragen. Maßgeblich für die Feststellung, ob eine 

Entscheidung als organschaftlicher Beschluss zu qualifizieren ist, ist deshalb die Auslegung 

des Gesellschaftsvertrags.
415

  

Ausdrückliche Regelungen, die eine organschaftliche Beschlussfassung anordnen, werden 

sich meist im Gesellschaftsvertrag nicht finden. Möglicherweise lässt sich jedoch aus der 

Vereinbarung des Mehrheitsprinzips auf eine organschaftliche Beschlussfassung schließen.
416

 

Dies soll in den folgenden Abschnitten untersucht werden: 

(1) Durch die Mehrheitsentscheidung wird von dem für Verträge maßgeblichen Konsens-

prinzip abgewichen. Erster Anhaltspunkt für eine organschaftliche Beschlussfassung ist, dass 

                                                 
412

  Entgegen Wiedemann, GesR II, § 4 I 2 a (S. 298). 
413

  Hierzu bereits unter C.II.1.a)aa). 
414

  Schücking, in: Münchener Handbuch GesR, Bd. I, § 3 Rn. 18; zum Organ Gesellschafterversammlung 

Ulmer/Schäfer, in: MüKo BGB, § 705 Rn. 258. 
415

  Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2091. 
416

  Dafür K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 215; Ulmer, in: FS Niederländer, S. 415, 428 ff.; Weipert, in: 

Münchener Handbuch GesR, Bd. I, § 57 Rn. 24; wohl auch Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 7; 

vgl. auch Schürnbrand, Organschaft, S. 88, der in der Vereinbarung des Mehrheitsprinzips „zumindest ein 

wesentliches Indiz für den Übergang vom Vertragsmodell zum Modell organschaftlicher 

Willensbildung“ sieht; a. A. Mülbert/Gramse, WM 2002, 2085, 2091.  
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die Theorien, die trotz dieser Abweichung die Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen 

basierend auf dem Vertragsmodell begründen wollen, nicht überzeugen: 

Die Vereinbarung des Mehrheitsprinzips lässt sich nicht als antizipierte Zustimmung auslegen. 

Mehrheitsklauseln bezeichnen in der Regel nur den Beschlussgegenstand. Interpretiert man 

eine Mehrheitsklausel als antizipierte Zustimmung zu dem konkreten Beschluss, genügt die 

Nennung des Beschlussgegenstands in der Mehrheitsklausel nicht. Vielmehr müsste bereits in 

der Mehrheitsklausel der zulässige Beschlussinhalt spezifiziert werden.
417

 Diesen hohen An-

forderungen kann in den seltensten Fällen genügt werden.  

Auch entspricht es nicht der Wertung des Gesetzes, wenn statt der implizit vorgesehenen 

Mehrheitsentscheidungen quasi-einstimmige Entscheidungen konstruiert werden. Aus dem 

Gesetz geht eindeutig hervor, dass Mehrheitsentscheidungen möglich sein sollen. Sie können 

daher nicht an unerfüllbare Anforderungen geknüpft werden. Auch sonst ist der schon viel-

fach geäußerten und bereits dargestellten Kritik an der Theorie der antizipierten Zustimmung 

zu folgen, die bereits unter b)aa)(2) dargestellt wurde.  

Ebenso zutreffend ist die Kritik an der Theorie der Gestaltungsmacht in ihrer ursprünglichen 

Form.
418

 Die Vereinbarung des Mehrheitsprinzips lässt sich nicht als Unterwerfungserklärung 

unter ein Gestaltungsrecht der Mehrheit auslegen. Die Mehrheit als sich in ihrer Zusammen-

setzung stets ändernde Personengruppe kann nicht Rechtsträger sein.
419

  

Allzu konstruiert wirkt die Annahme, jeder Gesellschafter räume jedem Mitgesellschafter 

aufschiebend bedingt ein Gestaltungsrecht ein. Ein Gesellschafter allein kann ohne Mitwir-

kung der anderen eben keine wirksamen Beschlüsse fassen, solange er nicht alleine schon die 

Mehrheit der Stimmen innehat.  

Schließlich kann auf Basis des Vertragsmodells die Annahme der Vereinbarung einer reinen 

Verfahrensregel nicht erklären, warum ein Vertrag unter Abweichung vom Konsensprinzip 

bloß aufgrund des Einhaltens eines vorgesehenen Verfahrens auch Personen bindet, die dem 

Vertragsschluss nicht zugestimmt haben. Gerade ausgehend von dem Konsensprinzip ist die 

häufig gegen die Vereinbarung einer Verfahrensregel eingewandte Kritik berechtigt, dass 

zwar die Wirkungsweise einer Mehrheitsklausel beschrieben, eine dogmatische Begründung 

                                                 
417

  Dazu bereits unter C.II.1.b)aa)(2), siehe insbesondere die Nachweise in Fn. 365. 
418

  Dazu bereits unter C.II.1.b)bb)(2). 
419

  Dazu bereits unter C.II.1.b)bb)(2), siehe insbesondere die Nachweise in Fn. 375. 
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der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen für dissentierende Gesellschafter jedoch 

nicht geliefert wird.
420

  

(2) Für organschaftliche Beschlüsse gilt das Konsensprinzip hingegen nicht. Organschaft-

liche Beschlüsse werden häufig mehrheitlich getroffen.
421

 Auch das spricht für eine organ-

schaftliche Beschlussfassung, sobald der Gesellschaftsvertrag für den jeweiligen Entschei-

dungsgegenstand Mehrheitsentscheidungen zulässt.  

Ein Vergleich mit dem Kapitalgesellschaftsrecht legt ebenfalls eine organschaftliche 

Beschlussfassung im Fall von Mehrheitsentscheidungen in der Personengesellschaft nahe. In 

Kapitalgesellschaften werden Mehrheitsentscheidungen in Organen der Gesellschaft durch 

organschaftliche Beschlussfassung gefällt und sind ohne Zweifel verbindlich.  

(3) Entscheidend ist, dass die Gesellschafter, wenn sie eine Mehrheitsklausel in ihren Ge-

sellschaftsvertrag aufnehmen, damit zeigen, dass sie die Geschicke der Gesellschaft von dem 

einzelnen Gesellschafter unabhängig gestalten wollen. Eine solche Unabhängigkeit bietet die 

mehrheitliche Beschlussfassung in einem Organ der Gesellschaft. Die Beschlussfassung in 

einem Organ entspricht folglich den im Gesellschaftsvertrag geäußerten Interessen der Ge-

sellschafter. Daher lässt sich aus der Vereinbarung des Mehrheitsprinzips für den jeweiligen 

Beschlussgegenstand auf eine organschaftliche Beschlussfassung schließen.  

bb) Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen 

Ausgangspunkt zur Begründung der Verbindlichkeit von Mehrheitsentscheidungen ist also die 

Qualifizierung von Mehrheitsentscheidungen als organschaftliche Beschlüsse. Organschaftli-

che Beschlüsse sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn dem handelnden Organ wirksam 

die Kompetenz zur Beschlussfassung übertragen wurde und es innerhalb dieses Kompetenz-

bereichs handelt.
422

 

Der Gehalt einer Mehrheitsklausel geht – auch wenn man eine organschaftliche Beschlussfas-

sung annimmt – über eine Verfahrensregel hinaus. Eine reine Verfahrensregel würde allen-

falls dann genügen, wenn ein Organ unabhängig von der Vereinbarung des Mehrheitsprinzips 

die Kompetenz zur Beschlussfassung besäße. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nach den obigen 

Ausführungen muss zunächst einem eventuell damit erst begründeten Organ im Gesell-

                                                 
420

  Dazu bereits unter C.II.1.b)dd)(2), siehe insbesondere die Nachweise in Fn. 410 und 411. 
421

  Von Tuhr, Allg. Teil des BGB, Bd. I, § 36 IV S. 514 f.; vgl. auch ders., Allg. Teil des BGB, Bd. II Hbd. 1, 

§ 53 IV 2 S. 235 f. (zum Verein). 
422

  Ausführlich hierzu Baltzer, Der Beschluß, S. 52 ff. 
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schaftsvertrag die Entscheidungskompetenz zugewiesen werden.
423

 Eine Mehrheitsklausel ist 

also zugleich Kompetenzzuweisung an ein Organ und Anordnung eines mehrheitlichen Be-

schlussverfahrens innerhalb dieses Organs. Insofern sind Personengesellschaften von Kapital-

gesellschaften zu unterscheiden, wo sämtliche Entscheidungen in Organen gefällt werden.  

Die Verbindlichkeit von Entscheidungen des Organs für die Gesellschaft beruht auf der all-

gemeinen organisationsrechtlichen Kompetenzordnung. Die Übertragung der entsprechenden 

Kompetenz zur mehrheitlichen Entscheidung auf das Organ Gesellschaftergesamtheit macht 

Beschlüsse des Organs innerhalb der Grenzen seiner Kompetenz verbindlich für sämtliche 

Gesellschafter.
424

 Ein Beschluss eines Organs ist als Rechtsgeschäft zu qualifizieren
425

 und 

nicht als Gestaltungserklärung.      

Die Verbindlichkeit von Mehrheitsbeschlüssen beruht also nicht auf der antizipierten 

Zustimmung der Gesellschafter zum konkreten Mehrheitsbeschluss oder auf der Einräumung 

eines Gestaltungsrechts, sondern auf der Ermächtigung des Organs Gesellschaftergesamtheit 

zur (Mehrheits-)Entscheidung.  

2. Der Bestimmtheitsgrundsatz als Schranke 

Mit der Klärung der rechtlichen Grundlage von Mehrheitsentscheidungen in Personengesell-

schaften ist noch nicht entschieden, wie die Grenzen der formellen Kompetenzeinräumung an 

das Organ Gesellschaftergesamtheit zu bestimmen sind. Infrage kommt die Prüfung anhand 

allgemeiner Auslegungsregeln oder anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes als unverzichtbare 

Regel des Minderheitenschutzes oder als Auslegungsregel. In den folgenden Absätzen werden 

diese Möglichkeiten aufgezeigt (Abschnitte a) bis c)) und gegeneinander abgewogen (Ab-

schnitt d)). 

                                                 
423

  Auch Schürnbrand, Organschaft, S. 88 deutet die Mehrheitsklausel als eine solche „Ermächtigung“. 
424

  Ähnlich K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 215, der an anderer Stelle die Mehrheitsklausel aber als reine 

Verfahrensregel bezeichnet, siehe K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 c (S. 455). 
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  Statt aller K. Schmidt, GesR, § 15 I 2 (S. 436); Zöllner, in: Baumbach/Hueck, § 47 GmbHG, Rn. 4; ders., 

Schranken mitgliedschaftlicher Stimmrechtsmacht, S. 10 m. w. N. 
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a) Möglichkeit 1: Bestimmung der Kompetenz zur Mehrheitsentscheidung 

anhand allgemeiner Auslegungsregeln 

Wie bereits dargestellt
426

 wollen Teile der Literatur sowie der Bundesgerichtshof die Kompe-

tenz zur Mehrheitsentscheidung ausschließlich anhand allgemeiner Auslegungsregeln be-

stimmen. Eine restriktive Auslegung finde keine Stütze im Gesetz. 

b) Möglichkeit 2: Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes als unverzicht-

bare Regel des Minderheitenschutzes 

Manche Autoren, die bei einem „eindeutigen“ Wortlaut der Mehrheitsklausel keinen Raum 

für weitere Auslegung sehen, wollen Mehrheitsklauseln trotzdem restriktiv anwenden. Sie 

sehen den Bestimmtheitsgrundsatz nicht als Auslegungsregel, sondern verstehen ihn als eine 

unverzichtbare Regel des Minderheitenschutzes.
427

 Mit dem Bestimmtheitsgrundsatz werde 

erst nach der Auslegung in einem zweiten Schritt ein besonderes Bestimmtheitserfordernis an 

die rechtsgeschäftliche Einigung herangetragen.
428

 In Wahrheit handele es sich beim Be-

stimmtheitsgrundsatz daher um eine Art Inhaltskontrolle des Gesellschaftsvertrages.
429

 

c) Möglichkeit 3: Festhalten am Bestimmtheitsgrundsatz als Auslegungsregel 

Andere wollen schließlich am Bestimmtheitsgrundsatz als Auslegungsregel festhalten.
430

 Die 

Auslegung sei nicht mit der Feststellung des Wortlauts einer Mehrheitsklausel beendet.
431

 Die 

Eindeutigkeit des Wortlauts sei erst durch Auslegung zu ermitteln.
432

 

                                                 
426

  Hierzu unter C.I.3. 
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  Gillot, Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre, S. 255 ff.; Hadding, ZGR 1979, 636, 642; Kort, DStR 

1993, 401, 403; Löffler, Abhängige Personengesellschaft, S. 71; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 37 d; 

für weitere Nachweise siehe Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 91 Fn. 128. 
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  Hadding, ZGR 1979, 636, 642. 
429

  Hadding, ZGR 1979, 636, 642. 
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  Brändel, in: FS Stimpel, S. 95, 103 f. (der allerdings in einer Mehrheitsklausel allgemein bezogen auf 

Vertragsänderungen einen wirksamen Verzicht auf die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes sieht); 

Coing, ZGR 1978, 659, 673; Dumser, Beschränkungen der Mehrheitsmacht, S. 79; Dürrschmidt, JuS 1997, 

15, 16 f.; Emmerich, in: Heymann, § 119 Rn. 34; Fischer, in: Großkomm. HGB, 3. Aufl. 1973, § 119 Rn. 12; 

Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 162; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 110; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 94 ff.; Hermanns, ZGR 1996, 103, 106 (der eine Mehrheitsklausel, die sich 

allgemein auf Vertragsänderungen bezieht, trotzdem für hinreichend bestimmt hält, um sämtliche 

Entscheidungen zu umfassen); A. Hueck, OHG, § 11 IV 3 (S. 178); Kübler/Assmann, GesR, § 7 II 5 (S. 76 f.); 

Marburger, NJW 1984, 2252, 2256 f.; Martens, in: Schlegelberger, § 119 Rn. 17; Menk, Verhältnis des 

Bestimmtheitsgrundsatzes zur Kernbereichslehre, S. 38 f.; K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 (S. 435 ff.); ders., 

ZHR 158 (1994), 205, 218; Schmidt-Husson, in: Münchener Vertragshandbuch Bd. I, Formular II. 3 Anm. 13; 

Schöne, in: Bamberger/Roth, § 709 Rn. 36a ff.; Schulte, Schrankenproblematik, S. 146, 176 ff., 198 ff.; 

Servatius, in: Henssler/Strohn, § 705 BGB Rn. 55; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 29; 

Spengler, in: FS Möhring, S. 165, 175; Stürner, in: Jauernig, §§ 709-713 Rn. 8; Wiedemann, GesR II, § 4 I 3 

a (S. 302); ders., JZ 1983, 559, 560; unter Aufgabe des Begriffes des „Bestimmtheitsgrundsatzes“ nunmehr 

auch Psaroudakis, in: Heidel/Schall, § 119 Rn. 10.  
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Die restriktive Auslegung von Mehrheitsklauseln sei wegen der unbeschränkten persönlichen 

Haftung der Gesellschafter geboten. Wer unbeschränkt persönlich hafte, sei besonders 

schutzbedürftig.
433

 Auch die Tatsache, dass die Einräumung von Mehrheitskompetenzen, an-

ders als eine Vollmacht auf lange Zeit, unabhängig vom Willen des einzelnen Gesellschafters 

gelte, weil sie ohne Mitwirkung der anderen Gesellschafter nicht widerrufbar ist, spreche für 

die restriktive Auslegung.
434

  

Ohnehin soll eine „am vernünftigen Parteiwillen orientierte Interpretation“ ergeben, dass 

Mehrheitsklauseln restriktiv auszulegen sind.
435

 Die allumfassende Unterwerfung unter die 

Mehrheitsmacht sei sittenwidrig, sodass nicht anzunehmen sei, dass die Gesellschafter diese 

wollten.
436

  

An der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014 wird kritisiert, dass der 

Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz ohne zwingenden Anlass aufgegeben habe.
437

 

Dieser Schritt führe zu weniger Rechtssicherheit.
438

 An Stelle der Privatautonomie werde eine 

unangemessene Machtfülle des Richters gesetzt.
439

 Die Privatautonomie verlange die Fortgel-

tung des Bestimmtheitsgrundsatzes.
440

 Die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass es keine 

gesetzliche Grundlage für eine restriktive Auslegung gebe, sei angreifbar. Die dogmatische 

Rechtfertigung des Bestimmtheitsgrundsatzes liege entweder in der geltungserhaltenden Re-

duktion einer sittenwidrigen Klausel oder in den Grenzen der Privatautonomie.
441

 Weiter wird 

kritisch angemerkt, dass mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs die grundsätzliche Gel-

tung des Einstimmigkeitsprinzips im Personengesellschaftsrecht aufgegeben werde. Die ge-

setzliche Risikoverteilung bezüglich der Frage, ob ein Beschlussgegenstand von einer Mehr-

heitsklausel erfasst ist, werde zu Lasten der Minderheit verschoben.
442

 

                                                                                                                                                         
431

  Spezifisch zur Auslegung von Gesellschaftsverträgen Hefermehl, in: Soergel, § 133 Rn. 10; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 95; Röttger, Kernbereichslehre, S. 152; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, 
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  BAG NJW 2005, 1144 f.; BGH NJW 2002, 1261; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 95; Mansel, in: 

Jauernig, § 133 Rn. 2; Singer, in: Staudinger, § 133 Rn. 9; Wendtland, in: Bamberger/Roth, § 133 Rn. 22.1. 
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  Fischer, in: Großkomm. HGB, 3. Aufl. 1973, § 119 Rn. 7; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, § 119 Rn. 37c. 
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  Marburger, NJW 1984, 2252, 2256 f.; Röttger, Kernbereichslehre, S. 153. 
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d) Bewertung 

Dem Bundesgerichtshof ist insofern zuzustimmen, als es nicht richtig wäre, ohne rechtliche 

Grundlage und entgegen der allgemeinen Auslegungsregeln Mehrheitsklauseln anhand des 

Bestimmtheitsgrundsatzes restriktiv auszulegen. Es genügt nicht, sich als Begründung pau-

schal auf Erwägungen des Minderheitenschutzes zu berufen. Erst recht ist es nicht gerechtfer-

tigt, nach abgeschlossener Auslegung auf zweiter Stufe über den Bestimmtheitsgrundsatz als 

sogenannte unverzichtbare Regelung des Minderheitenschutzes ein zusätzliches Be-

stimmtheitserfordernis aufzustellen. 

Jedoch stellt sich die Frage, ob der Bestimmtheitsgrundsatz, wie es der Bundesgerichtshof 

offenbar annimmt, überhaupt den allgemeinen Auslegungsregeln widerspricht. Der Be-

stimmtheitsgrundsatz ist als Auslegungsregel weiterhin gerechtfertigt, wenn er das typische 

Ergebnis der Auslegung von Mehrheitsklauseln nach allgemeinen Grundsätzen beschreibt und 

eine abweichende Auslegung im Einzelfall zulässt.  

Entgegen mancher Stimmen in der Literatur beschränkt sich die Auslegung von Verträgen, 

einschließlich der Auslegung von Mehrheitsklauseln in Gesellschaftsverträgen, nicht auf die 

Feststellung eines vermeintlich „eindeutigen“ Wortlauts, die Auslegung ist damit nicht been-

det
443

 und auch nicht überflüssig. Die Eindeutigkeit des Wortlauts lässt sich erst durch Ausle-

gung des Gesellschaftsvertrags ermitteln.
444

 Auch der Bundesgerichtshof hält fest: „Nach der 

bei der vorliegenden Personengesellschaft gebotenen subjektiven Auslegung des Gesell-

schaftsvertrags ist dabei nicht allein auf den Wortlaut des (schriftlichen) Gesellschaftsvertrags 

abzustellen […]“.
445

 

Bei einer Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen kommt es darauf an zu ermitteln, was die 

Gesellschafter wollten. So hält auch der Bundesgerichtshof „außerhalb des Vertragstextes 

liegende Umstände für die Auslegung von Bedeutung […] wie insbesondere die Entstehungs-

geschichte der in Rede stehenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder ein überein-

stimmender Wille der Vertragsparteien“.
446
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Bei der Auslegung ist auch die Interessenlage zu berücksichtigen.
447

 Die Gesellschafter haben 

im Zweifel kein Interesse daran, sich unbegrenzt dem Willen der Mehrheit zu unterwerfen.
448

 

Im Personengesellschaftsrecht fehlt ein Schutzsystem zugunsten der Minderheit entsprechend 

dem Kapitalgesellschaftsrecht.
449

 Gleichzeitig können die Gesellschafter einer gesetzestypi-

schen Personengesellschaft von Mehrheitsentscheidungen wesentlich stärker beeinträchtigt 

werden als Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft. Göbel führt zutreffend zur Einführung 

des Mehrheitsprinzips aus: „Aber die gravierenden Konsequenzen dieser Entscheidung – die 

Statuierung einer in keinem Gesetz des Gesellschaftsrechts vorgesehenen Autonomiebe-

schränkung – schließen es aus, eine allgemein vertragsbezogene Mehrheitsklausel, die pau-

schal ‚jede denkbare Änderung des Gesellschaftsvertrags‘ erfaßt, ohne weiteres und eindeutig 

im Sinne dieses Wortlauts zu interpretieren.“
450

  

Angesichts dieser Umstände kann davon ausgegangen werden, dass Gesellschafter ihre 

Selbstbestimmung in der Regel nur soweit aufgeben wollen, wie es zur Förderung des Gesell-

schaftszwecks notwendig ist.
451

 Insbesondere wollen sie im Zweifel nicht, dass gegen ihren 

Willen die Grundlagen der Gesellschaft oder ihre eigene Rechtsposition geändert werden.
452

 

Daher sind Mehrheitsklauseln aufgrund der Interessenlage in der Personengesellschaft im 

Zweifel restriktiv auszulegen. 

Das Mehrheitsprinzip ist auch nicht deshalb grundsätzlich im Interesse der Gesellschafter, 

weil es sich nach Ansicht mancher Autoren bei Mehrheitsklauseln um „wertneutrale Verfah-

rensregeln“ handelt.
453

 Eine Mehrheitsklausel mag zwar im Ausgangspunkt insofern wert-

neutral sein, als sie grundsätzlich keine bestimmten Gesellschafter bevorzugt und allen die 

gleichen Chancen einräumt. Der Gehalt einer Mehrheitsklausel geht jedoch über eine bloße 

Verfahrensregel hinaus: Die Gesellschafter legen mit Einführung des Mehrheitsprinzips die 

Geschicke ihrer Gesellschaft – anders als vom Gesetzgeber grundsätzlich vorgesehen – in die 

Hände eines Organs der Gesellschaft und entäußern sich ihres Vetorechts für die von dem 

Gesellschaftsorgan per Mehrheitsbeschluss zu treffenden Entscheidungen.
454

 Selbst wenn sie 
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damit abstrakt dieselben Chancen zur Bestimmung der Zukunft der Gesellschaft haben wie 

alle anderen Gesellschafter, ist die Bezeichnung der Mehrheitsklausel als „neutral“ irrefüh-

rend. Sobald sich feste Mehrheitsverhältnisse abzeichnen kommt noch hinzu, dass die Gesell-

schafter ohnehin nicht die gleiche Chance zur Bestimmung der Geschicke der Gesellschaft 

haben. 

Gesellschafter einer Personengesellschaft werden bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags 

nicht immer professionell beraten und sind sich der Konsequenzen der Einführung des Mehr-

heitsprinzips möglicherweise nicht bewusst. Vielmehr kann unterstellt werden, dass sie, so-

fern sich auch im Gesellschaftsvertrag keine Anhaltspunkte für ein anderes Verständnis fin-

den, normalerweise nur gewöhnliche Vertragsänderungen vor Augen haben, wenn sie bei 

Vertragsschluss einer allgemein gehaltenen Mehrheitsklausel für Vertragsänderungen zu-

stimmen.
455

 Das Mehrheitsprinzip kann jedoch nur soweit anwendbar sein, wie von den Ge-

sellschaftern tatsächlich gewollt, denn in allen anderen Fällen gelten das dispositive Gesetzes-

recht und damit das Einstimmigkeitsprinzip. 

Unzutreffend ist die Feststellung des Bundesgerichtshofs, dass die Auslegung „als richterliche 

Würdigung – anders als die Feststellung der für die Auslegung wesentlichen Tatsachen – we-

der nach Beweislastgrundsätzen erfolgen noch zu einem non liquet führen kann“.
456

 Denn 

wenn der Richter nicht in der Lage ist, zu einem eindeutigen Auslegungsergebnis zu kommen, 

gilt das dispositive Gesetzesrecht. So stellt Ulmer zutreffend fest: „Dem dispositiven Gesell-

schaftsrecht kommt bekanntlich immer schon dann Vorrang zu, wenn und soweit sich abwei-

chende Abreden der Beteiligten aus Sicht des Tatrichters nicht mit Sicherheit feststellen las-

sen.“
457

 Hierbei handelt es sich um das „systematisch eindeutige Verhältnis zwischen Ver-

tragsabreden und bei deren Fehlen eingreifendem dispositiven Recht.“
458

 Das Gesetz sieht 

dispositiv die einstimmige Beschlussfassung vor. Lässt sich also nicht mit Sicherheit feststel-

len, dass die Geltung des Mehrheitsprinzips in dem in Frage stehenden Umfang gewollt ist, 

gilt im Zweifel das Einstimmigkeitsprinzip. Auch daraus ergibt sich, dass Mehrheitsklauseln 

im Zweifel, also wenn der Tatrichter nicht in der Lage ist, zu einem eindeutigen Auslegungs-

ergebnis zu kommen, restriktiv auszulegen sind. Für eine gegenteilige Annahme fehlt es an 

einer gesetzlichen Grundlage. 
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Der Bundesgerichtshof geht in seinem Bestreben, sich vom Bestimmtheitsgrundsatz abzu-

grenzen, einen Schritt zu weit. Auch nach allgemeinen Auslegungsgrundsätzen ist die Verein-

barung des Mehrheitsprinzips in der Regel eng zu verstehen. Ob man diesen Grundsatz der im 

Zweifel engen Auslegung von Mehrheitsklauseln als Bestimmtheitsgrundsatz bezeichnen will, 

oder ob man nominell den Bestimmtheitsgrundsatz aufgibt, macht inhaltlich keinen Unter-

schied.  

Für Fälle, in denen die Mehrheitsklausel bereits vor der neuesten Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs abgeschlossen wurde, spricht noch ein weiterer Punkt für die restriktive Aus-

legung. Hier ist zusätzlich zu bedenken, dass die Vertragsschließenden von der früheren 

Rechtsprechung ausgehen mussten.
459

 Sie mussten annehmen, dass ihre Mehrheitsklausel an-

hand des Bestimmtheitsgrundsatzes restriktiv ausgelegt wird. Daher ist in solchen Fällen auch 

aus diesem Grund davon auszugehen, dass nach dem Willen der Gesellschafter von einer all-

gemeinen Mehrheitsklausel keine Vertragsänderungen und Grundlagenentscheidungen erfasst 

werden sollten.
460

 Die Rechtsprechungsänderung kann insofern nicht zurückwirken. Dabei 

geht es nicht um Vertrauensschutz,
461

 sondern darum, dass die Gesellschafter die Mehrheits-

klausel im Zweifel unter Berücksichtigung der damals geltenden Rechtsprechung formuliert 

haben. Das ist bei Ermittlung des von den Gesellschaftern Gewollten zu berücksichtigen.  

Auch der Bestimmtheitsgrundsatz kann eine schrankenlose Unterwerfung unter die Mehr-

heitsmacht letztlich nicht verhindern. Das gilt insbesondere, wenn die restriktive Auslegung 

mit umfassenden Beschlussgegenstandskatalogen gekontert wird. Auch bei restriktiver Ausle-

gung kann eine Mehrheitsklausel durch erschöpfende Kataloge sämtliche Beschlussgegen-

stände der Mehrheitsentscheidung unterstellen. Und doch schützt das Bestimmtheitserforder-

nis die Gesellschafter davor, dass durch unpräzise und generalklauselartige Wortwahl in der 

Mehrheitsklausel Beschlussgegenstände der Mehrheitsentscheidung unterliegen, die nicht 

bedacht und auch nicht gewollt waren. Daher schützt eine restriktive Auslegung die Minder-

heit zumindest vor einer unbewussten schrankenlosen Unterwerfung unter die Mehrheits-

macht.  
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Aus der rein formellen Schutzwirkung der restriktiven Auslegung ergibt sich das Bedürfnis 

nach ergänzenden Schutzinstrumenten.
462

 Zuverlässig verhindert wird eine sittenwidrige 

schrankenlose Unterwerfung unter die Mehrheitsmacht erst durch inhaltliche Schranken auf 

zweiter Stufe der Überprüfung von Mehrheitsentscheidungen. Für die materielle Beschrän-

kung von Mehrheitsentscheidungen sind andere Schutzinstrumente als die restriktive Ausle-

gung der Mehrheitsklausel besser geeignet. Hierzu gehört einerseits das Belastungsverbot, das 

Mehrheitsentscheidungen eine inhaltliche Grenze setzt. Andererseits sollte in diesem Zusam-

menhang an der Kernbereichslehre festgehalten werden. Kernbereichslehre und Belastungs-

verbot verlangen im Gegensatz zum Bestimmtheitsgrundsatz eine zumindest antizipierte Zu-

stimmung zu Eingriffen in den Kernbereich beziehungsweise zur Auferlegung zusätzlicher 

Belastungen. Durch die Kernbereichslehre werden manche Beschlussgegenstände der Mehr-

heitsentscheidung sogar vollständig entzogen.
463

 

Der Bundesgerichtshof kritisiert an der Kernbereichslehre, dass die Abgrenzung des Kernbe-

reichs schwierig sei,
464

 und will stattdessen darauf abstellen, ob bei Eingriffen in die individu-

elle Rechtsstellung des Gesellschafters dieser Eingriff im Interesse der Gesellschaft geboten 

und dem betroffenen Gesellschafter unter Berücksichtigung seiner eigenen schutzwerten Be-

lange zumutbar ist. Jedoch bietet die Prüfung der materiellen Wirksamkeit weniger Rechtssi-

cherheit als die immerhin im Laufe der Jahre in ihren Konturen verfestigte Kernbereichslehre. 

Diese materielle Wirksamkeitsprüfung von Mehrheitsentscheidungen anstelle der Kernbe-

reichslehre ist daher ein Rückschritt für den Schutz der Minderheit.
465

 

Dass die Abkehr vom Bestimmtheitsgrundsatz ebenfalls nicht mit einem Zuwachs an Rechts-

sicherheit gerechtfertigt werden kann, zeigt die Tatsache, wie weit die Empfehlungen in der 

Literatur zur Gestaltung von Mehrheitsklauseln nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 

21. Oktober 2014
466

 voneinander abweichen. So empfiehlt J. Weber unter anderem, dass sich 

die Mehrheitsklausel ausdrücklich auf Vertragsänderungen beziehen sollte.
467

 Auch sollte 

eine Kompetenz zur Entscheidung über die Zustimmung zur Anteilsabtretung eingeräumt 

werden.
468

 J. Weber stellt also, obwohl er die Abschaffung des Bestimmtheitsgrundsatzes 
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durch den Bundesgerichtshof begrüßt, hohe Anforderungen an die Bestimmtheit der Mehr-

heitsklausel. Das andere Extrem zeigt Otte-Gräbener, die dazu rät, solche Beschlussgegen-

stände ausdrücklich zu regeln, die nicht einer einfachen Mehrheitsklausel unterfallen sollen, 

um zu verhindern, dass die Mehrheitskompetenz weiter reicht als gewollt.
469

  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Mehrheitsklauseln aufgrund allgemeiner Auslegungs-

regeln restriktiv auszulegen sind. Das gilt einerseits wegen der Interessenlage in der Perso-

nengesellschaft, andererseits wegen eines Rückgriffs auf dispositives Gesetzesrecht, sofern 

kein eindeutiges Auslegungsergebnis erzielt werden kann. 

3. Berechtigung des Begriffs „Bestimmtheitsgrundsatz“ 

Es stellt sich die Frage, ob dieser Grundsatz der im Zweifel restriktiven Auslegung weiterhin 

als Bestimmtheitsgrundsatz bezeichnet werden sollte. Bereits vor der Entscheidung des Bun-

desgerichtshofs aus dem Jahr 2014 wurde die Berechtigung des Begriffs „Bestimmtheits-

grundsatz“ angezweifelt: Zur Begründung wurde zum einen angebracht, dass es sich nach der 

damals aktuellen Rechtsprechung nicht mehr um den Bestimmtheitsgrundsatz im traditionel-

len Sinne handele.
470

 Andererseits wurde angeführt, dass sich die Bestimmtheit der Mehr-

heitsermächtigung aus dem Vertrag insgesamt ergeben könne und sich nicht zwingend nur aus 

der konkreten Mehrheitsklausel ergeben müsse. Der Begriff „Bestimmtheitsgrundsatz“ bezie-

he sich dagegen nur auf die Bestimmtheit der Mehrheitsklausel.
471

 Auf die missverständliche 

Bezeichnung als „Bestimmtheitsgrundsatz“ sei daher zu verzichten.
472

 Es sei nicht sinnvoll, 

einen Begriff beizubehalten, obwohl sich dessen Inhalt so verändert habe, dass es einer be-

sonderen Bezeichnung nicht mehr bedürfe.
473

 

Manche Autoren verwenden den Begriff „Bestimmtheitsgrundsatz“ daher nicht mehr: Bei-

spielsweise soll nach Henze und Notz von nun an der „formale Grundsatz der Bestimmt-

heit“ herangezogen werden,
474

 während der „Bestimmtheitsgrundsatz“ „keine Bedeutung 

mehr“ habe.
475

 Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, dass es inhaltlich nicht darauf an-
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kommt, ob man den Begriff „Bestimmtheitsgrundsatz“ beibehält oder nicht. Die Bezeichnung 

einer Auslegungsregel hat keinen Einfluss auf deren Inhalt.  

Die Bezeichnung als „Bestimmtheitsgrundsatz“ scheint aber weiterhin berechtigt zu sein. Es 

sind auch weiterhin gewisse Bestimmtheitsanforderungen an die Einführung des Mehrheits-

prinzips in Gesellschaftsverträgen zu stellen. Mehrheitsklauseln sind nach den allgemeinen 

Auslegungsregeln im Zweifel eng auszulegen.
476

 Entgegen der geäußerten Kritik geht aus 

dem Begriff „Bestimmtheitsgrundsatz“ nicht hervor, dass bei der Auslegung ausschließlich 

die Mehrheitsklausel zu berücksichtigen ist. Stattdessen muss sich aus dem Gesellschaftsver-

trag insgesamt unter Berücksichtigung aller sonstigen Umstände mit hinreichender Bestimmt-

heit durch Auslegung ergeben, dass der jeweilige Beschlussgegenstand der Mehrheitsent-

scheidung unterliegen soll. Der Begriff Bestimmtheitsgrundsatz sollte daher beibehalten wer-

den. 

4. Auslegungsregeln nach dem Bestimmtheitsgrundsatz 

Als nächster Schritt wird untersucht, welche Anforderungen eine Mehrheitsklausel zu erfüllen 

hat, um in Anbetracht der Interessenlage auch außergewöhnliche Vertragsänderungen zu er-

fassen. 

a) Kataloge sind nicht erforderlich 

Lange wurden in der Praxis Beschlussgegenstandskataloge für notwendig gehalten, damit eine 

Mehrheitsklausel auch Mehrheitsentscheidungen über ungewöhnliche Vertragsänderungen 

und Grundlagenbeschlüsse erfasst.
477

 Bereits in der „Otto“-Entscheidung vom 15. Januar 

2007 hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass eine Auflistung der Beschlussgegenstände 

nicht zwingend erforderlich ist.
478

 Es genügt, wenn Ergebnis der Auslegung ist, dass ein Be-

schlussgegenstand eindeutig von der Mehrheitsklausel erfasst sein soll.  
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aa) Auch die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs verlangte keine 

Beschlussgegenstandskataloge 

Häufig wird diese Feststellung des Bundesgerichtshofs im „Otto“-Urteil als Lockerung der 

Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes interpretiert.
479

 Diese Bewertung würde jedoch 

nur zutreffen, wenn der Bundesgerichtshof vor der „Otto“-Entscheidung Beschlussgegen-

standskataloge verlangt hätte.  

Schon das Reichsgericht hat jedoch festgestellt, dass der jeweilige Beschlussgegenstand nicht 

ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag genannt werden müsse. Vielmehr solle „auch in diesen 

Fällen der wahre Wille der Vertragschließenden maßgebend sein […], wenn er nur mit hinrei-

chender Deutlichkeit ermittelt wird.“
480

 Auch der Bundesgerichtshof führt bereits in seiner 

Entscheidung vom 12. November 1952
481

 aus: 

„Inwieweit dabei eine gegenständliche Festlegung der im einzelnen einem 

Mehrheitsbeschluß unterworfenen Beschlußgegenstände erforderlich ist (so 

Flechtheim bei Düringer-Hachenburg aaO § 119 Bem 3), ist im einzelnen 

eine Frage der Auslegung und kann im allgemeinen nicht von vornherein 

bestimmt werden. Das Reichsgericht (RGZ 151, 326/327) hat demgemäß 

auch angenommen, daß eine a u s d r ü c k l i c h e Bestimmung über die Zu-

lässigkeit eines Mehrheitsbeschlusses für jeden einzelnen Beschlußgegen-

stand nicht erforderlich sei, da auch in diesem Zusammenhang sowie für den 

Abschluß des Gesellschaftsvertrages überhaupt jeder irgendwie erkennbar 

erklärte Vertragswille der Beteiligten ausreichend sei. Immer ist es aber für 

die Zulässigkeit eines Mehrheitsbeschlusses nötig, daß ein dahingehender 

Vertragswille für jeden einzelnen jeweils in Betracht kommenden Beschluß-

gegenstand nach dem Inhalt des Gesellschaftsvertrages unter Berücksichti-

gung aller Umstände, die insoweit für die Auslegung heranzuziehen sind, als 

erklärt feststellbar ist.“ 

 

Der Bundesgerichtshof verlangte also in seinem Urteil vom 12. November 1952, dass für je-

den Beschlussgegenstand zumindest aus den Umständen ein erklärter Wille feststellbar sein 

muss, ihn der Mehrheitsentscheidung zu unterwerfen. Damit stellte er hohe Anforderungen an 

die Bestimmtheit von Mehrheitsklauseln, auf die mit Beschlussgegenstandskatalogen reagiert 

wurde. Gleichzeitig machte er jedoch deutlich, dass Kataloge nicht zwingend erforderlich 

sind.
482
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  Siehe nur Armbrüster, ZGR 2014, 333, 347; Bergmann, in: jurisPK-BGB, § 709 Rn. 20; Binz/Sorg, GmbH & 
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  RGZ 151, 321, 326 f. 
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  BGHZ 8, 35, 42. 
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  So auch Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 101. 
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Dies bekräftigte der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 23. Oktober 1972.
483

 Dort heißt 

es: 

„Nicht erforderlich ist hingegen, daß die Aufhebung des Prinzips der Ein-

stimmigkeit für jeden Einzelfall a u s d r ü c k l i c h erklärt ist. Vielmehr 

kann insoweit auch die A u s l e g u n g des Vertrages, wie von der Vo-

rinstanz angenommen, zu völlig eindeutigen Ergebnissen führen (RGZ 151, 

326/327; BGHZ 8, 42).“ 

 

Dabei fällt auf, dass die Formulierung des Bundesgerichtshofs in der „Otto“-Entscheidung 

inhaltlich nicht wesentlich von der in seinen früheren Entscheidungen abweicht. Im „Otto“-

Urteil
484

 lehnt der Bundesgerichtshof das Erfordernis der Kataloge zwar noch entschiedener 

ab als zuvor, denn hier heißt es: 

„Verfehlt ist indessen das Verständnis, eine Mehrheitsklausel müsse stets die 

betroffenen Beschlussgegenstände minutiös auflisten. Das würde den Be-

stimmtheitsgrundsatz […] zu einer Förmelei denaturieren (vgl. auch 

MünchKommBGB/Ulmer, 4. Aufl. § 709 Rdn. 97, 88 m.w.Nachw.). 

 

Doch auch im „Otto“-Urteil verlangt der Bundesgerichthof, dass sich „aus dem Gesellschafts-

vertrag – sei es auch durch dessen Auslegung – eindeutig ergibt, dass der in Frage stehende 

Beschlussgegenstand einer Mehrheitsentscheidung unterworfen sein soll“, und zitiert dafür 

unter anderem seine Entscheidung aus dem Jahr 1952.
485

  

Der Bundesgerichthof ist im „Otto“-Urteil lediglich der Praxis und den Stimmen in der Litera-

tur entgegengetreten, die aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs folgerten, Be-

schlussgegenstandskataloge seien erforderlich.
486

 Schon nach der früheren Rechtsprechung 

waren Beschlussgegenstandskataloge nicht zwingend nötig. 

bb) Bewertung 

Der „Otto“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist zuzustimmen. Kataloge sind nicht zwin-

gend erforderlich, selbst wenn man von einer grundsätzlich restriktiven Auslegung ausgeht. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz geht über eine Auslegungsregel nicht hinaus. Auch wenn der 

einzelne Beschlussgegenstand nicht explizit in der Mehrheitsklausel genannt wird, steht der 

Bestimmtheitsgrundsatz der Anwendbarkeit des Mehrheitsprinzips nicht entgegen, wenn die 

Auslegung der Mehrheitsklausel insofern zu einem eindeutigen Ergebnis führt.  
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  BGH WM 1973, 100, 102. 
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  BGHZ 170, 283, 287. 
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  BGHZ 8, 35. 
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  Siehe Fn. 477. 
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass allgemein gehaltene Klauseln oft kein solches eindeutiges 

Auslegungsergebnis liefern. Ziel der Vertragsgestaltung muss aber sein, eindeutige Verträge 

zu erstellen. Daher kann es weiterhin hilfreich sein, Beschlussgegenstandskataloge in den 

Gesellschaftsvertrag aufzunehmen, wenn weitreichende Mehrheitskompetenzen statuiert wer-

den sollen und sichergestellt werden soll, dass bestimmte Beschlussgegenstände der Mehr-

heitsentscheidung unterliegen.  

b) Untersuchung der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs – wann sind 

außergewöhnliche Beschlussgegenstände ohne deren ausdrückliche Nen-

nung im Gesellschaftsvertrag erfasst? 

Der Praxis der Vertragsgestaltung hilft die Aussage, dass Kataloge nicht zwingend erforder-

lich sind, nicht weiter. Vielmehr wären Regeln erforderlich, die besagen, wie man zuverlässig, 

außer mit Katalogen, dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt und eindeutige Auslegungsergeb-

nisse erreicht. Im Folgenden werden daher die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, in 

denen er ohne einschlägige Beschlussgegenstandskataloge annahm, dass eine Mehrheitsent-

scheidung zu einem außergewöhnlichen Beschlussgegenstand möglich war, auf Anhaltspunk-

te untersucht, wie ohne ausdrückliche Nennung der Beschlussgegenstände in der Mehrheits-

klausel eindeutige Auslegungsergebnisse zu erreichen sind.  

aa) BGHZ 8, 35 vom 12. November 1952 

Bereits in seiner Entscheidung vom 12. November 1952
487

 ließ der Bundesgerichtshof eine 

Mehrheitsentscheidung über die Fortsetzung der Gesellschaft und die Auswechselung des 

Komplementärs ohne namentliche Aufzählung dieser Beschlussgegenstände im Gesell-

schaftsvertrag zu. Der Bundesgerichtshof legte den Gesellschaftsvertrag aus und kam zu dem 

Ergebnis, dass unter den dortigen besonderen Umständen die Beschlussgegenstände nicht als 

außergewöhnlich einzuordnen seien.
488

  

Diese Entscheidung des Bundesgerichtshofs lässt sich jedoch nur eingeschränkt verallgemei-

nern. Der Bundesgerichtshof argumentierte eng an den konkreten Umständen des Einzelfalls. 

Er entnahm dem Gesellschaftsvertrag, dass das Unternehmen nach dem Willen der Gesell-

schafter sofern möglich fortgeführt werden sollte.
489

 Daher war die mehrheitlich beschlossene 
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  BGHZ 8, 35, hierzu bereits unter B.III.1.b)aa). 
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  BGHZ 8, 35, 43 ff. 
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  BGHZ 8, 35, 43 f. 
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Fortführung der Gesellschaft bereits im Gesellschaftsvertrag angelegt und nicht als außerge-

wöhnlicher Beschlussgegenstand zu qualifizieren.  

Aus dieser Entscheidung lässt sich schließen, dass ein Beschluss nicht als ungewöhnlich ein-

zuordnen ist, wenn er einen Zustand aufhebt, welcher  

1. aufgrund durch die Gesellschafter nicht kontrollierter Umstände eingetreten ist und  

2. nicht dem aus dem Gesellschaftsvertrag erkennbaren Willen der Gesellschafter ent-

spricht.  

Daher ist ein solcher Beschluss zumindest dann einer Mehrheitsentscheidung zugänglich, 

wenn der Gesellschaftsvertrag wenigstens eine allgemein gehaltene Mehrheitsklausel enthält.  

bb) BGHZ 69, 160 vom 12. Mai 1977 

In der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 12. Mai 1977
490

 ging es ebenfalls um einen 

Gesellschaftsvertrag, in dessen Mehrheitsklausel Vertragsänderungen nur allgemein genannt 

waren. Trotzdem räumt der Bundesgerichtshof über eine ergänzende Vertragsauslegung der 

Dreiviertelmehrheit das Recht ein, die Fortsetzung der Gesellschaft zu beschließen. Den über-

stimmten Gesellschaftern müsse lediglich ein Recht zur fristlosen Kündigung eingeräumt 

werden.  

Die Möglichkeit der ergänzenden Vertragsauslegung wird in dieser Entscheidung jedoch mit 

den Besonderheiten der Publikumspersonengesellschaft begründet.
491

 Die Entscheidung lässt 

sich daher nicht verallgemeinern und auf gesetzestypische Personengesellschaften übertragen. 

cc) BGHZ 85, 350 vom 15. November 1982 

Auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 15. November 1982
492

 beruht auf den 

Besonderheiten der Gesellschaftsstruktur der dortigen Personengesellschaft. Der Gesell-

schaftsvertrag sah in seiner ursprünglichen Form Mehrheitsentscheidungen für alle Be-

schlussgegenstände mit Ausnahme von Grundlagengeschäften vor. Diese Klausel wurde so-

dann einstimmig durch eine Klausel ersetzt, die Mehrheitsentscheidungen ausnahmslos für 

alle Beschlussgegenstände erlaubte. Hieraus schloss der Bundesgerichtshof, dass nach dem 

Willen der Gesellschafter auch bei Grundlagenentscheidungen Mehrheitsentscheidungen 
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  BGHZ 69, 160, hierzu bereits unter B.III.1.b)cc), sowie noch unter D.II.1. 
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  BGHZ 69, 160, 166. 
492

  BGHZ 85, 350, hierzu bereits unter B.III.1.b)ee), sowie noch unter D.II.1. 
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möglich sein sollten.
493

 Dies interpretierte der Bundesgerichtshof als Verzicht auf die Anwen-

dung des Bestimmtheitsgrundsatzes.
494

 Ein Verzicht sei im konkreten Fall aufgrund der vom 

gesetzlichen Leitbild abweichenden Struktur der Gesellschaft möglich.
495

 Auf gesetzestypi-

sche Personengesellschaften lässt sich die Entscheidung daher ebenfalls nicht übertragen. 

dd) BGHZ 170, 283 vom 15. Januar 2007 („Otto“-Urteil) 

Das „Otto“-Urteil
496

 ist zwar ein Paradebeispiel für einen Fall, in dem die Mehrheitsklausel 

nach Auslegung des Gesellschaftsvertrags eindeutig auch einen nicht ausdrücklich genannten 

Beschlussgegenstand, die Entscheidung über den Jahresabschluss, umfasst. Doch wird die 

Entscheidung über den Jahresabschluss vom Bundesgerichtshof gerade nicht als ungewöhn-

lich eingeordnet: 

„Als periodisch wiederkehrende Maßnahme, die nicht mit einer Änderung 

des Gesellschaftsvertrags einhergeht, ist die Feststellung des Jahresab-

schlusses ein gesetzlich vorgeschriebenes, nicht „ungewöhnliches” Geschäft 

(§ 6 VII GV) der Gesellschafterversammlung.“
 497

 

  

ee) BGHZ 203, 77 vom 21. Oktober 2014 

Auch wenn der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 21. Oktober 2014 den Be-

stimmtheitsgrundsatz und eine restriktive Auslegung von Mehrheitsklauseln ablehnt, lassen 

sich aus dem Urteil möglicherweise Rückschlüsse auf die zutreffende Auslegung von Mehr-

heitsklauseln ziehen.  

Bei der Lektüre des Urteils fällt auf, dass der Bundesgerichtshof eine sehr sorgfältige und 

differenzierte Auslegung der Mehrheitsklausel vornimmt. Der Gesellschaftsvertrag sah in 

dem dort entschiedenen Fall vor, dass Mehrheitsentscheidungen zulässig sind, sofern der Ge-

sellschaftsvertrag oder das Gesetz nichts Abweichendes vorsieht. Der Bundesgerichthof be-

lässt es jedoch nicht dabei festzustellen, dass Verfügungen über Geschäftsanteile nicht aus-

drücklich als eine der Ausnahmen von der Mehrheitsklausel genannt sind. Vielmehr stellt er 

darauf ab, dass in § 10 des Gesellschaftsvertrags Verfügungen über Gesellschaftsanteile gere-

gelt sind, und eine Einwilligung der Gesellschafterversammlung gefordert wird, ohne von der 

allgemeinen Mehrheitsklausel abweichende Mehrheitserfordernisse aufzustellen. Unter diesen 

Umständen gilt das Mehrheitsprinzip.  
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  BGHZ 85, 350, 357. 
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  Vgl. BGHZ 85, 350, 357. 
495

  BGHZ 85, 350, 359. 
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  BGHZ 170, 283. 
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  BGHZ 170, 283, 288. 
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Auch die hier vertretene restriktive Auslegung kommt insofern zu keinem anderen Ergebnis. 

Aus dem Gesellschaftsvertrag ergibt sich, dass die Gesellschafter Beschlüsse über die Zu-

stimmung zur Übertragung eines Kommanditanteils bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags 

bedacht haben und es, anders als bei anderen Beschlussgegenständen, gerade für diesen Be-

schlussgegenstand nicht für nötig hielten, die einstimmige Beschlussfassung anzuordnen. Da-

her lässt sich der Wille der Gesellschafter zur mehrheitlichen Beschlussfassung über die Zu-

stimmung zur Übertragung eines Kommanditanteils eindeutig feststellen. 

ff) Zwischenergebnis 

Aus der bisherigen Rechtsprechung ergeben sich kaum allgemeine Maßstäbe dafür, wann 

ungewöhnliche Beschlussgegenstände der Mehrheitsentscheidung unterliegen, wenn sie nicht 

ausdrücklich im Gesellschaftsvertrag genannt sind. Entscheidungen zu vom gesetzlichen 

Leitbild abweichenden Gesellschaften lassen sich grundsätzlich nicht verallgemeinern. In 

seiner Entscheidung aus dem Jahr 1952 argumentiert der Bundesgerichtshof anhand der Um-

stände des Einzelfalls und deckt nur einen Spezialfall ab.  

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014, in der er den Be-

stimmtheitsgrundsatz aufgibt, lässt sich zumindest in gewissem Maße verallgemeinern: Wenn 

ein Gesellschaftsvertrag grundsätzlich das Mehrheitsprinzip anordnet, für manche Beschluss-

gegenstände jedoch Ausnahmen macht und für einen bestimmten weiteren Beschlussgegen-

stand die Entscheidung der Gesellschafterversammlung anordnet, ohne auch hier eine Aus-

nahme zu machen, ist dieser Beschlussgegenstand von der Mehrheitsklausel eindeutig erfasst.  

Das gilt selbst, wenn man wie hier vertreten von einer grundsätzlich restriktiven Auslegung 

von Mehrheitsklauseln ausgeht. Denn die Gesellschafter haben bei einer solchen Gestaltung 

des Gesellschaftsvertrags gezeigt, dass sie den konkreten Beschlussgegenstand bei Abschluss 

des Gesellschaftsvertrags bedacht haben, aber es für diesen Fall nicht für nötig hielten, die 

einstimmige Beschlussfassung vorzusehen. Auch bei Anwendung des Bestimmtheitsgrund-

satzes wäre das Urteil des Bundesgerichtshofs nicht anders ausgefallen. 

c) Auslegungsmaßstab für Mehrheitsklauseln 

Es besteht weiterhin Bedarf an einer Präzisierung der Auslegungsgrundsätze bei der Ausle-

gung von Mehrheitsklauseln. Ausgehend von einer im Zweifel engen Auslegung können un-

terschiedliche Maßstäbe für die Eindeutigkeit einer Mehrheitsklausel hinsichtlich eines be-

stimmten Beschlussgegenstandes herangezogen werden: Genügt es, wenn zum Zeitpunkt der 
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Beschlussfassung klar ist, dass der Beschlussgegenstand der mehrheitlichen Beschlussfassung 

unterliegt, weil die Regelung subsumtionsfähig ist? Oder muss für den einzelnen Gesellschaf-

ter schon bei Verabschiedung des Gesellschaftsvertrags erkennbar sein, welche Beschlussge-

genstände potentiell der Mehrheitsklausel unterliegen? Muss der Gesellschafter sogar den 

möglichen Inhalt künftiger Mehrheitsentscheidungen vorhergesehen haben? Diese Fragen 

werden in den folgenden Abschnitten erörtert. 

aa) Möglichkeit 1: Subsumtionsfähigkeit der Klausel zum Zeitpunkt der 

Mehrheitsentscheidung genügt 

Laut K. Schmidt ist die Mehrheitsklausel schon dann hinreichend bestimmt, wenn bei Be-

schlussfassung klar ist, ob ein Mehrheitsbeschluss möglich ist und wenn ja, welche Mehrheit 

erforderlich ist.
498

 Der Gesellschafter müsse den Inhalt künftiger Mehrheitsentscheidungen 

nicht vorhergesehen haben.
499 

Höchstgrenzen für Vertragsänderungen müssten nicht bereits in 

der Mehrheitsklausel spezifiziert werden.
500

 Die Mehrheitsklausel sei an dem rein objektiven 

Merkmal ihrer „Bestimmtheit“ zu messen.
501

 

Selbst eine konkludente Vereinbarung des Mehrheitsprinzips, zum Beispiel über eine tatsäch-

liche einverständliche Übung, soll genügen.
502

 Zum Zeitpunkt des Beschlusses müsse nur klar 

sein, dass sich die Mehrheitsmacht auf den Beschlussgegenstand erstreckt und welche Mehr-

heit erforderlich ist.
503

 Es sei hingegen nicht erforderlich, dass der Beschluss zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses bereits vorhersehbar war.
504

 

bb) Möglichkeit 2: Art und Umfang der möglichen Mehrheitsentscheidungen 

ist bereits in der Mehrheitsklausel festzulegen 

Andere Autoren verlangen hingegen einen hohen Grad an Präzisierung der Mehrheitsklausel. 

Art und Umfang einer möglichen Mehrheitsentscheidung müssten in der Mehrheitsklausel 
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bereits bestimmt werden.
505

 Diese Prüfung sei bereits ihrer Natur nach auf Vertragsebene an-

gesiedelt.
506

 Die volle Tragweite der formellen Ermächtigungsgrundlage müsse erkennbar 

sein.
507

 Die bloße Legitimation der Mehrheitsentscheidung durch die Regelung des „ob“ ihrer 

Zulässigkeit genüge nicht.
508

  

Das Erfordernis einer wenigstens antizipierten Zustimmung müsse ernster genommen wer-

den.
509

 Soweit mit Angabe der Beschlussgegenstände in der Mehrheitsklausel die Tragweite 

der künftig möglichen Entscheidungen nicht erkennbar sei, müssten auch Angaben über die 

möglichen Beschlussinhalte gemacht werden.
510

 Solche Beschlussgegenstände, bei denen der 

Eingriff in Rechte des Gesellschafters nach Ausmaß und Umfang variieren kann, brauchten 

schon für die vertragliche Legitimation eine ausdrückliche Eingrenzung.
511

  

cc) Möglichkeit 3: Die Gesellschafter müssen die Reichweite der Mehrheits-

klausel bereits bei Vertragsschluss erfasst haben 

Nach anderer Ansicht müssten die Gesellschafter die Reichweite der Mehrheitsklausel bei 

Vertragsschluss bereits erfasst haben.
512

 Maßgeblicher Zeitpunkt sei also nicht erst der Zeit-

punkt der Mehrheitsentscheidung. Eine ausdrückliche Spezifizierung von Art und Umfang der 

möglichen Mehrheitsentscheidungen sei hingegen nicht erforderlich.  

dd) Bewertung 

Geht man mit K. Schmidt davon aus, dass es genüge, wenn der Gesellschaftsvertrag zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung eine klare Feststellung ermöglicht, ob der Beschlussgegenstand 

der Mehrheitsentscheidung unterliegt, hat dies den Vorteil einer einfach zu handhabenden 

Regelung. Jedoch wurde bereits festgestellt, dass Mehrheitsklauseln restriktiv auszulegen 

sind.
513

 „Subsumtionsfähig“ ist selbst eine völlig allgemein gehaltene Mehrheitsklausel in der 

                                                 
505
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Form „Alle Beschlüsse der Gesellschafter sind per Mehrheitsentscheidung zu treffen“. Es 

müssten nicht einmal Vertragsänderungen in der Mehrheitsklausel genannt werden, um reine 

Subsumtionsfähigkeit zu erreichen. Bei einem solchen Verständnis würde sich letztlich selbst 

ein Verweis auf das GmbH-Recht, wie K. Schmidt ihn vorschlägt,
514

 erübrigen. Mit der auf 

den allgemeinen Auslegungsregeln beruhenden restriktiven Auslegung ist das nicht zu ver-

einbaren.
515

 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass Verträge von Personengesellschaften grundsätzlich sub-

jektiv auszulegen sind.
516

 Schon daraus lässt sich schließen, dass es nicht allein auf die „Sub-

sumtionsfähigkeit“ zum Zeitpunkt der Mehrheitsentscheidung ankommen kann, denn das 

würde die Ermittlung des Willens der Gesellschafter überflüssig machen. Abzustellen ist 

vielmehr auf das Verständnis der Gesellschafter bei Vertragsschluss.     

Die Ansicht, dass bereits in der Mehrheitsklausel Art und Umfang möglicher Mehrheitsent-

scheidungen eingegrenzt werden müssen, stellt hingegen zu hohe Anforderungen an die Be-

stimmtheit der Mehrheitsklausel. Wie bereits dargelegt, beruht die Verbindlichkeit der Mehr-

heitsentscheidung nicht auf der antizipierten Zustimmung der Gesellschafter in der Mehr-

heitsklausel, sondern auf einer Kompetenzübertragung auf ein Gesellschaftsorgan in Kombi-

nation mit der Anordnung der mehrheitlichen Entscheidung innerhalb des Organs.
517

 Über die 

vermeintliche Erforderlichkeit einer antizipierten Zustimmung lässt sich daher nicht begrün-

den, dass Art und Umfang der künftig möglichen Mehrheitsentscheidungen bereits im Gesell-

schaftsvertrag bestimmt werden müssen.  

Bei der Auslegung des Gesellschaftsvertrags sind die Interessen der Gesellschafter zu berück-

sichtigen. Die Gesellschafter wollen sich der Mehrheitsmacht nur soweit unterwerfen, wie sie 

es bei Vertragsschluss erfasst haben.
518

 Das bedeutet zwar nicht, dass jeder Beschlussgegen-

stand ausdrücklich in einer Mehrheitsklausel genannt werden muss. Andererseits muss aber 

der Umfang der Unterwerfung unter die Mehrheitsmacht aus dem Gesellschaftsvertrag oder 

den Umständen eindeutig hervorgehen. Auch der konkrete Beschlussgegenstand muss nach 

dem Willen der Gesellschafter der Mehrheitsentscheidung unterliegen sollen. Sie müssen be-

reits bei Vertragsschluss wissen, worauf sie sich einlassen. 

                                                 
514

  Hierzu sogleich unter C.II.4.d)aa). 
515

  Siehe hierzu den Verweis in Fn. 513. 
516

  Hierzu noch unter D.II.3.b)aa)(1). 
517

  Hierzu bereits unter C.II.1.c)bb). 
518

  Zum Erfordernis der restriktiven Auslegung bereits ausführlich unter C.II.2.d).  



88 C. Heutiger Diskussionsstand und Bewertung 

d) Formulierungsvorschläge für Mehrheitsklauseln in der Literatur 

In der Literatur hat sich ein breites Spektrum an Meinungen gebildet, mit welchen Mehrheits-

klauseln dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt werden kann. Zwei Grundströmungen lassen 

sich hier erkennen. Manche Autoren stellen eher geringe Anforderungen und lassen Verweise 

auf gesetzliche Mehrheitsregeln ausreichen oder sie halten die Einführung des Mehrheitsprin-

zips „soweit gesetzlich zulässig“ für genügend. Andere wollen den Bestimmtheitsgrundsatz 

im Vergleich restriktiver anwenden.  

Die zuverlässigste Möglichkeit, in der Praxis zu eindeutigen Auslegungsergebnissen zu kom-

men, ist nach wie vor Beschlussgegenstandskataloge zu verwenden.
519

 Wenn ein Beschluss-

gegenstand in der Mehrheitsklausel ausdrücklich genannt wird, ist dieser eindeutig erfasst, ein 

entgegenstehender tatsächlicher Wille wäre kaum zu belegen. Selbst Autoren, die Kataloge 

nicht für zwingend erforderlich halten, empfehlen wegen der Unsicherheit, ob und welche 

allgemeiner gehaltene Klausel den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes genügt, die 

Aufnahme von Beschlussgegenstandskatalogen in die Mehrheitsklausel.
520

 Anhand eines Ka-

talogs sei eindeutig gezeigt, dass die Tragweite der Mehrheitsklausel verstanden wurde.
521

  

Das gilt auch nachdem der Bundesgerichtshof sich in seinem Urteil vom 21. Oktober 2014
522

 

vom Bestimmtheitsgrundsatz und der restriktiven Auslegung abgewendet hat.
523

 Der Umfang 

und die Tiefe der Auslegung des Gesellschaftsvertrags durch den Bundesgerichtshof in sei-

nem Urteil vom 21. Oktober 2014 zeigt, dass weiterhin bei der Formulierung von Mehrheits-

klauseln sowie der Formulierung des Gesellschaftsvertrags im Übrigen große Sorgfalt gebo-

ten ist, selbst wenn Mehrheitsklauseln nicht anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes restriktiv 

auszulegen sind. Für solche Beschlussgegenstände, die in einer Mehrheitsklausel ausdrücklich 

genannt sind, wird die Auslegung deutlich vereinfacht.  

                                                 
519

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 10 kritisiert jedoch, dass Kataloge lückenhaft seien. 
520

  Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1969; Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 144; Heinrichs, 

Mehrheitsbeschlüsse, S. 101 f.; Kraffel/König, DStR 1996, 1130, 1132 f.; Lorz, in: Beck’sches Formularbuch 

GmbH-Recht, Formular N.III.1. Anm. 25; Marsch-Barner, in: Münchener Vertragshandbuch Bd. I, Formular 

I. 3 Anm. 14; Servatius, in: Henssler/Strohn, § 705 BGB Rn. 55; Wiedemann, in: FS Hopt, S. 1491, 1499; 

auch Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 119 Rn. 69 empfiehlt zur Vermeidung von Unklarheiten 

eine möglichst genaue Bezeichnung der Beschlussgegenstände, obwohl er den Bestimmtheitsgrundsatz 

ablehnt. 
521

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 144. 
522

  BGHZ 203, 77. 
523

  Ähnlich Heckschen/Bachmann, NZG 2015, 531, 535 f.; a. A. Lind, LMK 2015, 366316; wohl auch Otte-

Gräbener, GWR 2015, 11, die davon auszugehen scheint, dass grundsätzlich alle Beschlussgegenstände einer 

einfachen Mehrheitsklausel unterfallen; Schäfer, NZG 2014, 1401, 1404 empfiehlt der Praxis zumindest 

klarzustellen, ob auch Vertragsänderungen mehrheitlich beschlossen werden sollen. 
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Andere Autoren raten allerdings zu Vorsicht bei Verwendung von Katalogen: Es bestehe die 

Gefahr, dass der Katalog unvollständig sei. Die nicht genannten Beschlussgegenstände unter-

lägen dann der einstimmigen Entscheidung, da Kataloge im Zweifel einen abschließenden 

Charakter hätten.
524

 Ein abschließender Charakter sei zu vermeiden, da es leicht passieren 

könne, dass man einen wichtigen Beschlussgegenstand übersehe.
525

 

Es stellt sich daher die Frage, ob es einen sicheren Weg gibt, eindeutige Mehrheitsregelungen 

zu erreichen, ohne Beschlussgegenstände explizit zu nennen. Im Folgenden werden die für 

Mehrheitsklauseln vorgeschlagenen Formulierungen dargestellt und es wird geprüft, ob sie zu 

eindeutigen Auslegungsergebnissen führen. 

aa) Verweis auf gesetzliche Mehrheitsregeln oder Wiederholung gesetzlicher 

Mehrheitsregeln 

Manche Autoren, allen voran K. Schmidt, halten Klauseln für hinreichend bestimmt, die auf 

gesetzliche Mehrheitsregelungen, insbesondere die des GmbH-Rechts, verweisen.
526

 Alterna-

tiv sollen gesetzliche Mehrheitsregelungen in der Mehrheitsklausel wiederholt werden.
527

 Für 

Publikumsgesellschaften sei auch ein Verweis auf Regelungen des Aktiengesellschaftsrechts 

möglich.
528

 Argumentiert wird, dass was als Mehrheitsregelung gesetzlich vorgesehen sei, 

vernünftigerweise nicht am Bestimmtheitsgrundsatz scheitern könne.
529

  

Im GmbH-Recht seien für die meisten Personengesellschaften passende Mehrheitsregelungen 

normiert, denn dort werde zwischen einer Dreiviertelmehrheit für Grundlagengeschäfte und 

einer einfachen Mehrheit für sonstige Geschäfte differenziert.
530

 Die Verwendung eines Ver-

weises auf das GmbH-Recht habe zudem den Vorteil, dass es nicht mehr auf die Diskussion 

                                                 
524

  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 911 f. 
525

  Priester, DStR 2008, 1386, 1391. 
526

  K. Schmidt, GesR, § 56 IV 2 a (S. 1647 f.) (für die GmbH & Co. KG); ders., ZGR 2008, 1, 10; ders., ZIP 

2009, 737, 738; ebenso Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 78; Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 88; 

Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 (allerdings in Kombination mit 

Katalogen); Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 62 (für die GmbH & Co. KG); Henze/Notz, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. A Rn. 170 (für die GmbH & Co. KG, allerdings mit höheren 

Anforderungen im Fall der nicht personenidentischen GmbH & Co. KG, siehe hierzu Fn. 532); Lang, in: 

Vertrags- und Formularbuch, Formular II.C.4 Anm. 11 (der jedoch unklar dahingehend bleibt, ob das nur für 

Publikumspersonengesellschaften gelten soll oder auch für gesetzestypische Personengesellschaften); 

Priester, DStR 2008, 1386,1392; Schmidt-Husson, in: Münchener Vertragshandbuch Bd. I, Formular II.3 

Anm. 13 („in Verbindung mit einem (salvatorischen) Minimum-Katalog von Beschlussgegenständen“).  
527

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 10. 
528

  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1c.  
529

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 10. 
530

  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1b. 
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ankomme, ob gesetzliche Mindestquoren zwingend auf das Personengesellschaftsrecht zu 

übertragen seien.
531

 

Jedenfalls bei der GmbH & Co. KG genüge ein Verweis auf Mehrheitsregelungen im GmbH-

Recht:
532

 Im Fall der GmbH & Co. KG würden die Kommanditisten den Gesellschaftsvertrag 

der zugehörigen GmbH entweder ohnehin kennen oder hätten zumindest leichten Zugriff da-

rauf.
533

 Es könne auch von ihnen erwartet werden, dass sie sich mit dem Gesellschaftsvertrag 

beschäftigen, schließlich sei der Abschluss eines Gesellschaftsvertrags kein alltägliches Ge-

schäft.
534

 Der Überraschungsschutz sei zu vernachlässigen, weil es nicht als Erschwernis oder 

Überrumpelung zu betrachten sei, wenn für beide Gesellschaften einheitliche Regeln gel-

ten.
535

 Eine solche Klausel biete „ein Optimum an Rechtssicherheit und Gestaltungsökono-

mie“.
536

 

Ein weiterer Vorteil eines Verweises auf das GmbH-Recht sei, dass die Gesellschafter dann 

immer wüssten, welche Beschlussgegenstände dem Mehrheitsprinzip unterfallen und welche 

Mehrheit jeweils erforderlich ist.
537

 Angesichts der höchstrichterlichen Rechtsprechung sei zu 

erwarten, dass sich solche Formulierungen in der Vertragsgestaltung weit verbreiten wer-

den.
538

 Der Vorschlag des Verweises auf das GmbH-Recht wird von Holler als „geradezu 

bahnbrechend“ bewertet.
539

 Der Vorzug gegenüber dem Formulierungsvorschlag der Einfüh-

rung des Mehrheitsprinzips „soweit gesetzlich zulässig“ liege darin, dass die Bezugnahme auf 

das GmbH-Recht klarer wäre.
540

  

Der Vorschlag von Mehrheitsklauseln, die auf das GmbH-Recht verweisen, ist von dem Be-

streben geprägt, das Innenrecht der Personengesellschaft an das der GmbH anzugleichen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage im Personengesellschaftsrecht ist jedoch bei 

der Angleichung an das GmbH-Recht Vorsicht geboten.
541

 Zutreffend wird auf das unter-

                                                 
531

  Priester, DStR 2008, 1386, 1392. 
532

  Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 63; Henze/Notz, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. A 

Rn. 170 (für die personenidentische GmbH & Co. KG – im Fall der nicht personenidentischen GmbH & Co. 

KG sollen etwas höhere Anforderungen gelten: Dort müsse anstelle eines pauschalen Verweises auf einzelne 

Vorschriften des GmbH-Rechts verwiesen werden); M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a Rn. 25; 

Priester, DStR 2008, 1386, 1392; K. Schmidt, in: Scholz, Anh. § 45 Rn. 26 f.; ders., ZGR 2008, 1, 12. 
533

  Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 63. 
534

  Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 63. 
535

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 224. 
536

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 12. 
537

  Holler, DB 2008, 2067, 2072. 
538

  Holler, DB 2008, 2067, 2072. 
539

  Holler, DB 2008, 2067, 2072. 
540

 Priester, DStR 2008, 1386, 1392; zur Formulierung „soweit gesetzlich zulässig“ sogleich unter C.II.4.d)bb). 
541

  Holler, DB 2008, 2067, 2072; allgemein dazu auch H. P. Westermann, in: Handbuch Personengesellschaften, 

§ 24 Rn. 472. 
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schiedliche Regel-Ausnahmeverhältnis zwischen Einstimmigkeits- und Mehrheitsprinzip bei 

Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften verwiesen.
542

  

Die Gesellschafter haben sich bewusst für die Rechtsform der Personengesellschaft entschie-

den und nicht für eine Kapitalgesellschaft. Dementsprechend müssen sie sich auch mit den im 

Personengesellschaftsrecht geltenden Regelungen arrangieren, also auch damit, dass zumin-

dest als Ausgangspunkt das Einstimmigkeitsprinzip gilt und die Einführung von Mehrheits-

entscheidungen zwar möglich ist, ihr aber gewisse Grenzen gesetzt sind. 

Das Argument der Befürworter von Verweisen auf das Kapitalgesellschaftsrecht, dass eine 

Übernahme gesetzlicher Regelungen in den Gesellschaftsvertrag einer Personengesellschaft 

nicht am Bestimmtheitsgrundsatz scheitern könne, weil davon auszugehen sei, dass die ge-

setzlichen Regelungen nicht zu unbestimmt seien, überzeugt nicht. Es lässt unberücksichtigt, 

dass für die Auslegung von Mehrheitsklauseln in Personengesellschaftsverträgen nicht diesel-

ben Auslegungsmaßstäbe gelten wie für die Auslegung der gesetzlichen Regeln des GmbH-

Gesetzes oder des Aktiengesetzes. Es wurde bereits festgestellt, dass und warum Mehrheits-

klauseln in Personengesellschaftsverträgen restriktiv auszulegen sind.
543

 Eine entsprechend 

restriktive Auslegung der Mehrheitsregelungen im Kapitalgesellschaftsrecht ist hingegen 

nicht erforderlich. Daher gelten für das GmbH-Gesetz beziehungsweise Aktiengesetz und 

Mehrheitsklauseln im Personengesellschaftsrecht unterschiedliche Bestimmtheitsanforderun-

gen.
544

 Mehrheitsregelungen des Kapitalgesellschaftsrechts können bei Anwendung auf Per-

sonengesellschaften am Bestimmtheitsgrundsatz scheitern. 

Ein Verweis auf das GmbH-Recht wäre zwar insofern vorteilhaft, als er zum Zeitpunkt der 

Beschlussfassung eine eindeutig zu subsumierende Mehrheitsregelung bieten würde. Maßgeb-

lich für die hinreichende Bestimmtheit ist letztendlich jedoch nicht die Subsumierbarkeit unter 

die Mehrheitsklausel, sondern die Feststellung, ob der Umfang der Einführung des Mehr-

heitsprinzips dem wirklichen Willen der Gesellschafter und ihrer Vorstellung bei Vertrags-

schluss entspricht.
545

 Ein unberatener Gesellschafter hat zum Zeitpunkt des Abschlusses des 

Gesellschaftsvertrags von den Folgen eines Verweises auf das Kapitalgesellschaftsrecht für 

Mehrheitsentscheidungen allerdings auch keine konkretere Vorstellung als von den Folgen 

einer Mehrheitsklausel, die sich beispielsweise allgemein auf Vertragsänderungen bezieht. 

                                                 
542

  Holler, DB 2008, 2067, 2072. 
543

  Dazu bereits unter C.II.2.d). 
544

  Ebenso bereits Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 146: Im Personengesellschaftsrecht gebe es anders als im 

GmbH-Recht gemäß § 53 Abs. 3 GmbHG keinen gesetzlich geregelten Minderheitenschutz, daher sei bei der 

Personengesellschaft ein höheres Maß an Bestimmtheit erforderlich. 
545

  Dazu bereits unter C.II.2.d) und C.II.4.c)dd). 
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Dass eine Klausel, die nur allgemein Vertragsänderungen nennt, restriktiv auszulegen ist und 

im Zweifel nur gewöhnliche Beschlussgegenstände erfasst, wurde bereits dargestellt.
546

 Die 

gleichen Gründe sprechen auch hier dagegen, dass sämtliche, auch ungewöhnliche Beschluss-

gegenstände, insbesondere ungewöhnliche Vertragsänderungen und Grundlagengeschäfte, 

durch einen Verweis auf das GmbH-Recht der Mehrheitsentscheidung unterworfen werden. In 

einer Mehrheitsklausel, die auf das GmbH-Recht verweist, werden Vertragsänderungen nicht 

einmal explizit genannt. Die Gesellschafter werden also nicht einmal unmittelbar darauf auf-

merksam gemacht, dass Vertragsänderungen überhaupt erfasst sind. Eine solche Klausel ist 

demnach nicht hinreichend bestimmt, um auch außergewöhnliche Vertragsänderungen dem 

Mehrheitsprinzip zu unterwerfen. 

Zudem würde sich bei Zulassung von Verweisen auf das GmbH-Recht das Folgeproblem stel-

len, wie mit Gesetzesänderungen im GmbH-Recht umzugehen wäre. Bliebe es dann bei der 

Anwendbarkeit der Mehrheitsregelungen des GmbH-Rechts, die zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses des Gesellschaftsvertrags galten? Denn eine dynamische Verweisung auf das je-

weils bei Beschlussfassung geltende GmbH-Recht würde eine Einwilligung in die Mehrheits-

klausel bei Vertragsschluss zur Fiktion werden lassen. Die Gesellschafter wüssten nicht, wel-

che Mehrheitsregelung sie auf lange Sicht einführen, weil nicht absehbar ist, wie sich das 

GmbH-Recht entwickelt. Insbesondere bei einer Erweiterung der Mehrheitsmacht im GmbH-

Recht bestünden Bedenken.  

Handelt es sich hingegen um eine statische Verweisung auf das GmbH-Recht zum Zeitpunkt 

der Einführung der Mehrheitsklausel, entstehen Probleme, wenn erst später neue Gesellschaf-

ter der Gesellschaft beitreten. Von ihnen kann kaum erwartet werden, dass sie recherchieren, 

wie die Rechtslage im GmbH-Gesetz bei der ursprünglichen Einführung der Mehrheitsklausel 

war. 

bb) Einführung des Mehrheitsprinzips „soweit gesetzlich zulässig“ 

Am weitesten geht wohl die Auffassung W. Goettes, eine Klausel genüge dem Be-

stimmtheitsgrundsatz, die Mehrheitsentscheidungen „soweit gesetzlich zulässig“ ermög-

licht.
547

 W. Goette führt aus, es könne dann kein Zweifel bestehen, dass das Einstimmigkeits-

prinzip generell aufgehoben sei.
548

 Ob die ausnahmslose Einführung des Mehrheitsprinzips 

                                                 
546

  Dazu bereits unter C.II.2.d). 
547

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290; ähnlich bereits ders., in: FS Sigle, S. 145, 159 („soweit zulässig“); 

ders., AnwBl 2007, 637, 639 („soweit rechtlich zulässig“). 
548

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290. 
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klug sei, stehe „auf einem anderen Blatt“,
549

 aber diese Entscheidung werde den Gesellschaf-

tern überlassen. Wenn kritisiert würde, hierbei werde der Bestimmtheitsgrundsatz nach bishe-

rigem Verständnis aufgegeben, sei das richtig und auch so gewollt. Es gehe allein um die Fra-

ge, ob § 119 HGB abbedungen werden soll.
550

  

Als Vorteil einer solchen Regelung wird angeführt, dass sie sich für den Verfasser eines Ge-

sellschaftsvertrags besonders einfach umsetzen lasse.
551

 Umfangreiche Kataloge erübrigten 

sich damit. 

Welchen Mehrwert im Vergleich zu einer völlig allgemein gehaltenen Mehrheitsklausel der 

Zusatz „soweit gesetzlich zulässig“ jedoch im Hinblick auf die Bestimmtheit der Klausel ha-

ben soll, bleibt unklar. Mit der Formulierung „soweit gesetzlich zulässig“ soll laut W. Goette 

auf die Grenzen der Kernbereichslehre verwiesen werden.
552

 Eine Bezugnahme auf die An-

forderungen auf materieller Ebene wird vom Bestimmtheitsgrundsatz jedoch gerade nicht 

verlangt.
553

  

Durch die vorgeschlagene Formulierung der Mehrheitsklausel wird dem einzelnen Gesell-

schafter sogar suggeriert, dass Mehrheitsentscheidungen nur in Grenzen zulässig sein sollen. 

Tatsächlich würde mit der Klausel aber genau das Gegenteil erreicht, nämlich die zunächst 

uneingeschränkte Übertragung der Entscheidungszuständigkeit auf die mehrheitlich entschei-

dende Gesellschafterversammlung. Selbst ein Verweis auf gesetzliche Regelungen wie die des 

GmbH-Rechts wäre klarer.
554

  

Hinzu kommt, dass eine solche Klausel dem Nichtjuristen als Gesellschafter die tägliche 

Handhabung des Gesellschaftsvertrags erschwert.
555

 Die Grenzen der Einführung des Mehr-

heitsprinzips sind gerade nicht gesetzlich niedergeschrieben.
556

  

Die Formulierung, Mehrheitsentscheidungen seien „soweit gesetzlich zulässig“ möglich, ist 

daher nicht hinreichend bestimmt, um sämtliche selbst außergewöhnliche Vertragsänderungen 

dem Mehrheitsprinzip zu unterwerfen. Die Klausel macht nicht einmal hinreichend deutlich, 

dass von ihr überhaupt mehrheitliche Vertragsänderungen erfasst sein sollen, denn Vertrags-
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  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290. 
550

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290. 
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  Holler, DB 2008, 2067, 2073. 
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  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290. 
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  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1a. 
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  Priester, DStR 2008, 1386, 1392. 
555

  Holler, DB 2008, 2067, 2073; dem folgend Lang, in: Vertrags- und Formularbuch, Formular II.B.1 Anm. 8. 
556

  Holler, DB 2008, 2067, 2073. 
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änderungen werden nicht genannt. Eine Auslegung der Mehrheitsklausel käme unter Berück-

sichtigung der Interessenlage nicht dazu, dass von den Gesellschaftern eine vollständige Un-

terwerfung unter die Mehrheitsmacht gewollt war. 

cc) Negative Kataloge 

Alternativ wird vorgeschlagen, statt positiver Beschlussgegenstandskataloge negative Katalo-

ge zu verwenden.
557

 Ein großer Nachteil von positiv formulierten Beschlussgegenstandskata-

logen sei, dass diese schnell als abschließend interpretiert werden könnten und deshalb Be-

schlussgegenstände, die im Katalog nicht genannt sind, automatisch nicht erfasst seien.
558

 

Durch negative Beschlussgegenstandskataloge könne der abschließende Charakter vermieden 

werden, indem man zu verstehen gebe, dass alle nicht genannten Beschlussgegenstände von 

der Mehrheitsklausel umfasst sein sollen.
559

  

Gegen die Verwendung negativer Kataloge spricht jedoch, dass den Gesellschaftern durch 

eine solche Mehrheitsklausel ausschließlich vor Augen geführt würde, welche Beschlussge-

genstände nicht der Mehrheitsentscheidung unterliegen, nicht jedoch über welche möglicher-

weise bedeutenden Beschlussgegenstände per Mehrheitsbeschluss entschieden wird. Damit 

lässt sich auch der tatsächliche Wille der Gesellschafter, dass das Mehrheitsprinzip für in der 

Mehrheitsklausel nicht genannte Beschlussgegenstände gelten soll, nicht immer für jeden ein-

zelnen Beschlussgegenstand eindeutig ermitteln. Negative Kataloge vermitteln bei den Ge-

sellschaftern vielmehr schnell den Eindruck, dass Mehrheitsentscheidungen für die wichtigs-

ten Beschlussgegenstände ausgeschlossen werden. Fehlt im negativen Katalog eine Ausnah-

me für einen vergleichsweise wichtigen oder sogar noch wichtigeren Beschlussgegenstand als 

den dort genannten, wird das den Gesellschaftern nicht unbedingt aufgefallen sein. Es kann 

nicht unterstellt werden, dass die Gesellschafter gerade für diesen Beschlussgegenstand das 

Mehrheitsprinzip einführen wollten. Es sind nicht zwingend sämtliche nicht im negativen 

Katalog genannten Beschlussgegenstände dem Mehrheitsprinzip unterworfen. Vielmehr hängt 

es von einer Auslegung im Einzelfall ab, welche Beschlussgegenstände erfasst sind. 

Im Übrigen muss bedacht werden, dass negative Kataloge von vornherein nicht funktionieren, 

wenn Ziel der Mehrheitsklausel ist, sämtliche Beschlussgegenstände ausnahmslos der Mehr-

heitsentscheidung zu unterwerfen. Negative Kataloge müssen einen Inhalt haben. 

                                                 
557

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290 f.; Priester, DStR 2008, 1386, 1391; zustimmend Löbbe, in: Happ, 

Muster 5.01 Anm. 9.7, der allerdings auch völlig allgemein gehaltene Mehrheitsklauseln für ausreichend hält.  
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  Vgl. W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290 f. 
559

  W. Goette, in: JbFSt 2007/2008, S. 290 f.; Priester, DStR 2008, 1386, 1391. 
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dd) Weitere Formulierungsvorschläge 

Als Alternativen zu den bereits dargestellten Möglichkeiten werden in der Literatur vielfältige 

Kombinationen aus den verschiedenen Modellen und sonstige Abwandlungen vorgeschlagen.   

(1) Giedinghagen und Fahl sehen die Bezeichnung großzügiger Bereiche von Beschlussge-

genständen, die von der Mehrheitsklausel umfasst sein sollen, als Alternative zu Beschlussge-

genstandskatalogen.
560

 Ergänzt durch Beispiele von einzelnen Beschlussgegenständen zu je-

dem Bereich sei eine hinreichend eindeutige Klausel zu erzielen.
561

  

Dieser Vorschlag hört sich in der Theorie attraktiv an: Die Gesellschafter können sich ein 

Bild davon machen, in welchen Bereichen Mehrheitsentscheidungen möglich sind, und es 

wäre klar, dass die genannten Beispiele nicht abschließend sind. Allerdings nennen die Ver-

treter dieser Ansicht keine Beispiele für die Formulierung der Bereiche von Beschlussgegen-

ständen. Erst anhand konkreter Formulierungsvorschläge wäre eine abschließende Bewertung 

möglich.  

Die Autoren räumen auch selbst ein, dass Kataloge trotzdem weiterhin der sichere Weg seien 

und die Praxis auch in Zukunft nicht vollständig auf diese verzichten könne.
562

 Bei der bloßen 

Nennung von Gebieten könnte eine Auslegung zu dem Ergebnis kommen, dass, ähnlich wie 

bei Mehrheitsklauseln allgemein bezogen auf Vertragsänderungen, besonders gewichtige be-

ziehungsweise außergewöhnliche Beschlussgegenstände von den Gesellschaftern nicht be-

dacht wurden und diese Beschlussgegenstände deshalb nicht umfasst sind. Sie wären nur dann 

einbegriffen, wenn sie als Beispiele in der Mehrheitsklausel ausdrücklich genannt sind oder 

sich sonst aus einer Auslegung des Gesellschaftsvertrags weitere Anhaltspunkte dafür ergeben, 

dass Mehrheitsentscheidungen für diese Beschlussgegenstände von den Gesellschaftern ge-

wollt sind.  

(2) Giehl schlägt vor
563

, entweder Kataloge durch eine abstrakt-generelle Regelung und – 

falls gewollt – Ausnahmen zu ergänzen oder alternativ eine abstrakt-generelle Regelung mit 

einem negativen Katalog nicht erfasster Beschlussgegenstände in den Gesellschaftsvertrag 

aufzunehmen. Als mögliche abstrakt-generelle Regelungen nennt er erstens einen Verweis auf 
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  Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1969. 
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  Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1969. 
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  Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1969. 
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  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1; ähnlich Binz/Mayer, DB 2007, 1739, 

1740 f., die annehmen, es genüge die Anordnung einer Dreiviertelmehrheit für näher bezeichnete Beschluss-

gegenstände und einer einfachen Mehrheit für alle nicht genannten Beschlussgegenstände, um generell das 

Mehrheitsprinzip einzuführen. 
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Mehrheitsregelungen im GmbH-Recht und zweitens für Publikumsgesellschaften den Ver-

weis auf Mehrheitsregelungen im Aktiengesellschaftsrecht. Drittens soll als abstrakt-generelle 

Regelung in Frage kommen, für alle Beschlussgegenstände einschließlich „gewöhnliche[r] 

und außergewöhnliche[r] Geschäftsführungsmaßnahmen als auch [für] Änderungen des Ge-

sellschaftsvertrages und sonstige Strukturmaßnahmen sowie Organisationsgeschäfte (im Sin-

ne wiederkehrender Maßnahmen der Gesellschafter untereinander, etwa die Entlastung von 

Organen und die Feststellung des Jahresabschlusses)“ die Entscheidung per Mehrheit anzu-

ordnen.
564

  

Solche Mehrheitsklauseln kombinieren die Nachteile der verschiedenen Elemente der Mehr-

heitsklausel, also positiver oder negativer Kataloge mit allgemein gehaltenen Mehrheitsklau-

seln oder mit Verweisen auf gesetzliche Mehrheitsregeln. Zudem besteht die Gefahr, die 

Mehrheitsklausel zu überfrachten und sie so unübersichtlich zu machen und ihr dadurch die 

Klarheit zu nehmen. 

(3) Ähnlich wie Giehl hält Holler allein den Verweis auf die Mehrheitsregelungen des 

GmbH-Rechts zwar nicht für ausreichend, sieht darin aber eine „hervorragende Basis“:
565

 

Zusätzlich müssten für bestimmte Beschlussgegenstände materielle Grenzen in der Mehr-

heitsklausel gesetzt und Beschlussgegenstände, die einer Mehrheitsentscheidung nicht zu-

gänglich gemacht werden sollen, in Form eines Negativkatalogs genannt werden.
566

  

Jedoch wurde bereits festgestellt, dass der Bestimmtheitsgrundsatz rein formal zu verstehen 

ist.
567

 Materielle Grenzen müssen auf Ebene des Bestimmtheitsgrundsatzes nicht gesetzt wer-

den; dies ist eine Frage der Beschlusskontrolle auf zweiter Ebene. Im Übrigen hilft der For-

mulierungsvorschlag für die Kautelarpraxis schon deshalb nicht weiter, weil unklar bleibt, 

welche außer den von Holler ausdrücklich genannten Beschlussgegenständen einer materiel-

len Eingrenzung bedürfen. 

ee) Abschließende Überlegungen 

Bei der Analyse der verschiedenen Formulierungsvorschläge fällt zunächst auf, dass sich bis-

her keiner der Vorschläge eindeutig durchgesetzt hat. Am meisten Zustimmung hat wohl der 

Verweis auf Mehrheitsregelungen des Kapitalgesellschaftsrechts gefunden, doch auch diese 
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  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1a. 
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  Holler, DB 2008, 2067, 2072. 
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  Holler, DB 2008, 2067, 2072 f. 
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  Hierzu bereits unter C.II.2.d). 
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Empfehlung wird nicht durchgehend akzeptiert und teilweise ohnehin auf den Spezialfall der 

GmbH & Co. KG beschränkt.  

Auch Formularbücher helfen nicht weiter. Manche Formularbücher nehmen in ihren Formu-

lierungsvorschlägen Vertragsänderungen sogar von vornherein aus dem Geltungsbereich der 

Mehrheitsklausel heraus und machen keine Vorschläge dazu, wie man das Mehrheitsprinzip 

für Vertragsänderungen einführt.
568

 Die Verfasser von Gesellschaftsverträgen bleiben auf sich 

gestellt und können nur hoffen, dass die von ihnen gewählte Formulierung alle gewünschten 

Beschlussgegenstände erfasst. 

Keiner der dargestellten Formulierungsvorschläge vermag vollends zu überzeugen. Einige 

zielen darauf ab, mit möglichst wenig Aufwand, also insbesondere ohne Beschlussgegen-

standskataloge, umfassend das Mehrheitsprinzip einzuführen. Doch bei solchen Formulierun-

gen lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob die Gesellschafter bei Vertragsschluss den Um-

fang der Mehrheitsklausel zutreffend erkannt haben. Sie beziehen nicht einmal Vertragsände-

rungen ausdrücklich in den Geltungsbereich der Mehrheitsklausel ein und werden daher den 

Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes nicht gerecht.  

An dieser Stelle stellt sich ohnehin die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist, einen Weg zu su-

chen, für sämtliche Beschlussgegenstände pauschal und umfassend das Mehrheitsprinzip ein-

zuführen. Gäbe es einen solchen Weg, ginge die Warnfunktion des Bestimmtheitsgrundsatzes 

verloren. Wie bereits festgestellt
569

 gebietet die Interessenlage, Mehrheitsklauseln im Zweifel 

restriktiv auszulegen. Es muss sichergestellt werden, dass die Gesellschafter den Umfang der 

Geltung des Mehrheitsprinzips zutreffend erfasst haben. Das lässt sich durch pauschale For-

mulierungen wie die vorgeschlagenen im Zweifel nicht gewährleisten. 

Aufgrund der Interessenlage ist zu akzeptieren, dass auf Basis der aktuellen Gesetzeslage 

formelle Hürden für die Einführung des Mehrheitsprinzips bestehen. Immerhin bleibt auch die 

Mehrheit nicht völlig ohne Schutz. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind die 

Gesellschafter in bestimmten Fällen aus der gesellschafterlichen Treuepflicht zur Zustimmung 

verpflichtet.
570
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  Beispielsweise halten Moes/Satzl, in: Beck’sches Formularbuch Zivil-, Wirtschafts- und Unternehmensrecht, 

Formular I.II.1, Anm. 7 f. Mehrheitsklauseln bezüglich Vertragsänderungen nicht für erforderlich und ver-
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  Hierzu bereits unter C.II.2.d). 
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  Hierzu bereits unter B.II, siehe Nachweise in Fn. 34. 
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Es ist jedoch klarzustellen, dass selbst dann, wenn eine Formulierung abstrakt dem Be-

stimmtheitsgrundsatz nicht genügt, im konkreten Fall ein bestimmter Beschlussgegenstand 

gleichwohl der Mehrheitsentscheidung unterliegen kann. Maßgeblich ist im Einzelfall nicht 

die isolierte Auslegung der Mehrheitsklausel, sondern die Auslegung des Gesellschaftsver-

trags insgesamt.
571

 Auch aus den Umständen kann sich ergeben, dass für einen bestimmten 

Beschlussgegenstand die Mehrheitsentscheidung gewollt war. Ein gutes Beispiel hierfür ist 

die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 12. November 1952
572

.  

Je präziser eine Mehrheitsklausel ist und je mehr positive und negative Beispiele genannt 

werden, desto mehr Hinweise gibt es für die Ermittlung des tatsächlichen Willens der Gesell-

schafter. Wegen der Unsicherheiten ist den Gesellschaftern weiterhin zu empfehlen, außerge-

wöhnliche Beschlussgegenstände, über die sie mit Mehrheitsentscheidung beschließen wollen, 

in der Mehrheitsklausel ausdrücklich zu nennen.  

Trotz der sehr großen Bandbreite an Empfehlungen zur Gestaltung von Gesellschaftsverträ-

gen nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014
573

 scheint es in-

zwischen einen Trend zu geben, weniger präzise Mehrheitsklauseln für ausreichend zu erach-

ten.
574

 Das scheint angesichts des hier vertretenen Erfordernisses der restriktiven Auslegung 

von Mehrheitsklauseln, das auf den laut Bundesgerichtshof anzuwendenden allgemeinen Aus-

legungsregeln beruht, bedenklich. 

e) Spezialfall: der Bestimmtheitsgrundsatz im Konzern 

Besondere Relevanz hat der Umfang möglicher Mehrheitsentscheidungen, wenn die Perso-

nengesellschaft beherrschtes Unternehmen in einem Konzern wird. In einer solchen Situation 

gewinnt ein Vetorecht jedes einzelnen Gesellschafters für die Minderheit noch zusätzlich an 

Bedeutung. Es besteht nunmehr die Gefahr, dass die Mehrheit ihre Bestimmungsgewalt zum 

Vorteil des herrschenden und zu Lasten der beherrschten Personengesellschaft verwendet. 

Wird die Personengesellschaft bereits als beherrschtes Unternehmen gegründet, bestehen kei-

ne Besonderheiten. Bei Aufnahme der Mehrheitsklausel in den Gesellschaftsvertrag war allen 

Gesellschaftern bewusst, dass die Mehrheitsklausel auch in der Beherrschungssituation gilt. 
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  Selbst aus den Umständen kann sich ergeben, dass ein bestimmter Beschlussgegenstand, auch wenn er nicht 

explizit in der Mehrheitsklausel genannt ist, der Mehrheitsentscheidung unterliegen soll.  
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  BGHZ 8, 35, hierzu bereits unter B.III.1.b)aa) und C.II.4.b)aa). 
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  Hierzu bereits unter C.II.2.d). 
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  Vgl. W. Goette/M. Goette, DStR 2016, 74, 77; Otte-Gräbener, GWR 2015, 11, 11; Wertenbruch, DB 2014, 

2875, 2877. 



II. Analyse und Bewertung 99 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine Mehrheitsklausel, die unter gewöhnlichen Umständen 

dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt, im gleichen Maße Mehrheitsentscheidungen ermöglicht, 

wenn eine Beherrschungssituation erst später eintritt, ohne dass diese für die Gesellschafter 

bei Einführung der Mehrheitsklausel bereits absehbar war. Mit Eintritt der Beherrschungssitu-

ation ist die Gefahr, dass mehrheitlich getroffene Entscheidungen für die Minderheitsgesell-

schafter nachteilig sind, größer als bei unabhängigen Unternehmen, da häufig die Interessen 

des beherrschenden Unternehmens für die Entscheidung der Mehrheit maßgeblich sind. Das 

ist vermutlich auch der Grund für die Annahme von Mülbert, dass die nach dem Be-

stimmtheitsgrundsatz erforderliche eindeutige Zulassung von Mehrheitsentscheidungen in der 

Regel fehlt, wenn die Gesellschaft erst nach Einführung des Mehrheitsprinzips abhängig 

wird.
575

  

Zu prüfen ist daher, ob eine Mehrheitsklausel in einer abhängigen Personengesellschaft nur 

dann dem Bestimmtheitsgrundsatz genügt, wenn sie entweder erst mit oder nach Abhängig-

keitsbegründung in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen wurde oder wenn sich aus der 

Mehrheitsklausel oder den Umständen ergibt, dass die Mehrheitsklausel auch nach einer 

eventuellen Abhängigkeitsbegründung fortgelten soll. Es stellt sich die Frage, ob sich die Ge-

sellschafter der besonderen Risiken von Mehrheitsentscheidungen in der Abhängigkeitssitua-

tion bereits bei Vertragsschluss bewusst gewesen sein müssen. 

Folgte man Mülbert, würde man in jede Mehrheitsklausel hineinlesen, dass sie nur unter dem 

Vorbehalt gilt, dass die Personengesellschaft nicht abhängig wird. Dieser Vorbehalt ist in ei-

ner Mehrheitsklausel jedoch in der Regel nicht angelegt. Ein solcher Vorbehalt geht über die 

dargestellte restriktive Auslegung von Mehrheitsentscheidungen anhand des Bestimmtheits-

grundsatzes insofern hinaus, als nicht lediglich die allgemeine Reichweite der Mehrheitsklau-

sel unter Berücksichtigung der Interessenlage eng ausgelegt wird, sondern die Geltung der 

Mehrheitsklausel insgesamt von außerhalb liegenden tatsächlichen Umständen abhängig ge-

macht wird. Zwar wäre es dem Minderheitenschutz dienlich, wenn Mehrheitsklauseln wie 

vorgeschlagen nach Abhängigkeitsbegründung nicht mehr gelten, der Bestimmtheitsgrundsatz 

kann das jedoch als reine Auslegungsregel nicht leisten. Ansonsten wäre die Schwelle von der 

Auslegungsregel zur Inhaltskontrolle überschritten.  

Selbstverständlich steht es den Gesellschaftern frei, Mehrheitsklauseln ausdrücklich bereits 

im Gesellschaftsvertrag für unanwendbar zu erklären, sofern die Gesellschaft in eine Abhän-
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  Mülbert, in: MüKo HGB, Konzernrecht der Personengesellschaften, Rn. 279. 
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gigkeitssituation gerät. Diesen Vorbehalt müssen sie jedoch im Gesellschaftsvertrag zum 

Ausdruck bringen oder er muss sich aufgrund besonderer Umstände im Wege der Auslegung 

ergeben. 

5. Berechtigung des Bestimmtheitsgrundsatzes neben den weiteren Schutzinstru-

menten und Verhältnis der Schutzinstrumente untereinander 

Die als Alternativen zum Bestimmtheitsgrundsatz vorgeschlagenen Schutzinstrumente können 

den Bestimmtheitsgrundsatz nicht ersetzen, sondern sind selbstständig neben dem Be-

stimmtheitsgrundsatz anzuwenden. 

a) Das Verhältnis zur Kernbereichslehre 

Das Verhältnis des Bestimmtheitsgrundsatzes zur Kernbereichslehre wurde lange kontrovers 

diskutiert. Ihnen wurden mehr begriffliche als inhaltliche Unterschiede attestiert.
576

 Nach An-

sicht mancher Autoren sollte der Bestimmtheitsgrundsatz daher auf den Anwendungsbereich 

der Kernbereichslehre beschränkt oder durch diese ersetzt werden.
577

 Andere plädieren für 

eine klare Trennung zwischen Bestimmtheitsgrundsatz und den ergänzenden Schutzinstru-

menten einschließlich der Kernbereichslehre.
578

  

Tatsächlich statuieren sowohl der Bestimmtheitsgrundsatz als auch die Kernbereichslehre 

Bestimmtheitsanforderungen an Mehrheitsklauseln. Trotzdem bestehen wesentliche Unter-

schiede: 

Die Kernbereichslehre kann für sich alleine keinen ausreichenden Schutz der Gesellschafter 

gewährleisten. Sie schützt ausschließlich vor Eingriffen in den Kernbereich der Mitglied-

schaft.
579

 Von grundlegenden Strukturentscheidungen außerhalb des Kernbereichs der Mit-

gliedschaft kann der einzelne Gesellschafter jedoch indirekt ebenso stark oder gar stärker be-

troffen sein als bei einem Eingriff in den Kernbereich
580

 und ist deshalb auch hier schutzbe-

dürftig. Als Beispiele für solche Strukturentscheidungen sind die Liquidation oder Fortset-
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  Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1968 f., die allerdings Unterschiede bei der Beweislast annehmen. 
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  Siehe oben, Fn. 328. 
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  Ähnlich Huber, Vermögensanteil, S. 43.  
580

  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 920. 
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zung der Gesellschaft oder die Veräußerung des wesentlichen Gesellschaftsvermögens zu 

nennen.
581

 

Selbst innerhalb des Anwendungsbereichs der Kernbereichslehre bestehen Unterschiede im 

Vergleich zum Bestimmtheitsgrundsatz. Die Rechtsfolgen der beiden Schutzinstrumente sind 

nicht identisch: Ist eine Mehrheitsklausel nach dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht hinreichend 

bestimmt, kommt von vornherein kein wirksamer Beschluss zustande. Ein Verstoß gegen die 

Kernbereichslehre hat hingegen lediglich zur Folge, dass der Beschluss gegenüber dem Ge-

sellschafter unwirksam ist, in dessen Rechte unzulässig eingegriffen wurde.
582

 Ansonsten 

wird der Beschluss grundsätzlich aufrechterhalten, sofern nicht eine Auslegung des Beschlus-

ses ergibt, dass dieser unter diesen Umständen insgesamt unwirksam sein soll.
583

  

Die Kernbereichslehre begrenzt somit nicht die Zulässigkeit von Mehrheitsentscheidungen 

insgesamt, sondern schützt den dissentierenden Gesellschafter vor den Beschlussfolgen, näm-

lich vor Eingriffen in seine Rechtsstellung.
584

 Nur dieser Gesellschafter kann gegen die Be-

schlusswirkungen vorgehen, während die Unwirksamkeit des Beschlusses aufgrund der 

Mehrheitsentscheidung trotz fehlender Kompetenz zur Mehrheitsentscheidung wegen Nicht-

erfüllung der Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes von allen Gesellschaftern geltend 

gemacht werden kann.
585

 

Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre stellen zudem unterschiedliche Anforderun-

gen an die Bestimmtheit von Mehrheitsklauseln.
586

 Der Bestimmtheitsgrundsatz verlangt nach 

zutreffendem Verständnis keine antizipierte Zustimmung zur künftigen Mehrheitsentschei-

dung, hingegen ist im Rahmen des Kernbereichs eine antizipierte Zustimmung erforderlich.
587

  

Auch hinsichtlich der Darlegungs- und Beweislast bestehen Unterschiede.
588

 Anhand des Be-

stimmtheitsgrundsatzes wird die formelle Legitimation der Mehrheitsentscheidung geprüft, 

also die Frage, ob die Mehrheit zur Mehrheitsentscheidung ermächtigt war. Diese formelle 

                                                 
581

  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 920. 
582

  Schäfer, ZGR 2013, 237, 246 f.; K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 23; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 47 f. 
583

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 23. 
584

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 227. 
585

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 23 f. 
586

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 218; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b dd (S. 474); ders., ZHR 158 (1994), 

205, 227 f.; Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 919; vgl. auch Freitag, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 

§ 119 Rn. 71. 
587

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 218; Mayer, MittBayNot 1992, 1, 10; K. Schmidt, GesR, § 16 III 3 b dd 

(S. 474); ders., ZHR 158 (1994), 205, 227 f.; ders., ZGR 2008, 1, 9. 
588

  Hierauf verweisen auch W. Goette, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 2. Aufl. 2008, § 119 Rn. 57; ders., in: 
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Legitimation muss die Mehrheit beweisen. Durch die Kernbereichslehre und das Belastungs-

verbot hingegen wird geprüft, ob der einzelne Gesellschafter durch den Beschluss ohne seine 

Zustimmung verpflichtet werden kann beziehungsweise ob der Gesellschafter seine Zustim-

mung antizipiert erteilt hat.
589

 Einen Verstoß gegen die Kernbereichslehre durch Eingriff in 

den Kernbereich seiner Rechte muss der Minderheitsgesellschafter nachweisen.
590

 Auch inso-

fern bleibt der Schutz der Minderheit durch die Kernbereichslehre hinter dem Schutz durch 

den Bestimmtheitsgrundsatz zurück.  

Es lässt sich nach alledem nicht sagen, der Bestimmtheitsgrundsatz sei neben der Kernbe-

reichslehre überflüssig. Bestimmtheitsgrundsatz und Kernbereichslehre sind nebeneinander 

anzuwenden. Beide haben für sich und auch nebeneinander ihre Berechtigung. Sie sind klar 

voneinander zu unterscheiden und ergänzen sich. 

Dass es sich um unterschiedliche Instrumente handelt, ergibt sich im Übrigen auch aus dem 

GmbH-Recht: Dort gilt nach gesetzlicher Ausgangslage das Mehrheitsprinzip und trotzdem 

ist die Kernbereichslehre anzuwenden. Eingriffe in den Kernbereich der Mitgliedschaft ma-

chen auch im GmbH-Recht die Zustimmung des jeweils betroffenen Gesellschafters erforder-

lich.
591

 

b) Das Verhältnis zu den weiteren Schutzinstrumenten 

Die übrigen Schutzinstrumente wie Treuepflicht, Gleichbehandlungsgrundsatz und § 138 

BGB sind ebenfalls neben dem Bestimmtheitsgrundsatz heranzuziehen. Auch sie vermögen 

ihn nicht zu ersetzen: 

Gegen eine Inhaltskontrolle nach § 138 BGB oder eine Beschlusskontrolle anhand der Treue-

pflicht anstelle des Bestimmtheitsgrundsatzes wird zutreffend eingewandt, dass die Überlas-

sung der Letztkontrolle an die Gerichte sowohl rechtlich als auch ökonomisch unbefriedigend 

ist.
592

 Die Gesellschafter wissen in der Regel besser, was für ihre Gesellschaft richtig ist.
593

 

Der Bestimmtheitsgrundsatz verhilft statt einer Wertung des Gerichts dem Willen der Gesell-

schafter bei Vertragsschluss zur Geltung.  
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Struckmeier, Kapitalerhöhungen, S. 52; Wiedemann, in: FS Hopt, S. 1491, 1498; a. A. Schäfer, in: 

Großkomm. HGB, § 119 Rn. 31. 
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  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 228. 
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  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 912. 
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  W. Goette, in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, 2. Aufl. 2008, § 119 Rn. 58; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 

Rn. 33; dies., in: FS Kreutz, S. 905, 912. 
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Die Inhaltskontrolle stützt sich zudem auf generalklauselartige Rechtsbegriffe, die von der 

Rechtsprechung erst noch konkretisiert werden müssten. Bis zur Konkretisierung sind die 

Ergebnisse einer Inhaltskontrolle nicht vorhersehbar.
594

 Daher sind die Prozessrisiken unüber-

schaubar, es würde große Rechtsunsicherheit eintreten.
595

   

Auch die Verteilung der Beweislast ist bei einer Inhaltskontrolle für die Minderheitsgesell-

schafter nachteilig im Vergleich zum Bestimmtheitsgrundsatz. Bei einer Inhaltskontrolle müs-

sen die Minderheitsgesellschafter die Beweislast für die Unzumutbarkeit und Rechtswidrig-

keit im Einzelfall tragen.
596

 Beim Bestimmtheitsgrundsatz muss hingegen die Mehrheit be-

weisen, dass sie zur Abweichung vom Einstimmigkeitsprinzip ermächtigt war.
597

 

Hinzu kommt noch, dass insbesondere § 138 BGB nur als ultima ratio des Minderheiten-

schutzes geeignet ist.
598

 Er ist nur unter sehr engen Voraussetzungen einschlägig. Ein ausrei-

chender Minderheitenschutz kann allein über § 138 BGB nicht gewährleistet werden.
599

 Die 

Gesellschafter werden punktuell nur vor solchen Mehrheitsentscheidungen geschützt, die als 

sittenwidrig einzustufen sind. 

Entgegen dem Vorschlag von Autenrieth
600

 kann auch der Gleichbehandlungsgrundsatz den 

Bestimmtheitsgrundsatz nicht ersetzen.
601

 Der Gleichbehandlungsgrundsatz schützt aus-

schließlich vor Ungleichbehandlungen. Betrifft der Mehrheitsbeschluss die Gesellschafter 

nicht unmittelbar oder werden alle Gesellschafter gleichmäßig belastet, ist der Gleichbehand-

lungsgrundsatz von vornherein nicht einschlägig. Auch der Schutz durch den Gleichbehand-

lungsgrundsatz ist daher nur punktuell und kann andere Schutzinstrumente nur ergänzen, 

nicht jedoch ersetzen. Er leistet für sich genommen keinen ausreichenden Minderheiten-

schutz.
602

  

Schließlich würde bei einer allein materiellen Beschlusskontrolle der Unterschied zwischen 

Kapitalgesellschaften, wo das Mehrheitsprinzip gesetzlich vorgesehen ist, und Personenge-

                                                 
594

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 106 zur Inhaltskontrolle anhand der Treuepflicht. 
595

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 157; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 106, 108; Horst, Geschäftsführung, 

Vertretung und Beschlußfassung, S. 529; Marburger, NJW 1984, 2252, 2257; Schiessl, DB 1986, 735, 737; 

Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 73. 
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  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158 f.; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 106. 
597

  RGZ 151, 321, 327; W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 158 f.; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 107; Holler, 

DB 2008, 2067, 2069; a. A. Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 31. 
598

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 107 f.; Mecke, BB 1988, 2258, 2265; Zöllner, Schranken mitgliedschaft-

licher Stimmrechtsmacht, S. 291. 
599

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 172; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 107 f.; Mecke, BB 1988, 2258, 

2265. 
600

  Autenrieth, DB 1983, 1034, 1035. 
601

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 108 f.; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 82. 
602

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 109. 



104 C. Heutiger Diskussionsstand und Bewertung 

sellschaften, in denen das Mehrheitsprinzip erst vertraglich eingeführt werden muss, aufge-

weicht. In Personengesellschaften muss die Kompetenz zur Mehrheitsentscheidung geprüft 

werden, bevor eine Inhaltskontrolle erfolgen kann.
603

 Diese Prüfung erfolgt anhand des Be-

stimmtheitsgrundsatzes. 

c) Systematik der Überprüfung von Mehrheitsentscheidungen 

Aus der Tatsache, dass die verschiedenen Schutzinstrumente nebeneinander anzuwenden sind, 

ergibt sich eine mehrstufige Prüfung von Mehrheitsentscheidungen. Der Bestimmtheitsgrund-

satz auf erster Stufe kontrolliert die formelle Kompetenz der Mehrheit zur Mehrheitsentschei-

dung. Bei mangelnder Kompetenz ist die Mehrheitsentscheidung insgesamt unwirksam. 

Ebenfalls auf der Ermächtigungsebene einzuordnen, aber auf nächster Stufe zu prüfen, sind 

Kernbereichslehre und Belastungsverbot.
604

 Über die Kernbereichslehre und das Belastungs-

verbot erfolgt wie über den Bestimmtheitsgrundsatz keine „echte Inhaltskontrolle“. Auch bei 

Kernbereichslehre und Belastungsverbot geht es letztlich um die Ermächtigung der Mehr-

heit
605

 und zwar die Kompetenz zum Fassen von Beschlüssen, die entweder in den Kernbe-

reich der Mitgliedschaft eingreifen oder dem Gesellschafter zusätzliche Beitragspflichten auf-

erlegen. Kernbereichslehre und Belastungsverbot erfordern für diese Beschlussgegenstände 

eine über den Bestimmtheitsgrundsatz hinausgehende Bestimmtheit, nämlich die antizipierte 

Zustimmung.
606

 Es geht anders als beim Bestimmtheitsgrundsatz um materiellen Individual-

schutz.  

Als letzter Schritt folgt die Inhaltskontrolle des Beschlusses. Hierzu wird insbesondere die 

Treuepflicht herangezogen, aber auch der Gleichbehandlungsgrundsatz sowie bürgerlich-

rechtliche Beschränkungen wie das Verbot sittenwidriger Rechtsgeschäfte (§ 138 BGB). 

6. Rückblick auf die früheren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vor dem 

Hintergrund der Entscheidung vom 21. Oktober 2014, BGHZ 203, 77 

Rückblickend fällt auf, dass der Bundesgerichtshof in keinem seiner Urteile eine Mehrheits-

entscheidung ausdrücklich am Bestimmtheitsgrundsatz scheitern ließ. Vielmehr hat er sich zu 

der Frage, ob es einen Bestimmtheitsgrundsatz geben soll, weitgehend bedeckt gehalten. Inso-
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  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 105 f.; ähnlich W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 157 f. 
604

  Vgl. K. Schmidt, ZIP 2009, 737, 739. 
605

  K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 17; ders., ZIP 2009, 737, 739; dem folgend Priester, DStR 2008, 1386, 1388. 
606

  K. Schmidt, ZIP 2009, 737, 739. 
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fern ist es kaum überraschend, dass der Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz nicht 

mehr anwendet. 

In seiner ersten Entscheidung zu Mehrheitsentscheidungen in Personengesellschaften hielt der 

Bundesgerichtshof die mehrheitliche Beschlussfassung trotz der dort genannten engen Be-

stimmtheitsmaßstäbe im konkreten Fall für zulässig.
607

 Maßgeblich für die Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs war der Bestimmtheitsgrundsatz daher nicht. Ähnlich setzt sich die 

Rechtsprechung auch fort. Zwar führt der Bundesgerichtshof Maßstäbe zur erforderlichen 

Bestimmtheit von Mehrheitsentscheidung auf, hält sie aber im konkreten Fall nicht für ent-

scheidend.
608

 

In der Entscheidung aus dem Jahr 1978 geht der Bundesgerichtshof deutlich auf Distanz zum 

„sogenannten Bestimmtheitsgrundsatz“, an den sich das Berufungsgericht gehalten habe.
609

 Er 

bezeichnet den Bestimmtheitsgrundsatz als allenfalls für gesetzestypische Personengesell-

schaften ‚vertretbaren Standpunkt‘ und wirft die Frage auf, ob der Bestimmtheitsgrundsatz 

generell aufgelockert werden sollte. So heißt es in dem Urteil:  

„[…]dann kann es immer noch besser sein, Mehrheitsentscheidungen durch 

Anwendung jenes Bestimmtheitsgrundsatzes überhaupt unmöglich zu ma-

chen als sie unbegrenzt zuzulassen; denn bei den hier im allgemeinen dem 

Unternehmen eng verbundenen Teilhabern kann in der Regel darauf ver-

traut werden, es werde zwischen ihnen schließlich im Einvernehmen aller 

doch noch zu einem vertretbaren Vertragskompromiß kommen, wenn Ände-

rungen des Vertragswerks wirklich dringend notwendig sind. Dieser Stand-

punkt läßt sich freilich nur vertreten, soweit es sich um offene Handels- und 

Kommanditgesellschaften handelt, die sich im Rahmen des gesetzlichen 

Leitbildes halten; immerhin wird man sich, wie die Entwicklung zeigt, auch 

hier fragen müssen, ob jener Grundsatz immer in seiner Absolutheit gelten 

oder unter stärkerer Berücksichtigung der gesellschafterlichen Treupflicht 

aufgelockert werden sollte. Bei den Publikumsgesellschaften liegen jeden-

falls die Verhältnisse typischerweise anders.“
610

 

 

Noch deutlicher wird die Skepsis des Bundesgerichtshofs in seiner Entscheidung aus dem 

Jahr 1996, in der der Bundesgerichtshof zwar feststellte, dass die Bilanzfeststellung von der 

dortigen Mehrheitsklausel nicht erfasst ist, jedoch offen lässt, ob das mit „dem sogenannten 

Bestimmtheitsgrundsatz oder der Kernbereichslehre“ zu begründen sei.
611

 Noch am ehesten 
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  BGHZ 8, 35, 41 ff. 
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  Vgl. BGHZ 66, 82, 85 ff.; BGHZ 69, 160, 165 ff. 
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  BGHZ 71, 53, 57. 
610

  BGHZ 71, 53, 57 f. 
611

  BGHZ 132, 263, 268. 
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für die Geltung des Bestimmtheitsgrundsatzes in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

spricht die „Otto“-Entscheidung, weil es dort heißt: 

„Mit dieser Maßgabe ist an dem Bestimmtheitsgrundsatz, dessen Erforder-

lichkeit als Instrument des Minderheitenschutzes neben der sog. ‚Kernbe-

reichslehre‘ der Senat in seiner jüngeren Rechtsprechung zum Teil offenge-

lassen hat […] festzuhalten.“
612

 

 

Jedoch war der Bestimmtheitsgrundsatz nach Ansicht des Bundesgerichtshofs auch hier nicht 

„verletzt“.
613

  

Im Grunde hat es die Anwendung des „Bestimmtheitsgrundsatzes“ in der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs nie gegeben. Jedenfalls ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

keine Mehrheitsentscheidung am Bestimmtheitsgrundsatz gescheitert.  

                                                 
612

  BGHZ 170, 283; dazu bereits unter B.III.2. 
613

  BGHZ 170, 283, 288. 
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D. Der Spezialfall Publikumspersonengesellschaft 

Ob der Bestimmtheitsgrundsatz auf alle Ausprägungen von Personengesellschaften unter-

schiedslos anzuwenden ist, wird verbreitet angezweifelt.
614

 Insbesondere für Publikumsperso-

nengesellschaften soll er nicht passen. Im folgenden Abschnitt wird untersucht, ob und in-

wieweit der Bestimmtheitsgrundsatz auch für Publikumspersonengesellschaften gilt. 

I. Begriff und Wesen der Publikumspersonengesellschaft 

Eine Publikumspersonengesellschaft ist eine Gesellschaft, bei der wenige Gründungsgesell-

schafter den Gesellschaftsvertrag verfassen und die Gesellschaft darauf auslegen, viele weite-

re Gesellschafter aufzunehmen, die in der Gesellschaft ihr Kapital anlegen.
615

 Häufig wird die 

Rechtsform der GmbH & Co. KG gewählt. Die Anlagegesellschafter müssen sich mit dem 

vorgegebenen Inhalt des Gesellschaftsvertrags abfinden und können meist nicht darüber be-

stimmen, welche weiteren Gesellschafter in die Gesellschaft aufgenommen werden. Sie haben 

in der Regel keine persönlichen Beziehungen untereinander oder zu den Gründungsgesell-

schaftern. Die Gründungsgesellschafter behalten normalerweise die Kontrolle über die Ge-

sellschaft, zum Beispiel als Komplementäre oder vermittelt durch eine Komplementärgesell-

schaft. 

Für die Frage, ob es sich bei einer Personengesellschaft um eine Publikumspersonengesell-

schaft handelt, ist nicht die tatsächlich erreichte Zahl der Gesellschafter ausschlaggebend. 

Stattdessen kommt es darauf an, dass die Gesellschaft auf die Aufnahme einer großen Zahl 

von Gesellschaftern gerichtet ist.
616

 Nicht abschließend geklärt ist, ab welcher Zahl von Ge-

sellschaftern von einer großen Zahl gesprochen werden kann. Oft wird mit Verweis auf die 

Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. April 1975
617

 eine Zahl von 50 Gesellschaftern 

als Richtschnur herangezogen.
618

 Eine Kommanditgesellschaft mit etwa 20 Gesellschaftern 

hielt der Bundesgerichtshof hingegen nicht für ausreichend groß, um sie als Publikumsgesell-

schaft einzuordnen.
619
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  Hierzu ausführlich unter D.II.1 und D.II.2.a). 
615

  Die genaue Definition ist umstritten, vgl. Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 106; Henze/Notz, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. B Rn. 1; Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 161 Rn. 3; 

Oetker, in: Oetker, § 161 Rn. 122; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a Rn. 52. 
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  BGHZ 102, 172, 177 f. 
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  BGHZ 64, 238. 
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  Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 109; dies., Ausschluß aus Gesellschaft und Verein, S. 139; Oetker, in: 

Oetker, § 161 Rn. 122 Fn. 290; ähnlich Wiedemann, JZ 1983, 559, 560 mit Verweis auf § 369 Abs. 3 S. 1 

AktG. 
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  BGH NJW-RR 1990, 474, 475. 
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Das Personengesellschaftsrecht ist nicht auf Gesellschaften mit einer derart hohen Zahl an 

Gesellschaftern ausgelegt. Der Gesetzgeber ist vielmehr von einer geringen Zahl persönlich 

verbundener Gesellschafter ausgegangen. Für nicht gesetzestypische Ausgestaltungen ist die 

Rechtsform der Personengesellschaft dennoch attraktiv, weil sie zum einen eine flexiblere 

Anpassung des Binnenrechts an die individuellen Bedürfnisse zulässt als das Kapitalgesell-

schaftsrecht. Zum anderen wurde sie lange Zeit aus Steuergründen gewählt.
620

 Aufgrund der 

starken Abweichung vom gesetzlichen Leitbild hat der Bundesgerichtshof für Publikumsper-

sonengesellschaften in verschiedenen Bereichen Sonderrecht entwickelt, unter anderem zum 

Minderheitenschutz. 

II. Der Bestimmtheitsgrundsatz in Publikumspersonengesellschaften 

Wegen der an die Kapitalgesellschaften angenäherten Gesellschaftsstruktur und der großen 

Zahl an Gesellschaftern passt das Mehrheitsprinzip für Publikumspersonengesellschaften von 

vornherein besser als das Einstimmigkeitsprinzip. Es bestehen daher Überlegungen, generell, 

also selbst ohne Mehrheitsklausel im Gesellschaftsvertrag, auf Publikumspersonengesell-

schaften das Mehrheitsprinzip anzuwenden.
621

 Alternativ soll zumindest die gesellschaftsver-

tragliche Einführung des Mehrheitsprinzips in Publikumspersonengesellschaften erleichtert 

werden, indem der Anwendungsbereich des Bestimmtheitsgrundsatzes auf gesetzestypische 

Personengesellschaften beschränkt wird.
622

  

1. Entwicklung der Rechtsprechung 

Die Skepsis gegenüber dem Bestimmtheitsgrundsatz in Personengesellschaften, die vom ge-

setzlichen Leitbild abweichen, spiegelt sich in der Rechtsprechung wider. Der Bundesge-

richtshof beschäftigte sich in mehreren Entscheidungen seit dem Jahr 1975 mit Mehrheitsent-

scheidungen in Publikumspersonengesellschaften.
623

  

Zunächst stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die von der gesetzestypischen Personenge-

sellschaft abweichenden Eigenschaften einer Publikumspersonengesellschaft bei der Ausle-

gung der Mehrheitsklausel zu berücksichtigen seien.
624

 Die Zulässigkeit der Mehrheitsent-

scheidung könne sich auch aus einer ergänzenden Vertragsauslegung ergeben.
625
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  Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 111. 
621

  Hierzu noch unter D.II.3.a). 
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  Hierzu noch unter D.II.2.a). 
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  Zu den Entscheidungen bereits unter B.III.1.b). 
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  BGHZ 66, 82 sowie BGHZ 69, 160, zu diesen Entscheidungen bereits unter B.III.1.b)bb) und cc). 
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  BGHZ 69, 160, 166. 
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In seiner Entscheidung aus dem Jahr 1978
626

 ging der Bundesgerichtshof noch einen Schritt 

weiter: Dort erklärte er den Bestimmtheitsgrundsatz für nicht auf Publikumspersonengesell-

schaften anwendbar. Er warf sogar die Frage auf, ob für Publikumspersonengesellschaften das 

Mehrheitsprinzip in Anlehnung an § 179 Abs. 2 AktG generell gelten sollte, selbst wenn der 

Gesellschaftsvertrag keine Mehrheitsklausel enthält. In seiner Entscheidung aus dem Jahr 

1982
627

 stellte der Bundesgerichtshof fest, dass zumindest in großen körperschaftlich organi-

sierten Personengesellschaften ein Verzicht auf die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsat-

zes möglich sei.  

Auch in neueren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ging es um Mehrheitsbeschlüsse in 

Publikumspersonengesellschaften. Weder in der Entscheidung „Sanieren oder Ausschei-

den“ vom 19. Oktober 2009
628

 noch in der Entscheidung vom 15. November 2011
629

 spricht 

der Bundesgerichtshof den Bestimmtheitsgrundsatz überhaupt an, obwohl er die formelle Le-

gitimation von Mehrheitsentscheidungen prüft.  

Dabei fällt aber auf, dass der Bundesgerichtshof beispielsweise in der Entscheidung „Sanieren 

oder Ausscheiden“ zur formellen Legitimation auf mehrere frühere Urteile einschließlich des 

„Otto“-Urteils vom 15. Januar 2007
630

 verweist. Damit impliziert der Bundesgerichtshof, dass 

er für die Prüfung der formellen Legitimation dieselben Maßstäbe auf die streitgegenständli-

che Publikumspersonengesellschaft anwendet wie in den von ihm genannten Urteilen, nach 

denen der Bestimmtheitsgrundsatz noch gelten sollte.  

Noch deutlicher ist insofern die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 15. November 

2011.
631

 Der Bundesgerichtshof führt aus, dass es für die formelle Legitimation einer Mehr-

heitsklausel genüge, wenn sich die Unterwerfung des Beschlussgegenstandes unter die Mehr-

heitsmacht durch Auslegung des Gesellschaftsvertrags eindeutig ergebe – einer Aufzählung 

der möglichen Beschlussgegenstände bedürfe es nicht. Das ähnelt der Formulierung in der 

                                                 
626

  BGHZ 71, 53, zu dieser Entscheidung bereits unter B.III.1.b)dd). 
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  BGHZ 85, 350, zu dieser Entscheidung bereits unter B.III.1.b)ee). 
628

  BGHZ 183, 1, zu dieser Entscheidung bereits unter B.III.4. 
629

  BGHZ 191, 293. 
630

  BGHZ 170, 283. 
631

  BGHZ 191, 293; mit Verweis unter anderem auf diese Entscheidung auch Servatius, in: Henssler/Strohn, 

Anhang HGB Rn. 64: Der Bundesgerichtshof praktiziere die Nichtanwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes 

auf Publikumspersonengesellschaften nicht. 
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„Otto“-Entscheidung. Hinzu kam ein erneuter Verweis auf die „Otto“-Entscheidung
632

 sowie 

die Entscheidung „Schutzgemeinschaftsvertrag II“
633

.  

Letztlich zeigt aber die Entscheidung vom 21. Oktober 2014,
634

 dass die Angleichung der 

Prüfungsmaßstäbe darauf beruht, dass der Bestimmtheitsgrundsatz auch für gesetzestypische 

Personengesellschaften nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zunehmend an Be-

deutung verlor. Es handelt sich also nicht um eine Angleichung der Maßstäbe bei Publikums-

personengesellschaften an die für gesetzestypische Personengesellschaften geltenden Maßstä-

be, sondern umgekehrt. 

2. Ansichten in der Literatur 

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs den Bestimmtheitsgrundsatz auf Publikumsperso-

nengesellschaften nicht anzuwenden, ist in der Literatur auf breite Zustimmung getroffen.
635

 

In den letzten Jahren wurde jedoch wieder eine Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes 

nach neuem Verständnis auch auf Publikumspersonengesellschaften diskutiert.
636
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  BGHZ 170, 283. 
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  BGHZ 179, 13. 
634

  BGHZ 203, 77. 
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  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 129; Bälz, ZGR 1980, 1, 52; Barbasch, Familien-KG, 

S. 75; Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 79 ff.; Bohlken/Sprenger, DB 2010, 263, 266; Brandes, WM 

1987 Sonderbeilage 1, S. 1, 10 f.; Casper, in: Großkomm. HGB, § 161 Rn. 142; Emmerich, in: Heymann, 

§ 119 Rn. 32; Enzinger, in: MüKo HGB, § 119 Rn. 88; Giedinghagen/Fahl, DStR 2007, 1965, 1966; Göbel, 

Mehrheitsentscheidungen, S. 151 f.; Götze, in: Münchener Vertragshandbuch Bd. I, Formular III. 11 Anm. 14; 

Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 120; Haas/Mock, in: Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, § 161 

Rn. 141; Hadding, ZGR 1979, 636, 644; Hadding/Kießling, in: Soergel, § 709 Rn. 41; Heid, 

Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 112; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 135 ff.; Henze/Notz, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. B Rn. 42; Hoppe, in: Handbuch GmbH & Co. KG, § 2 Rn. 299, 

296 (S. 134, 136); Horn, in: Heymann, § 161 Rn. 99; Hüffer, JuS 1979, 457, 461; Jaletzke, in: Münchener 

Handbuch GesR, Bd. II, § 66 Rn 21; Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 161 Rn. 22; Köhler, JA 1983, 

168, 169; Kort, DStR 1993, 438, 438; Kübler/Assmann, GesR, § 7 III 5 (S. 77); Lang, in: Vertrags- und 

Formularbuch, Formular II.C.4 Anm. 11; Marburger, NJW 1984, 2252, 2255; ders., ZGR 1989, 146, 150; 

Oetker, in: Oetker, § 161 Rn. 145; Picot, BB 1993, 13, 14 f.; Psaroudakis, in: Heidel/Schall, § 119 Rn. 10; 

Reichert/Winter, BB 1988, 981, 984; Renkl, Gesellschafterbeschluß, S. 102; Reuter, ZGR 1981, 364, 372; 

M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a Rn. 69a (der dies auch auf die GmbH & Co. KG übertragen will, 

§ 119 Rn. 37c); Röttger, Kernbereichslehre, S. 154 f.; Sauer, Publikums-KG, S. 62; Schäfer, in: Großkomm. 

HGB, § 119 Rn. 48; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, Anh. § 161 Rn. 24; Schöne, in: 

Bamberger/Roth, § 709 Rn. 39; Stimpel, in: FS Fischer, S. 771, 778; Stürner, in: Jauernig, §§ 709-713, Rn. 8; 

Vogel, Gesellschafterbeschlüsse, S. 101; Wawrzinek, Anlegerschutz, S. 145; Wertenbruch, ZIP 2007, 798, 

799; Wiedemann, GesR I, § 9 III 2 b (S. 504); ders., JZ 1978, 612, 612; Wüst, ZHR 152 (1988), 215, 224 f.; 

hierzu ausführlich unter D.II.2.a). 
636

  Hierzu unter D.II.2.b) mit Nachweisen in Fn. 666.  
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a) Argumente gegen die Anwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf 

Publikumspersonengesellschaften  

Gegen die Anwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publikumsgesellschaften wird in 

der Literatur eine Reihe von Argumenten angeführt, die sich teilweise mit der früheren Ar-

gumentation des Bundesgerichtshofs
637

 decken, teilweise aber auch darüber hinausgehen. 

Hauptargument der Kritiker des Bestimmtheitsgrundsatzes in Publikumsgesellschaften ist 

übereinstimmend mit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 13. März 1978,
638

 dass 

der Bestimmtheitsgrundsatz wegen der großen Zahl der Gesellschafter in einer Publikumsge-

sellschaft nicht praktikabel sei.
639

 Das Einstimmigkeitsprinzip passe nicht bei einer den Kapi-

talgesellschaften ähnlichen Publikumspersonengesellschaft.
640

 Ein Konsens unter sämtlichen 

Gesellschaftern sei unmöglich zu erreichen: Selbst solche Vertragsänderungen würden blo-

ckiert, die für das wirtschaftliche Überleben der Gesellschaft erforderlich wären
641

 und zwar 

unabhängig davon, ob sie eindeutig im Interesse aller Gesellschafter sind
642

 oder ob durch die 

Entscheidung Minderheitsinteressen überhaupt berührt würden.
643

 Eine Anpassung der Ge-

sellschaft an geänderte Rahmenbedingungen würde erschwert oder sogar unmöglich ge-

macht.
644

 Meist würden ohnehin nicht alle Gesellschafter an der Abstimmung teilnehmen,
645

 

was eine einstimmige Beschlussfassung von vornherein verhindere. Darüber hinaus werde die 

Beschlussfassung dadurch erschwert, dass zwischen den Gesellschaftern kein der gesetzesty-

pischen Personengesellschaft entsprechendes Vertrauensverhältnis und daher möglicherweise 

auch kein entsprechender Einigungswille bestehe, zumal sich die Gesellschafter auch nicht 

persönlich kennen
646

. 

                                                 
637

  Hierzu insbesondere unter B.III.1.b)dd). 
638

  BGHZ 71, 53. 
639

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 129; Barbasch, Familien-KG, S. 75 f.; Binz/Sorg, 

GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 79 ff.; Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 112; Henze/Notz, in: 

Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 177a Anh. B Rn. 42; Jaletzke, in: Münchener Handbuch GesR, Bd. II, § 66 

Rn. 21; Marburger, NJW 1984, 2252, 2255; Röttger, Kernbereichslehre, S. 154; Sauer, Publikums-KG, S. 62; 

Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, Anh. § 161 Rn. 24; Wiedemann, JZ 1978, 612, 612; Wüst, 

ZHR 152 (1988), 215, 225.  
640

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 152; ähnlich Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 136 ff.; Wiedemann, JZ 

1978, 612, 612.  
641

  Barbasch, Familien-KG, S. 74 (für die große Familienkommanditgesellschaft); Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, 

§ 13 Rn. 81; Henze/Notz, in: Ebenroth/Boujong/Joost/ Strohn, § 177a Anh. B Rn. 42; Picot, BB 1993, 13, 15; 

Wiedemann, JZ 1978, 612, 612. 
642

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 128; Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 80; 

Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, Anh. § 161 Rn. 24; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 58. 
643

  Barbasch, Familien-KG, S. 74 (für die große Familienkommanditgesellschaft). 
644

  Vgl. Barbasch, Familien-KG, S. 74. 
645

  Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 80; Wiedemann, JZ 1978, 612, 612. 
646

  Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 111; ähnlich Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 152. 
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Eine restriktive Auslegung der Mehrheitsklausel sei in der Publikumspersonengesellschaft 

nicht gerechtfertigt, weil die Gesellschafter zum Erreichen des Gesellschaftszwecks auf die 

Geltung des Mehrheitsprinzips angewiesen seien.
647

 Durch die Aufgabe des Bestimmtheits-

grundsatzes für Publikumspersonengesellschaften würde die Entscheidungsfindung flexibler 

und schneller, zeitaufwändige Zustimmungsklagen wären entbehrlich.
648

 

Die Erleichterung der Einführung des Mehrheitsprinzips für Publikumspersonengesellschaften 

sei zudem dadurch gerechtfertigt, dass die Auswirkungen von Mehrheitsentscheidungen auf 

den einzelnen Gesellschafter potentiell weniger schwerwiegend seien als in gesetzestypischen 

Personengesellschaften. Der Eingriff in die Sphäre des dissentierenden Gesellschafters sei in 

der Regel geringer als bei einer dem gesetzlichen Leitbild entsprechenden Personengesell-

schaft, weil der persönliche Lebensbereich der Gesellschafter nicht berührt werde. Anders als 

bei den gesetzestypischen Personengesellschaften handele es sich nicht um eine Arbeitsge-

meinschaft.
649

 Mit der Beteiligung an der Publikumsgesellschaft verfolgten die Gesellschafter 

in der Regel allein Vermögensinteressen, sodass die Unterwerfung unter den Mehrheitswillen 

eher gerechtfertigt sei.
650

 Die Nichtanwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes korrespondiere 

zudem damit, dass die Anlagegesellschafter ebenso wie in der GmbH nicht persönlich haf-

ten.
651

  

Als weiterer Punkt wird angeführt, dass durch die Nichtanwendung des Bestimmtheitsgrund-

satzes keine gravierende Verschlechterung der Rechtsposition der Gesellschafter erfolge, de-

ren Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft bei einer Vielzahl von Gesellschaftern 

ohnehin gering sei.
652

 Die Anlagegesellschafter gäben mit Abschluss des Gesellschaftsver-

trags ihre Autonomie von vornherein in größerem Maße auf als bei gesetzestypischen Perso-

nengesellschaften.
653

  

Gegen die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes wird weiter vorgebracht, dass das 

Mehrheitsprinzip den Anlagegesellschaftern die Möglichkeit gebe, gegebenenfalls ihre be-

rechtigten Interessen gegenüber den Gründungsgesellschaftern durchzusetzen.
654

 Die Geltung 

                                                 
647

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 129. 
648

  Barbasch, Familien-KG, S. 76. 
649

  Vgl. von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 128; Picot, BB 1993, 13, 15. 
650

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 155. 
651

  W. Goette, in: FS Sigle, S. 145, 154 f. 
652

  Vgl. Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 154 (für die große Personengesellschaft). 
653

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 151 f. 
654

  Röttger, Kernbereichslehre, S. 154; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 48; ders., in: MüKo BGB, 

§ 709 Rn. 94; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 60 f.; ähnlich Michalski, WiB 1997, 1, 5; Reichert/Winter, 

BB 1988, 981, 984.  
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des Mehrheitsprinzips sei im „wohlverstandenen Interesse der Gesellschafter“.
655

 Die Anla-

gegesellschafter, die in der Regel keinerlei Einfluss auf die Gestaltung des Gesellschaftsver-

trags haben, hätten unter der schlechten Formulierung der Mehrheitsklausel und unter fehlen-

den Katalogen zu leiden, wenn der Bestimmtheitsgrundsatz herangezogen würde.
656

 Die An-

lagegesellschafter würden „Opfer einer unzureichenden Vorausplanung der Gründer“.
657

 Um 

die Gesellschaft für potentielle Anleger attraktiv erscheinen zu lassen oder aus sonstigen Inte-

ressen der Gründungsgesellschafter würden oft keine spezifischen Mehrheitsklauseln in den 

Gesellschaftsvertrag aufgenommen, die bei Problemen der Gesellschaft Abhilfe schaffen, 

insbesondere wenn die Schwierigkeiten auf einem Scheitern der Geschäftsführung durch die 

Gründungsgesellschafter beruhen.
658

 Für die spätere Änderung der Mehrheitsklausel und Ein-

führung eines Katalogs sei dann eine einstimmige Entscheidung erforderlich, jedoch kaum zu 

erreichen.
659

  

Zudem würden die Gesellschafter von der Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen kaum 

überrascht.
660

 Die Gesellschafter gingen bei der Anpassung der Struktur der Personengesell-

schaft an eine Kapitalgesellschaft ohnehin aufgrund einer Parallelwertung in der Laiensphäre 

von der Geltung des Mehrheitsprinzips aus.
661

 Dass sie in der Publikumsgesellschaft weniger 

Einflussmöglichkeiten haben, nähmen die Gesellschafter bereits bei Abschluss des Gesell-

schaftsvertrags bewusst in Kauf.
662

 

Schließlich wird argumentiert, die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes sei in Publi-

kumspersonengesellschaften überflüssig, weil die objektive Auslegung des Gesellschaftsver-

trags Übereinstimmungen mit dem Bestimmtheitsgrundsatz aufweise.
663

 Der Schutzzweck des 

Bestimmtheitsgrundsatzes werde über die objektive Auslegung des Gesellschaftsvertrags so-

weit erreicht, wie das bei Publikumsgesellschaften erforderlich sei.  

                                                 
655

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 152. 
656

  Von Åkerman, Kernbereich des Informationsrechts, S. 129; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 138; ähnlich 

Barbasch, Familien-KG, S. 76 (für die große Familienkommanditgesellschaft); Grunewald, in: MüKo HGB, 

§ 161 Rn. 120; Röttger, Kernbereichslehre, S. 154 f.; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 60.   
657

  Stimpel, in: FS Fischer, S. 771, 778; dem folgend Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 303; Michalski, WiB 

1997, 1, 5; vgl. auch Grote, Anlegerschutz, S. 144. 
658

  U. H. Schneider, AG 1979, 57, 61; ähnlich Grote, Anlegerschutz, S. 144; Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 

303; Picot, BB 1993, 13, 15; Stimpel, in: FS Fischer, S. 771, 779. 
659

  Barbasch, Familien-KG, S. 76 (für die große Familienkommanditgesellschaft). 
660

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 137; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 60; ähnlich Reuter, ZGR 1981, 364, 

372.   
661

  Barbasch, Familien-KG, S. 76; Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 137; Marburger, NJW 1984, 2252, 2255; 

U. H. Schneider, AG 1979, 57, 60; ähnlich Heid, Mehrheitsbeschluß und Inhaltskontrolle, S. 113.  
662

  Göbel, Mehrheitsentscheidungen, S. 152. 
663

  Bohlken/Sprenger, DB 2010, 263, 266.  
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Beruhend auf den vorstehenden Argumenten wird teilweise sogar angenommen, dass für 

Mehrheitsentscheidungen in Publikumsgesellschaften nicht einmal eine Mehrheitsklausel er-

forderlich sei. Auch ohne Mehrheitsklausel gelte automatisch das Mehrheitsprinzip. Manche 

Autoren berufen sich dabei auf eine Analogie zu § 179 Abs. 2 AktG,
664

 andere leiten die ge-

nerelle Geltung des Mehrheitsprinzips aus einer Inhaltskontrolle des Gesellschaftsvertrags 

ab.
665

  

b) Argumente für die Anwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf 

Publikumspersonengesellschaften  

In den letzten Jahren mehrten sich wieder Stimmen, nach denen der Bestimmtheitsgrundsatz 

auch auf Publikumsgesellschaften anwendbar sei.
666

 Es wird betont, die Rechtsprechung zur 

Nichtanwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publikumspersonengesellschaften be-

ruhe noch auf einem veralteten Verständnis des Bestimmtheitsgrundsatzes als Regelung des 

individuellen Minderheitenschutzes statt als bloßer Mehrheitsermächtigung.
667

 Der Bundesge-

richtshof hätte unter Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes nach heutigem Verständnis 

zu identischen Ergebnissen kommen können wie in den Entscheidungen, in denen er die An-

wendung des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publikumspersonengesellschaften ablehnte.
668

 

Denn bei der Auslegung des Gesellschaftsvertrags anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes sei 

die Realstruktur der Gesellschaft zu berücksichtigen.
669

  

Allein durch die Kernbereichslehre könne kein ausreichender Schutz gewährleistet werden. 

Beschlüsse, die nicht in den Kernbereich der Mitgliedschaft eingreifen, könnten ebenso 

schwerwiegend für den Gesellschafter sein wie solche, die in den Kernbereich eingreifen.
670

 

                                                 
664

  Hierzu noch unter D.II.3.a)aa)(1). 
665

  Hierzu noch unter D.II.3.a)bb)(1). 
666

  Giehl, in: Beck’sche Online-Formulare, Formular 7.1.1.1 Anm. 24 1 c; Lockowandt, 

Stimmrechtsbeschränkungen, S. 210 ff.; Priester, DStR 2008, 1386, 1388; Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 

278 ff.; K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 220 ff.; ders., ZGR 2008, 1, 13; Schmitt, Schutz der 

außenstehenden Gesellschafter, S. 89 f.; Servatius, in: Henssler/Strohn, Anhang HGB Rn. 64; Sigle, in: 

FS Hüffer, S. 973, 974; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 48 ff.; Struckmeier, Kapital-

erhöhungen, S. 54; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 47 f.; dies., in: FS Kreutz, S. 905, 918.  
667

  K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 d bb (S. 457 ff.); ders., ZHR 158 (1994), 205, 220 ff.; ders., ZGR 2008, 1, 14.  
668

  K. Schmidt, GesR, § 16 II 2 d bb (S. 458 f.); ders., ZGR 2008, 1, 14; Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 46; 

dies., in: FS Kreutz, S. 905, 918; vgl. auch Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 210, der annimmt, 

der Bundesgerichtshof habe den Bestimmtheitsgrundsatz nicht abgelehnt, sondern konsequent durchgeführt, 

indem er in Publikumsgesellschaften geringere Anforderungen stellte; laut Priester, DStR 2008, 1386, 1388 

taugen die älteren Entscheidungen „nicht mehr als Kronzeugen gegen den Bestimmtheitsgrundsatz in seiner 

neuen Form“. 
669

  K. Schmidt, ZHR 158 (1994), 205, 221; Servatius, in: Henssler/Strohn, Anhang HGB Rn. 64; Struckmeier, 

Kapitalerhöhungen, S. 54; vgl. auch Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 46; dies., in: FS Kreutz, S. 905, 918. 
670

  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 918. 
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Auch daher sei die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publikumspersonengesell-

schaften erforderlich.
671

  

Für die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes wird weiter angeführt, dass die Publi-

kumsgesellschaft durch die Rechtsprechung nicht als gesonderte Rechtsform anerkannt wer-

den sollte, sondern das Personengesellschaftsrecht strikt angewendet werden müsse.
672

 An-

sonsten werde das Steuerrecht umgangen, indem die Vorteile einer bloßen Kapitalanlage mit 

den Steuervorteilen einer Personengesellschaft kombiniert würden.
673

  

Die Gewinne aus einer Personengesellschaft unterlägen deshalb keiner Körperschaftssteuer, 

weil die wirtschaftliche Lage der Personengesellschaft grundsätzlich mit der wirtschaftlichen 

Lage der Gesellschafter übereinstimmt, während die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft 

an dieser nur mit einer begrenzten Menge Kapital beteiligt und vom Scheitern der Gesell-

schaft nicht über ihr eingebrachtes Kapital hinaus betroffen seien.
674

 Die Vorteile der Besteue-

rung in der Personengesellschaft würden allein deshalb gewährt, weil der Gesellschafter einer 

Personengesellschaft ein hohes persönliches Risiko trage.
675

 Ein Sonderrecht für Publikums-

personengesellschaften verstoße „sowohl gegen das Postulat der Wertungswiderspruchsfrei-

heit der Rechtsordnung (indem sie angesichts der Körperschaftssteuer-, Publizitäts- und Mit-

bestimmungspflichtigkeit der Kapitalgesellschaft, insbesondere der AG zur Ungleichbehand-

lung von Gleichartigem führt) als auch gegen das Postulat ihrer Wirkungswiderspruchsfreiheit 

(indem sie einen Weg zur körperschaftlichen Organisation ohne Körperschaftssteuer-, Publi-

zitäts- und Mitbestimmungspflichtigkeit eröffnet und deren Ziele tendenziell durchkreuzt).“
676

 

Ein Sonderrecht für Publikumspersonengesellschaften sei daher abzulehnen, auch wenn ein 

solches den Bedürfnissen der Anleger entspräche.
677

 

Schließlich wird die fehlende Rechtssicherheit bemängelt, wenn der Bestimmtheitsgrundsatz 

anders als auf die gesetzestypische Personengesellschaft auf Publikumsgesellschaften nicht 

                                                 
671

  Dazu, dass die Kernbereichslehre den Bestimmtheitsgrundsatz nicht zu ersetzen vermag, bereits unter 

C.II.5.a).  
672

  Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 281; Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 49. 
673

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 49; vgl. auch Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 281. 
674

  Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 281. 
675

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 49. 
676

  Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 282; ähnlich Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 49: Wenn 

jemand steuerliche Vorteile der Gesellschafterstellung wahrnehmen wolle, müsse er auch die entsprechenden 

Nachteile tragen. 
677

  Reuter, in: FS Mestmäcker, S. 271, 282. 
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anzuwenden wäre. Es bestünden Abgrenzungsprobleme zwischen der gesetzestypischen Per-

sonengesellschaft und der Publikumspersonengesellschaft.
678

 

3. Analyse  

Seit die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes in den 70er Jahren weitverbreitet abge-

lehnt wurde, hat sich das Verständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz gewandelt.
679

 Es scheint 

daher geboten, auch die Frage der Geltung des formell verstandenen Bestimmtheitsgrundsat-

zes für Publikumspersonengesellschaften zu überdenken. 

a) Keine automatische Geltung des Mehrheitsprinzips unabhängig vom In-

halt des Gesellschaftsvertrags 

Voraussetzung einer Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes ist, dass es überhaupt zu ei-

ner Auslegung des Gesellschaftsvertrags kommt und das Mehrheitsprinzip nicht unabhängig 

vom Inhalt des Gesellschaftsvertrags gilt. Bevor geprüft werden kann, ob der Gesellschafts-

vertrag aufgrund der Interessenlage anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes restriktiv auszule-

gen ist, ist daher die Frage zu klären, ob eine Analogie zu § 179 Abs. 2 AktG oder eine In-

haltskontrolle zu einer automatischen Geltung des Mehrheitsprinzips in Publikumspersonen-

gesellschaften führt. 

aa) Keine Analogie zum Aktienrecht  

Es wird diskutiert, § 179 Abs. 2 AktG analog oder zumindest den Rechtsgedanken des § 179 

Abs. 2 AktG heranzuziehen, sodass das Mehrheitsprinzip unabhängig vom Inhalt des Gesell-

schaftsvertrags für alle Publikumspersonengesellschaften gelten würde.
680

 

(1) Darstellung 

§ 179 Abs. 2 AktG sieht vor, dass Beschlüsse der Hauptversammlung einer Aktiengesell-

schaft mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertrete-

                                                 
678

  Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 49. 
679

  Zum heutigen Verständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz bereits unter C. 
680

  Bergmann, in: jurisPK-BGB, § 709 Rn. 22; Brandes, WM 1987 Sonderbeilage 1, S. 1, 11; Hoppe, in: 

Handbuch GmbH & Co. KG, § 2 Rn. 296 (S. 137); Kindler, in: Koller/Kindler/Roth/Morck, § 161 Rn. 22; 

Rabl, Kommanditistenschutz, S. 35 ff. (sofern der Gesellschaftsvertrag keine diesbezügliche Regelung 

enthalte, sonst fehle es an einer Regelungslücke); Sauer, Publikums-KG, S. 63; ähnlich Reusch, Stille 

Gesellschaft, S. 133; im Ergebnis auch Casper, in: Großkomm. HGB, § 161 Rn. 144; Emmerich, in: 

Heymann, § 119 Rn. 29; Stimpel, in: FS Fischer, S. 771, 779; Wiedemann, JZ 1978, 612, 612; wohl auch 

Schäfer, in: MüKo BGB, § 709 Rn. 94; mit Einschränkungen beziehungsweise weiteren Voraussetzungen 

Binz/Sorg, GmbH & Co. KG, § 13 Rn. 81; Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 301; Reinhardt, 

Anlegerschutz, S. 88 ff.; Wilhelm, Massen-KG, S. 115. 
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nen Grundkapitals gefasst werden. In der Satzung kann eine andere Kapitalmehrheit vorgese-

hen werden, für eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens jedoch nur eine größere 

Mehrheit. 

Eine Analogie zu § 179 Abs. 2 AktG wird von manchen Autoren befürwortet, weil Publi-

kumsgesellschaften rein faktisch der Struktur von Kapitalgesellschaften angenähert seien. Die 

Regelungen zur Entscheidungsfindung in Kapitalgesellschaften, also insbesondere das Mehr-

heitsprinzip, sollen daher auf Publikumsgesellschaften von vornherein besser passen.
681

 Von 

Befürwortern einer Analogie wird zudem auf die unter D.II.2.a) dargestellten Argumente 

verwiesen, die auch für die Nichtanwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publi-

kumspersonengesellschaften angebracht werden.
682

 Die Situation in der Publikumspersonen-

gesellschaft sei vergleichbar mit der Situation in Kapitalgesellschaften, wo das Mehrheits-

prinzip gesetzlich als Regelfall vorgesehen sei.
683

 

(2) Stellungnahme 

Dieser Ansicht könnte nur gefolgt werden, wenn die Voraussetzungen einer Analogie vorlä-

gen. Dazu müsste eine planwidrige Regelungslücke bestehen und die Interessenlage bei der 

Publikumspersonengesellschaft mit der in der Aktiengesellschaft vergleichbar sein.
684

 Eine 

Regelungslücke liegt vor, wenn es keine Rechtsnorm gibt, unter die der konkrete Fall subsu-

mierbar ist. Die Regelungslücke ist planwidrig, wenn der Fall regelungsbedürftig ist und nicht 

davon auszugehen ist, dass der Gesetzgeber den Fall bewusst nicht regeln wollte. 

Für Personengesellschaften ist gesetzlich die einstimmige Beschlussfassung vorgesehen. Von 

dieser Regelung kann jedoch im Gesellschaftsvertrag abgewichen werden.
685

 Spezifisch für 

Publikumspersonengesellschaften gibt es keine gesonderte gesetzliche Regelung. Befürworter 

einer Analogie halten eine solche Sondervorschrift für Publikumspersonengesellschaften für 

notwendig, weil das Einstimmigkeitsprinzip unpassend und nicht praktikabel sei.
686

 Daraus 

soll sich eine planwidrige Regelungslücke ergeben. 
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  Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 301; Rabl, Kommanditistenschutz, S. 36; Stimpel, in: FS Fischer, S. 771, 
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  Rabl, Kommanditistenschutz, S. 36 f. 
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  Vgl. BVerfGE 82, 6, 12; Bydlinski, Methodenlehre, S. 472 ff.; Larenz, Methodenlehre, S. 381; 
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  Hierzu bereits unter B.I.  
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  Vgl. Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 301. 
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Dem ist zuzugeben, dass in der Publikumspersonengesellschaft ein höheres Bedürfnis nach 

Mehrheitsentscheidungen besteht als in gesetzestypischen Personengesellschaften. Zudem 

mag es sein, dass der Gesetzgeber den Spezialfall der Publikumspersonengesellschaft bei Er-

lass der Regelungen zur Entscheidungsfindung in der Personengesellschaft nicht konkret vor 

Augen hatte.  

Jedoch lässt sich aus dem Fehlen einer vom Normalfall abweichenden Sondervorschrift für 

einen Unterfall der Personengesellschaft nicht automatisch auf eine planwidrige Regelungslü-

cke schließen. Der Gesetzgeber hat für Personengesellschaften nicht starr das Einstimmig-

keitsprinzip vorgegeben. Vielmehr hat er gerade für Fälle, in denen ein Bedürfnis nach Mehr-

heitsentscheidungen besteht, den Gesellschaftern die Möglichkeit gegeben, von der gesetzli-

chen Regelung abzuweichen und das Mehrheitsprinzip über den Gesellschaftsvertrag einzu-

führen. Die Gesellschafter können so selber entscheiden, ob sie Entscheidungen einstimmig 

oder per Mehrheitsbeschluss treffen wollen. Damit ist hinsichtlich der Entscheidungsfindung 

auch für vom gesetzlichen Leitbild abweichende Ausprägungen der Personengesellschaft, 

einschließlich der Publikumspersonengesellschaft, vom Gesetzgeber vorgesorgt. Es besteht 

keine planwidrige Regelungslücke. Für eine Analogie zum Aktienrecht bleibt kein Raum.  

Gegen eine Analogie zu § 179 Abs. 2 AktG oder eine Übertragung des Rechtsgedankens des 

§ 179 Abs. 2 AktG spricht zudem, dass diese unterschiedslos für jede Publikumspersonenge-

sellschaft gelten müsste, unter Umständen auch gegen den Willen der Gesellschafter.
687

 Den 

Gesellschaftern sollte jedoch die Möglichkeit gegeben werden, am Einstimmigkeitsprinzip 

festzuhalten, wenn sie dies wollen. Das Fehlen einer Mehrheitsklausel kann sogar ein Indiz 

dafür sein, dass die Gesellschafter sich für das Einstimmigkeitsprinzip entschieden haben.
688

  

Über die vom Gesetzgeber vorgesehene Auslegung des Gesellschaftsvertrags lassen sich für 

den Einzelfall passende Ergebnisse finden. Die Gesellschafter können sich frei für oder gegen 

die Anwendung des Mehrheitsprinzips entscheiden. Eine Analogie zum Aktienrecht ist nicht 

erforderlich, um die Anwendung des Mehrheitsprinzips auf Publikumspersonengesellschaften 

zu ermöglichen. Zudem würde eine unterschiedslose Anwendung des Mehrheitsprinzips jegli-

chen formellen Schutz der Minderheit vor weitreichenden Vertragsänderungen versperren.
689
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  Vgl. auch Hadding, ZGR 1979, 636, 646: Das Mehrheitsprinzip könne ohne Anhaltspunkt im Gesellschafts-
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  Brändel, in: FS Stimpel, S. 95, 103. 
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  Vgl. Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 920. 
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Im Übrigen ist zu beachten, dass es Aufgabe des Gesetzgebers und nicht der Gerichte wäre, 

das Mehrheitsprinzip für Publikumspersonengesellschaften allgemein unabhängig von Rege-

lungen im Gesellschaftsvertrag einzuführen.
690

 Insofern müssen sich die Gesellschafter mit 

der von ihnen gewählten Rechtsform arrangieren. Die Einführung des Mehrheitsprinzips muss 

auf einer vertraglichen Grundlage beruhen.
691

 

bb) Keine Nichtigkeit des Einstimmigkeitserfordernisses 

Manche Autoren vertreten die Ansicht, dass Gesellschaftsverträge, die eine einstimmige Be-

schlussfassung in der Publikumspersonengesellschaft vorsehen, einer Inhaltskontrolle nicht 

standhielten.
692

 Wenn das der Fall wäre, bliebe für eine Anwendung des Bestimmtheitsgrund-

satzes ebenfalls kein Raum.  

(1) Darstellung 

Ausgangspunkt dieser Überlegung war eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem 

Jahr 1987
693

. Dort ging es um die Abberufung eines Treuhänders, der die Geschäfte von drei 

Gesellschaften führte, durch Mehrheitsentscheidung.  

Laut § 12 i. V. m. § 13 Abs. 2 der Gesellschaftsverträge sollte über die Kündigung des Treu-

händers aus wichtigem Grund nach Höhe der gezeichneten Einlagen mit einer 2/3-Mehrheit 

abgestimmt werden. Zusätzlich sollte nach § 24 der Gesellschaftsverträge die Zustimmung 

aller im Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschafter für die Kündigung aus wichtigem 

Grund erforderlich sein. Einer der Gründungsgesellschafter, der finanziell nicht an den Ge-

sellschaften beteiligt war, verweigerte die Zustimmung.  
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692

  Grote, Anlegerschutz, S. 148 (in Kombination mit ergänzender Vertragsauslegung); Grunewald, in: MüKo 

HGB, § 161 Rn. 120; Reichert/Winter, BB 1988, 981, 984; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a 

Rn. 69b; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, Anh. § 161 Rn. 25; wohl auch Oetker, in: Oetker, 
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  BGHZ 102, 172. 
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Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass Gesellschafter, die trotz eines wichtigen Grundes für 

die Kündigung des Treuhändlers ihre erforderliche Zustimmung verweigern, treuwidrig han-

delten und auf Zustimmung verklagt werden könnten. Bis die Zustimmung vorliege oder ge-

gebenenfalls durch ein Zustimmungsurteil ersetzt werde, bleibe der Geschäftsführer im 

Amt.
694

  

Weil es sich hier nicht um gesetzestypische Personengesellschaften handele, warf der Bun-

desgerichtshof die Frage auf, ob abweichend hiervon im vorliegenden Fall eine Mehrheitsent-

scheidung über die Abberufung des Treuhänders aus wichtigem Grund ausreichend und damit 

eine Klage auf Zustimmung entbehrlich sei.
695

 Das Vertragswerk der Gesellschaften sei das 

körperschaftlich strukturierter Publikumsgesellschaften und unterliege deshalb einer Inhalts-

kontrolle nach § 242 BGB.
696

 Obwohl später nur drei beziehungsweise vier Gesellschafter 

beigetreten seien, ändere das nichts am Charakter von Publikumsgesellschaften, die auf den 

Beitritt einer Vielzahl von Gesellschaftern angelegt seien
697

.  

Gemessen an den nach § 242 BGB anzuwendenden Maßstäben von Treu und Glauben sei das 

Einstimmigkeitserfordernis bei der Abberufung des Treuhänders unwirksam. Es verfolge oh-

ne ausreichenden sachlichen Grund die Belange des zum Treuhänder bestellten Gründungsge-

sellschafters und beeinträchtige unangemessen und unbillig die berechtigten Interessen der 

Anlagegesellschafter.
698

 

Der Bundesgerichtshof ging in diesem Fall also im Vergleich zu anderen Entscheidungen zu 

Mehrheitsentscheidungen in Publikumspersonengesellschaften einen Schritt weiter: Er erklär-

te nicht nur eine Mehrheitsentscheidung bei einer Publikumsgesellschaft für wirksam, die auf 

einer Mehrheitsklausel beruht, welche den Anforderungen des Bestimmtheitsgrundsatzes 

nicht entspricht. Er ordnete ein im Gesellschaftsvertrag statuiertes Zustimmungserfordernis 

aller Gesellschafter bei einer Publikumsgesellschaft als unwirksam ein, weil es unangemessen 

und unbillig sei. 

Manche Autoren wollen dies verallgemeinern und sehen Klauseln, die in Publikumspersonen-

gesellschaften eine einstimmige Beschlussfassung vorsehen, allgemein als unwirksam an.
699

 

Anlegern müsse die Möglichkeit gegeben werden, unangemessene Vertragsbestimmungen zu 
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  Grote, Anlegerschutz, S. 148; Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 120. 
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beseitigen.
700

 Das könnten sie nur, wenn sie die Option hätten, den Gesellschaftsvertrag gegen 

den Willen der Gründungsgesellschafter per Mehrheitsentscheidung zu ändern.  

(2) Stellungnahme 

Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs lässt sich jedoch nicht verallgemeinern. Sie be-

traf den besonderen Fall, dass einem Gesellschafter durch eine Zustimmungsklausel besonde-

re Vorteile gesichert wurden, nämlich die Stellung als Treuhänder. Solche spezifischen Klau-

seln halten unter Umständen einer Inhaltskontrolle nicht stand, auf andere Klauseln lässt sich 

das jedoch nicht zwingend übertragen. 

Das Argument, Anlegern müsse allgemein die Möglichkeit gegeben werden, eine unangemes-

sene Vertragsgestaltung im Wege der Mehrheitsentscheidung auch gegen den Willen der 

Gründungsgesellschafter zu beseitigen, überzeugt nicht. Die Anlagegesellschafter sind nicht 

auf das Mehrheitsprinzip angewiesen, um unangemessen benachteiligende Vertragsbestim-

mungen zu beseitigen. Unangemessen benachteiligende Klauseln halten einer Inhaltskontrolle 

des Gesellschaftsvertrags von Publikumspersonengesellschaften nicht stand. Folge ist die 

Unwirksamkeit der die Gesellschafter unangemessen benachteiligenden Klausel, ohne allge-

mein für sämtliche denkbaren Entscheidungen das Mehrheitsprinzip zwingend vorsehen zu 

müssen.  

Zu berücksichtigen ist zudem, dass selbst in Aktiengesellschaften das Einstimmigkeitsprinzip 

eingeführt werden kann. In einer Personengesellschaft, in der viel schwerwiegendere Eingrif-

fe in Rechte der Gesellschafter möglich sind, muss dies dann erst recht möglich sein.
701

 

In Personengesellschaften ist die einstimmige Beschlussfassung gesetzlicher Regelfall. Die 

Gesellschafter können zwar davon abweichen, sollten zu einer solchen Abweichung jedoch 

hinsichtlich gewichtiger Entscheidungen nicht gezwungen werden. Findet sich eine Klausel 

im Gesellschaftsvertrag, welche die einstimmige Beschlussfassung für Vertragsänderungen 

vorsieht, ist sie grundsätzlich wirksam. Auch für eine ergänzende Vertragsauslegung ist dann 

kein Raum. Der Entscheidung der Gesellschafter für die einstimmige Beschlussfassung ist zur 

Geltung zu verhelfen.  

Schließlich trifft selbst der Ansatzpunkt nicht zu, dass in der Publikumspersonengesellschaft 

generell das Mehrheitsprinzip gelten würde, wenn das Einstimmigkeitsprinzip einer Inhalts-
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  Grote, Anlegerschutz, S. 148; Grunewald, in: MüKo HGB, § 161 Rn. 120; ähnlich M. Roth, in: 
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  U. H. Schneider, AG 1979, 57, 61. 
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kontrolle nicht standhielte. Das Einstimmigkeitsprinzip stimmt mit dem dispositiven Geset-

zesrecht überein, sodass eine Inhaltskontrolle von vornherein versperrt ist. Doch selbst wenn 

eine Inhaltskontrolle möglich wäre, könnte sie lediglich eine Bestimmung im Gesellschafts-

vertrag beseitigen, nicht jedoch neue Regelungen schaffen.
702

 Die Beseitigung einer Klausel 

in einem Gesellschaftsvertrag, die ausdrücklich das Einstimmigkeitsprinzip vorsieht, durch 

Inhaltskontrolle hätte zur Folge, dass das dispositive Gesetzesrecht gilt. Damit wäre wiederum 

das Einstimmigkeitsprinzip anzuwenden.  

b) Auslegung eines Publikumspersonengesellschaftsvertrags 

Da das Mehrheitsprinzip auch für die Publikumspersonengesellschaft nicht unabhängig vom 

Inhalt des Gesellschaftsvertrags von vornherein gilt, kommt es auch bei der Publikumsperso-

nengesellschaft zu einer Auslegung des jeweiligen Gesellschaftsvertrags. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz ist in gesetzestypischen Personengesellschaften als Auslegungs-

regel gerechtfertigt.
703

 Zu prüfen ist, ob von der Auslegung des Gesellschaftsvertrags anhand 

des Bestimmtheitsgrundsatzes für die Publikumspersonengesellschaft eine Ausnahme zu ma-

chen ist oder ob er ebenso wie in gesetzestypischen Personengesellschaften auch in Publi-

kumspersonengesellschaften anzuwenden ist.  

aa) Zusammenspiel des Bestimmtheitsgrundsatzes mit der objektiven Ausle-

gung des Gesellschaftsvertrags von Publikumspersonengesellschaften 

Eine Besonderheit bei der Auslegung von Gesellschaftsverträgen von Publikumspersonenge-

sellschaften besteht darin, dass sie abweichend von der Auslegung von Gesellschaftsverträgen 

gesetzestypischer Personengesellschaften nach herrschender Meinung objektiv auszulegen 

sind.
704

 Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die objektive Auslegung auf die rest-

riktive Auslegung von Mehrheitsklauseln anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes hat.  
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  BGH NJW 1979, 2102, 2102; NJW 1979, 419, 420; NJW 1982, 877, 878; NJW 1990, 2684, 2685; NJW 

2009, 753, 754; Kellermann, in: FS Stimpel, S. 295, 299; U. H. Schneider, AG 1979, 57, 58; Stimpel, in: 
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(1) Objektive Auslegung des Gesellschaftsvertrags von Publikumspersonengesell-

schaften 

Begründet wird die objektive Auslegung von Publikumspersonengesellschaftsverträgen damit, 

dass Vereinbarungen, die für eine unbestimmte Anzahl von Personen gelten sollen, anders 

auszulegen seien als solche, die nur für die ursprünglichen Vertragsparteien gelten sollen.
705

 

Verkehrssitte und Rechtssicherheit sowie Vertrauensschutz machten es unter diesen Umstän-

den erforderlich, den typischen Sinn einer Klausel zugrunde zu legen.
706

 Die später hinzu-

kommenden Parteien müssten sich nicht am von den ursprünglich Vertragsschließenden Ge-

wollten festhalten lassen, sofern sie keine Kenntnis davon hatten. 

Der Gesellschaftsvertrag einer Publikumsgesellschaft ist darauf angelegt, nicht nur für die 

Gründungsgesellschafter, sondern für eine unbestimmte Anzahl von Personen zu gelten. Für 

die Auslegung eines Gesellschaftsvertrags einer Publikumspersonengesellschaft sind daher 

nicht die Grundsätze zur Auslegung von Individualvereinbarungen heranzuziehen, sondern 

die zur Auslegung einer Satzung.
707

 Das bedeutet, dass nicht das individuelle Verständnis der 

Gründungsgesellschafter für die Auslegung maßgeblich ist. Stattdessen sind nur für Dritte 

erkennbare Gegebenheiten zu berücksichtigen.
708

  

Aufgrund der Beurteilung aus Sicht eines Dritten kommt dem Wortlaut des Gesellschaftsver-

trags ein größeres Gewicht zu als in gesetzestypischen Personengesellschaften.
709

 Oft wird 

einem Dritten ausschließlich der Gesellschaftsvertrag bekannt sein. Zum Beispiel haben Dritte 

in der Regel keine Kenntnis von den Umständen des Vertragsschlusses, da sie bei den ur-

sprünglichen Vertragsverhandlungen und dem Vertragsschluss der Gründungsgesellschafter 

nicht anwesend waren.    

Neben dem Wortlaut des Gesellschaftsvertrags und eventuell für Dritte erkennbaren sonstigen 

Gegebenheiten sind der Gesellschaftszweck sowie die Interessenlage für die Auslegung her-

anzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Interessen der Gesellschafter einer Publi-
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kumspersonengesellschaft in der Regel von denen in der gesetzestypischen Personengesell-

schaft abweichen.
710

 

(2) Auswirkungen auf den Bestimmtheitsgrundsatz 

Der objektive Auslegungsmaßstab kann sich je nach Konstellation auf die Auslegung anhand 

des Bestimmtheitsgrundsatzes auswirken:  

Ist der wirkliche Wille für Dritte erkennbar, gibt es keine Abweichungen bei der Auslegung 

anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes. Maßgeblich wäre sowohl in der gesetzestypischen 

Personengesellschaft als auch bei einem objektiv auszulegenden Gesellschaftsvertrag einer 

Publikumspersonengesellschaft der wirkliche Wille der Gesellschafter.  

Unterschiede gibt es hingegen dann, wenn der wirkliche Wille der Gesellschafter von dem für 

Dritte erkennbaren Willen abweicht. Bei einer objektiven Auslegung kommt es nicht auf den 

wirklichen Willen der Gesellschafter bei Vertragsschluss an, sondern nur auf den objektiv für 

Dritte erkennbaren Willen, also auf das, was von einem Dritten als wirklicher Wille der Ge-

sellschafter verstanden wird.  

Sofern der Bestimmtheitsgrundsatz auf die Publikumspersonengesellschaft grundsätzlich an-

zuwenden ist, wäre er also so zu modifizieren, dass zu prüfen wäre, ob die Gesellschafter aus 

Sicht eines objektiven Dritten mit hinreichender Bestimmtheit wollten, dass für den konkreten 

Beschlussgegenstand das Mehrheitsprinzip gelten soll. 

bb) Berücksichtigung der Interessenlage in der Publikumspersonengesell-

schaft bei Auslegung des Gesellschaftsvertrags 

Viele Autoren lehnen den Bestimmtheitsgrundsatz für Publikumspersonengesellschaften als 

unpassend ab. Diese Beurteilung würde jedoch nur dann zutreffen, wenn der Bestimmtheits-

grundsatz verhindern würde, dass bei der Auslegung des Gesellschaftsvertrags einer Publi-

kumspersonengesellschaft die für die Publikumspersonengesellschaft spezifische Interessen-

lage hinreichend berücksichtigt wird.  
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(1) Möglichkeit der Berücksichtigung der Interessenlage in der Publikumsperso-

nengesellschaft 

Mit den Worten K. Schmidts darf „Die Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes […] für die 

Realstruktur der Gesellschaft nicht blind sein.“
711

 Probleme treten potentiell dann auf, wenn 

es im Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonengesellschaft entweder überhaupt keine 

Mehrheitsklausel gibt oder wenn diese nur sehr allgemein gehalten ist. Es stellt sich die Frage, 

inwieweit auch in solchen Fällen per Mehrheitsbeschluss entschieden werden kann.  

In Betracht kommt bei einer fehlenden oder unbestimmten Mehrheitsklausel die Zulassung 

von Mehrheitsentscheidungen über eine ergänzende Vertragsauslegung.
712

 Zwar ist der Ge-

sellschaftsvertrag aufgrund des Bestimmtheitsgrundsatzes restriktiv auszulegen, der Be-

stimmtheitsgrundsatz stellt jedoch nur Zweifelsregeln auf. Nach zutreffendem Verständnis 

verlangt der Bestimmtheitsgrundsatz nicht die ausdrückliche Nennung der möglichen Be-

schlussgegenstände. Stattdessen genügt es, wenn sich die Zulassung der Mehrheitsentschei-

dung aus einer Auslegung des Gesellschaftsvertrags ergibt.
713

 Der Bestimmtheitsgrundsatz 

steht daher der Zulassung von Mehrheitsentscheidungen durch ergänzende Vertragsauslegung 

nicht entgegen.  

Eine ergänzende Vertragsauslegung setzt erstens eine planwidrige Lücke im Gesellschaftsver-

trag voraus.
714

 Zweitens muss die entsprechende Auslegung dem hypothetischen Willen der 

Gesellschafter entsprechen.
715

 Zu prüfen wäre, was die Parteien bei Kenntnis der Lücke ver-

nünftigerweise vereinbart hätten.
716
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Kernbereichslehre, S. 155, der verlangt, dass der Gesellschaftsvertrag wenigstens eine allgemeine 

Mehrheitsklausel enthält. 
713

  Siehe nur BGHZ 170, 283, 287. 
714

  Siehe nur BGHZ 84, 1, 7; 127, 138, 142 m. w. N.; Busche, in: MüKo BGB, § 157 Rn. 38 ff.; Ellenberger, in: 

Palandt, § 157 Rn. 3; H. Roth, in: Staudinger, § 157 Rn. 15 ff.; Wolf, in: Soergel, § 157 Rn. 123 f. 
715

  BGHZ 9, 273; 287; Busche, in: MüKo BGB, § 157 Rn. 47 ff.; Ellenberger, in: Palandt, § 157 Rn. 7; H. Roth, 

in: Staudinger, § 157 Rn. 30 ff.; Wolf, in: Soergel, § 157 Rn. 129 ff. 
716

  BGHZ 9, 273; 287; 16, 71, 76; 84, 1, 7; 127, 138, 142; Busche, in: MüKo BGB, § 157 Rn. 47; Ellenberger, 

in: Palandt, § 157 Rn. 7; Wolf, in: Soergel, § 157 Rn. 129. 
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(2) Interessenlage in der Publikumspersonengesellschaft 

Um festzustellen, ob der Gesellschaftsvertrag einer Publikumspersonengesellschaft, der keine 

oder nur eine unzureichende Mehrheitsklausel enthält, lückenhaft ist und ob das Mehrheits-

prinzip anstelle der Geltung des Einstimmigkeitsprinzips dem hypothetischen Willen der Ge-

sellschafter entsprechen würde, ist die Interessenlage in der Publikumspersonengesellschaft 

zu analysieren. 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft für die Gesellschafter 

eine herausragende Bedeutung hat. Insofern ist den Gegnern der Anwendung des Be-

stimmtheitsgrundsatzes auf Publikumspersonengesellschaften zuzustimmen.
717

 Es ist im Inte-

resse aller Gesellschafter, die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Die Geltung 

des Einstimmigkeitsprinzips kann die Funktionsfähigkeit einer Publikumspersonengesell-

schaft aus den oben genannten Gründen stark beeinträchtigen.  

Die Möglichkeit, die Zustimmung der Gesellschafter über Zustimmungsklagen zu erzwingen, 

sofern der dissentierende Gesellschafter zur Zustimmung verpflichtet war, zum Beispiel weil 

die Ablehnung des Beschlusses treuwidrig war, hilft zumindest dann nicht weiter, wenn die zu 

treffende Entscheidung eilig ist. Eine Zustimmungsklage würde den wirksamen Beschluss der 

Gesellschafter erheblich verzögern. In einer Krisensituation, in der es auf eine zügige Reakti-

on ankommt, wäre eine Zustimmungsklage zu zeitaufwändig.
718

 Die Zustimmung käme zu 

spät, um die Gesellschaft durch einen notwendigen Beschluss noch zu retten.  

Zutreffend ist auch, dass die Gesellschafter an eine Publikumspersonengesellschaft von vorn-

herein mit anderen Erwartungen herangehen als an eine gesetzestypische Personengesell-

schaft.
719

 Angesichts der großen Zahl von Gesellschaftern erwarten sie nicht, dass sämtliche 

Beschlüsse einstimmig gefasst werden, denn das wäre lebensfremd. Die Gesellschafter sind 

sich stattdessen schon bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags darüber im Klaren, dass sie 

nicht für jede laufende Entscheidung ein Vetorecht haben. Sie bedürfen daher nicht im glei-

chen Umfang wie in der gesetzestypischen Personengesellschaft einer Warnung vor der Gel-

tung des Mehrheitsprinzips und dessen Reichweite. Die Warnfunktion des Bestimmtheits-

grundsatzes hat also hier kein entsprechend großes Gewicht wie bei Anwendung auf gesetzes-

typische Personengesellschaften.  
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  Siehe oben, unter D.II.2.a). 
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  Hierzu bereits unter 0.a), Nachweise in Fn. 173. 
719

  Siehe oben, unter D.II.2.a). 
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Das Argument, dass für die Gesellschafter im Fall der Mehrheitsentscheidung in Publikums-

personengesellschaften nur Vermögensinteressen berührt sind,
720

 trifft zumindest für die 

Mehrzahl der Gesellschafter zu. Auch das ist bei der Abwägung der Interessen zu berücksich-

tigen. Die Gesellschafter geben ihre Selbstbestimmung daher nicht in gleichem Maße auf, wie 

in einer gesetzestypischen Personengesellschaft, wo die Gesellschafter oft ihren Beruf in der 

Gesellschaft ausüben und daher durch Entscheidungen in der Gesellschaft ihr persönlicher 

Lebensbereich betroffen ist. In der Publikumspersonengesellschaft stünde im Regelfall 

„nur“ das investierte Vermögen auf dem Spiel. Das bedeutet andererseits aber nicht, dass die 

Gesellschafter überhaupt kein Interesse an Mitbestimmung haben, sondern allenfalls, dass je 

nach Beschlussgegenstand das Interesse an Mitbestimmung hinter dem Interesse am Erhalt 

der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zurücktritt.  

Andererseits sind auch in der Publikumspersonengesellschaft nicht immer die Interessen 

sämtlicher Gesellschafter auf das investierte Vermögen begrenzt. Je nach gewählter Gesell-

schaftsform haftet ein Teil der Gesellschafter oder gar alle Gesellschafter mit ihrem gesamten 

Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. So haften die Komplementäre der Publi-

kumskommanditgesellschaft mit ihrem gesamten Vermögen. Gleiches gilt für sämtliche Ge-

sellschafter in der Publikumsgesellschaft bürgerlichen Rechts oder Publikumsgesellschaft in 

Form der offenen Handelsgesellschaft. Alleine in Gesellschaftsformen wie der GmbH & Co. 

KG kann die Haftung aller Gesellschafter beschränkt werden.  

Hinzu kommt noch, dass die Gründungsgesellschafter häufig nicht nur mit ihrem Vermögen 

einstehen, sondern zum Beispiel als Komplementäre der Kommanditgesellschaft in dieser 

ihren Beruf ausüben. Wie in der gesetzestypischen Personengesellschaft kann dann durch 

Mehrheitsentscheidungen gegen ihren Willen in ihren persönlichen Lebensbereich eingegrif-

fen werden.  

Auch im Übrigen darf das Interesse der Gesellschafter an Mitbestimmung nicht außer Acht 

gelassen werden. Die Gesellschafter wollen im Zweifel ihre Selbstbestimmung nicht weiter-

gehender aufgeben als erforderlich. Je gewichtiger die Entscheidung, desto größer ist das Inte-

resse des Einzelnen, mitbestimmen zu dürfen, und desto weniger gewichtig ist das Interesse 

der Mehrheit, über den Kopf des Einzelnen hinweg möglichst schnell Entscheidungen zu fäl-

len. Das gilt selbst dann, wenn nur Vermögensinteressen der Gesellschafter betroffen sind. 

Insbesondere bei unumkehrbaren Grundlagenentscheidungen ist es der Mehrheit eher zuzu-
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  Siehe oben, unter D.II.2.a). 
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muten und daher eher im Interesse aller Gesellschafter, das Ergebnis einer Zustimmungsklage 

abzuwarten. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass sich die Gesellschafter nicht uneinge-

schränkt dem Willen der Mehrheit unterwerfen wollen. Um die Funktionsfähigkeit der Ge-

sellschaft zu erhalten mag es im Interesse aller Gesellschafter sein, bei gewöhnlichen Ent-

scheidungsgegenständen Mehrheitsentscheidungen zuzulassen, das gilt aber nicht automatisch 

auch für sämtliche außergewöhnlichen Entscheidungsgegenstände.  

Festzuhalten bleibt, dass in der Publikumspersonengesellschaft zur Verfolgung des Gesell-

schaftszwecks eine weitergehende Aufgabe der Selbstbestimmung erforderlich und damit im 

Zweifel gewollt ist.
721

 Findet sich keine oder keine aus sich heraus ausreichende Mehrheits-

klausel im Gesellschaftsvertrag, ist der Gesellschaftsvertrag lückenhaft. Diese Lücke ist durch 

eine ergänzende Vertragsauslegung zu schließen.
722

  

Eine Lücke im Gesellschaftsvertrag ist hingegen zumindest dann zu verneinen, wenn eine 

objektive Auslegung ergibt, dass sich die Gesellschafter bewusst gegen die Aufnahme einer 

Mehrheitsklausel entschieden haben.
723

 Dabei ist jedoch allein aus dem Fehlen der Mehr-

heitsklausel nicht automatisch auf eine bewusste Entscheidung gegen das Mehrheitsprinzip zu 

schließen.
724

     

(3) Grenzen der ergänzenden Vertragsauslegung  

Insbesondere für gewöhnliche, alltägliche Entscheidungen und gewöhnliche Vertragsände-

rungen gilt, dass im Zweifel eine ergänzende Vertragsauslegung ergibt, dass Mehrheitsent-

scheidungen gewollt sind. Bedürfte es für jede gewöhnliche, alltägliche Entscheidung einer 

einstimmigen Beschlussfassung, würde die Gesellschaft lahmgelegt. Zu prüfen ist jedoch, 

inwieweit dies auch für außergewöhnliche Entscheidungsgegenstände gilt oder ob hier Gren-

zen zu ziehen sind.  

Vorgeschlagen wird, für grundlegende Strukturentscheidungen ohne spezifische Mehrheits-

klausel auch in der Publikumspersonengesellschaft im Zweifel Einstimmigkeit zu verlan-
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  Ähnlich Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 54: Das Mehrheitsprinzip werde dem „hypothetischen Willen der 

Parteien am besten gerecht“ und entspreche „dem hypothetischen Willen eines vernünftigen Gründungsge-

sellschafters im Zeitpunkt des Vertragsschlusses“. 
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  Zu den Grenzen der ergänzenden Vertragsauslegung sogleich unter (3). 
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  Hierzu auch Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 54 m. w. N. 
724

  Heinrichs, Mehrheitsbeschlüsse, S. 54; a. A. Späth, Änderung des Gesellschaftsvertrags, S. 6. 
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gen.
725

 Das gelte insbesondere dann, wenn die Strukturentscheidungen nicht mehr rückgängig 

gemacht werden könnten.
726

 Strukturentscheidungen würden der Kernbereichslehre oder der 

materiellen Prüfung des Bundesgerichtshofs „bei Eingriffen in die individuelle Rechtsstel-

lung“ des Gesellschafters
727

 nicht unterfallen, weil es nicht um die individuellen Gesellschaf-

terrechte der Gesellschafter gehe. Der einzelne Gesellschafter sei wegen der indirekten Aus-

wirkungen von Änderungen der Grundlagen der Gesellschaft aber ebenso stark berührt wie 

von Eingriffen in den Kernbereich seiner Rechte.
728

 Sie bedürften daher des Schutzes. Auch 

grundlegende Strukturentscheidungen müssten der formellen Kontrolle durch den Be-

stimmtheitsgrundsatz unterliegen. 

Dafür spricht, dass den Gesellschaftern bei grundlegenden Fragen wegen deren Bedeutung für 

die Gesellschaft eher zugemutet werden kann, wenn eine solche grundlegende Änderung tat-

sächlich notwendig ist das Ergebnis einer Zustimmungsklage abzuwarten. Bei Grundla-

genentscheidungen ist das Interesse an Beschleunigung mit einem gehobenen Interesse der 

Minderheitsgesellschafter abzuwägen, wenigstens bei solch gewichtigen Fragen mitentschei-

den zu können. Das Interesse an Beschleunigung tritt in solchen Fällen eher zurück. 

Andererseits können selbst grundlegende Strukturentscheidungen für die Verfolgung des Ge-

sellschaftszwecks dringend nötig sein. Um ein reibungsloses Funktionieren der Gesellschaft 

zu gewährleisten, kann es erforderlich sein, auch kurzfristig Strukturentscheidungen zu fällen, 

ohne auf zeitaufwändige Zustimmungsklagen angewiesen zu sein. Daher ist davon auszuge-

hen, dass die Gesellschafter im Zweifel ihr Interesse an Selbstbestimmung insofern zurück-

stellen wollen, als es um Entscheidungen geht, die potentiell
729

 der Verfolgung des Gesell-

schaftszwecks dienen. In solchen Fällen überwiegt das Interesse an der Funktionsfähigkeit der 

Gesellschaft.  

Das bedeutet aber im Gegenzug, dass die Gesellschafter im Zweifel kein Interesse daran ha-

ben, Abweichungen vom Gesellschaftszweck gegen ihren Willen zu ermöglichen.
730

 Ände-
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  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 919 f.; a. A. M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a Rn. 69a: Auch 

weitergehende Änderungen wie die Änderung des Gegenstands der Gesellschaft seien durch Mehrheitsbe-

schluss möglich, selbst wenn der Gesellschaftsvertrag den Beschlussgegenstand nicht näher bezeichne. Über-

stimmte Kommanditisten könnten dann ausscheiden. 
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  Vgl. Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 48; dies., in: FS Kreutz, S. 905, 919. 
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  BGHZ 203, 77, 90. 
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  Weitemeyer, in: FS Kreutz, S. 905, 920. 
729

  Eine Prüfung der tatsächlichen Zweckdienlichkeit jeder Mehrheitsentscheidung im Rahmen der formellen 

Legitimation würde die Prüfung auf formeller Ebene überlasten und wäre daher auch nicht im Interesse der 

Gesellschafter. 
730

  Ähnlich Lockowandt, Stimmrechtsbeschränkungen, S. 210, der jedoch geringfügige Erweiterungen des Un-

ternehmensgegenstandes zulässt, solange nicht in eine völlig andere Branche gewechselt wird.  
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rungen des Gesellschaftszwecks würden die Grundlage für ihren Beitritt in die Gesellschaft 

und für die Aufgabe ihrer Selbstbestimmung modifizieren. Es ist daher davon auszugehen, 

dass die Gesellschafter ohne gegenstehende Anhaltspunkte nicht wollen, dass der Gesell-

schaftszweck durch Mehrheitsentscheidung modifiziert wird. Gleiches gilt für Entscheidun-

gen, die von vornherein nicht der Verfolgung des Gesellschaftszwecks dienen können, bei-

spielsweise Entscheidungen, welche den Fortbestand der Gesellschaft betreffen.
731

 Es wäre 

widersinnig, der Mehrheit Eingriffe in den Kernbereich der Minderheit zu verwehren und 

andererseits die Änderung des Gesellschaftszwecks per Mehrheitsentscheid zuzulassen. 

Schließlich kann durch die Änderung des Gesellschaftszwecks in die Rechte des Gesellschaf-

ters im Ergebnis stärker eingegriffen werden als beispielsweise durch die Beschneidung seiner 

Gewinnbeteiligung.
732

 

Die besondere Bedeutung von Änderungen des Gesellschaftszwecks wird auch in § 179 

Abs. 2 AktG deutlich. In der Aktiengesellschaft ist laut § 179 Abs. 2 AktG für Änderungen 

der Satzung eine qualifizierte Mehrheit gesetzlich vorgeschrieben. Hiervon kann zwar grund-

sätzlich nach unten abgewichen werden. Für die Änderung des Gegenstands des Unterneh-

mens kann jedoch nach § 179 Abs. 2 AktG nur eine größere Mehrheit vorgeschrieben werden.    

Für sonstige Grundlagenentscheidungen ist hingegen davon auszugehen, dass im Zweifel eine 

Unterwerfung unter die Mehrheitsmacht den Interessen der Gesellschafter entspricht, weil sie 

potentiell der Verfolgung des Gesellschaftszwecks dienen.  

(4) Schlussfolgerungen 

Der Anwendung der gleichen Auslegungsgrundsätze wie auf gesetzestypische Personenge-

sellschaften auch auf Publikumspersonengesellschaften steht nichts entgegen. Die restriktive 

Auslegung anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes beruht auf der typischen Interessenlage in 

der Personengesellschaft. Wenn die Interessenlage hiervon im Einzelfall abweicht, ist das bei 

der Auslegung zu berücksichtigen. So lange es im Gesellschaftsvertrag keine weiteren An-

haltspunkte gibt, bestimmt die in der Publikumspersonengesellschaft von der gesetzestypi-

schen Personengesellschaft abweichende Interessenlage die Auslegung. Gibt es eine Mehr-

heitsklausel, ist diese unter Berücksichtigung der Interessenlage im Zweifel weniger restriktiv 

auszulegen als in gesetzestypischen Personengesellschaften.
733

 Gibt es keine Mehrheitsklausel, 
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  Vgl. Weitemeyer, in: Oetker, § 119 Rn. 46; dies., in: FS Kreutz, S. 905, 918. 
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  Reuter, in: FS K. Schmidt, S. 1357, 1363. 
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  Schmitt, Schutz der außenstehenden Gesellschafter, S. 90.  
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ist zu prüfen, ob das Mehrheitsprinzip aufgrund ergänzender Vertragsauslegung zugelassen 

ist.
734

 

Da der Bestimmtheitsgrundsatz nur Zweifelssätze aufstellt und das typische Ergebnis der 

Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen beschreibt, können die Bedenken, die dem Be-

stimmtheitsgrundsatz für Publikumspersonengesellschaften entgegengehalten werden, inner-

halb der Auslegung anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes berücksichtigt werden. Sie verlie-

ren damit als Argumente gegen den Bestimmtheitsgrundsatz ihre Bedeutung. Das gesteigerte 

Interesse der Gesellschafter an Mehrheitsentscheidungen bewirkt, dass Mehrheitsentschei-

dungen über eine ergänzende Vertragsauslegung eher zugelassen werden als in der normalen 

Personengesellschaft. Eine Grenze ist jedoch insbesondere bei Änderungen des Gesellschafts-

zwecks und einer Zweckänderung gleichgestellten Entscheidungen wie Beschlüssen betref-

fend den Fortbestand der Gesellschaft zu verorten, sofern es keine sonstigen Anhaltspunkte 

gibt.  

(5) Übertragbarkeit auf die sogenannte große Familiengesellschaft 

Diese Lösung hat den Vorteil, dass sie allen atypischen Formen von Personengesellschaften 

gerecht wird. Eine starre Abgrenzung zwischen Publikumspersonengesellschaften und geset-

zestypischen Personengesellschaften erübrigt sich, da ohnehin in jedem Einzelfall die Interes-

senlage zu analysieren ist, um den Gesellschaftsvertrag eventuell ergänzend auszulegen. Zum 

Beispiel entspricht die Interessenlage in großen körperschaftlich strukturierten Familienge-

sellschaften
735

 häufig der Interessenlage in einer Publikumspersonengesellschaft. Insofern gilt 

je nach Ausgestaltung im Einzelfall und je nach Größe der Gesellschaft das für Publikumsper-

sonengesellschaften Gesagte. Je weiter sich die Gesellschaft jedoch dem gesetzlichen Leitbild 

annähert, desto eher ist anzunehmen, dass das Einstimmigkeitsprinzip dem Willen der Gesell-

schafter entspricht.  

4. Analoge Anwendung der im Kapitalgesellschaftsrecht vorgesehenen Mindest-

quoren auf Mehrheitsentscheidungen in Publikumspersonengesellschaften 

Im Kapitalgesellschaftsrecht sind Mindestquoren für Mehrheitsentscheidungen über bestimm-

te besonders gewichtige Beschlussgegenstände vorgesehen. Weil das Gesetz im Personenge-

sellschaftsrecht vom Einstimmigkeitsprinzip ausgeht, gibt es dort außer im Umwandlungsge-
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  Hierzu bereits unter D.II.3.b)bb)(1), Nachweise in Fn. 712. 
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  Zu Merkmalen und Erscheinungsformen der großen Familienkommanditgesellschaft vgl. Barbasch, Fami-

lien-KG, S. 15 ff. 
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setz
736

 keine entsprechenden Klauseln über Mindestquoren. Führen die Gesellschafter das 

Mehrheitsprinzip ein, ohne Mindestquoren vorzusehen, wären die Gesellschafter einer Publi-

kumspersonengesellschaft weniger geschützt als die einer Kapitalgesellschaft, obwohl ihre 

Struktur ansonsten der einer Kapitalgesellschaft angenähert ist.
737

 Die Mindestquoren des 

Kapitalgesellschaftsrechts sind daher auf Publikumspersonengesellschaften analog anzuwen-

den.
738

 Die Gesellschafter einer Personengesellschaft sollen insofern in gleichem Maße ge-

schützt werden wie die Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft.  
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  §§ 43 Abs. 2 S. 2, 125, 217 Abs. 1 S. 3 UmwG. 
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  Vgl. Priester, DStR 2008, 1386, 1388. 
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  Dietrich, Publikums-Kommanditgesellschaft, S. 112; Grote, Anlegerschutz, S. 148; Priester, DStR 2008, 

1386, 1388; M. Roth, in: Baumbach/Hopt, Anh. § 177a Rn. 69b; Schäfer, in: Großkomm. HGB, § 119 Rn. 49; 

ders., in: MüKo BGB, § 709 Rn. 94; Schilling, in: Großkomm. HGB, 4. Aufl. 2004, Anh. § 161 Rn. 25; 

K. Schmidt, ZGR 2008, 1, 15; Wilhelm, Massen-KG, S. 115; im Ergebnis auch Grunewald, in: MüKo HGB, 

§ 161 Rn.; ähnlich Casper, in: Großkomm. HGB, § 161 Rn. 145; a. A. H. Westermann, in: FG Hengeler, 

S. 240, 247.   
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E. Ergebnisse der Untersuchung 

Ziel dieser Arbeit war es zu prüfen, ob und in welcher Form der Bestimmtheitsgrundsatz wei-

terhin anzuwenden ist. Nach der in der Literatur geäußerten Kritik am Bestimmtheitsgrund-

satz und dem Urteil aus dem Jahr 1996,
739

 in dem der Bundesgerichtshof die Fortgeltung des 

Bestimmtheitsgrundsatzes offen ließ, war dessen Zukunft fraglich. Die neueste Rechtspre-

chung gibt den Bestimmtheitsgrundsatz auf. Es sollte geprüft werden, ob der Bestimmtheits-

grundsatz entgegen der Ansicht des Bundesgerichtshofs weiter gerechtfertigt ist. 

Zudem sollte geprüft werden, welche Anforderungen an die Bestimmtheit von Mehrheitsklau-

seln zu stellen sind. Auch hierzu werden vielfältige Auffassungen vertreten. Insbesondere 

waren die verschiedenen Vorschläge dazu zu untersuchen, wie das Mehrheitsprinzip auch bei 

Geltung des Bestimmtheitsgrundsatzes durch allgemein gehaltene Mehrheitsklauseln für 

sämtliche Beschlussgegenstände eingeführt werden kann. 

Schließlich sollte untersucht werden, ob für atypische Personengesellschaften, insbesondere 

die Publikumspersonengesellschaft, die gleichen Auslegungsgrundsätze gelten wie für geset-

zestypische Personengesellschaften. Seitdem die Anwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsat-

zes in seiner klassischen Form auf Publikumspersonengesellschaften verbreitet abgelehnt 

wurde, hat sich das Verständnis vom Bestimmtheitsgrundsatz gewandelt. Dieser Wandel 

macht eine Neubewertung der Lage erforderlich. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit werden im Folgenden zusammengefasst und durch 

abschließende Überlegungen zu der zum Bestimmtheitsgrundsatz geäußerten Kritik ergänzt.  

I. Beibehalten des Bestimmtheitsgrundsatzes und dessen Inhalt 

Der Bestimmtheitsgrundsatz ist als formelles Schutzinstrument beizubehalten. Anhand des 

Bestimmtheitsgrundsatzes wird die formelle Legitimation der Mehrheit der Gesellschafter 

überprüft, Entscheidungen gegen den Willen der Minderheitsgesellschafter zu treffen. Weil 

laut Gesetz in Personengesellschaften das Einstimmigkeitsprinzip gilt, sofern die Gesellschaf-

ter nicht das Mehrheitsprinzip einführen, kann die Kompetenz zur Mehrheitsentscheidung 

nicht weiter gehen als die Mehrheitsklausel zu Mehrheitsentscheidungen ermächtigt.  

Die restriktive Auslegung von Mehrheitsklauseln anhand des Bestimmtheitsgrundsatzes be-

ruht auf allgemeinen Auslegungsgrundsätzen und ist angesichts der Interessenlage in der Per-
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  BGHZ 132, 263. 
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sonengesellschaft gerechtfertigt. Zwar hat die Mehrheit bei Beschlussfassung ein Interesse 

daran, möglichst zügig zu einer Entscheidung zu kommen, notfalls gegen den Willen der 

Minderheit. Bei Abschluss des Gesellschaftsvertrags haben jedoch alle Gesellschafter ein In-

teresse an der Sicherung ihrer Mitbestimmung, da sie sich später in der Minderheit wiederfin-

den könnten. Zeichnen sich bereits bei Vertragsschluss feste Mehrheitsverhältnisse ab, ist das 

Interesse der Minderheit an Sicherung ihrer Mitbestimmung umso größer.  

Die Reichweite der Mehrheitsklausel ist auf solche Beschlussgegenstände beschränkt, welche 

die Gesellschafter eindeutig erfasst haben wollten. Es kann nicht unterstellt werden, dass sich 

die Gesellschafter weitergehend der Mehrheitsmacht unterwerfen wollten. Insbesondere ist 

bei Auslegung der Mehrheitsklausel im Zweifel davon auszugehen, dass sich die Gesellschaf-

ter der Mehrheitsmacht nicht schrankenlos unterwerfen wollten und dass sie bei Aufnahme 

einer allgemein gehaltenen Mehrheitsklausel in den Gesellschaftsvertrag keine außergewöhn-

lichen Beschlussgegenstände vor Augen hatten. 

Zu hohe Anforderungen an die Bestimmtheit von Mehrheitsklauseln würden jedoch gestellt, 

wenn man bereits im Gesellschaftsvertrag eine antizipierte Zustimmung zur künftigen Mehr-

heitsentscheidung verlangen würde. Eine antizipierte Zustimmung ist für die Einführung des 

Mehrheitsprinzips nicht erforderlich.  

Die Verbindlichkeit der Mehrheitsentscheidung auch für die dissentierenden Gesellschafter 

beruht weder auf einer antizipierten Zustimmung noch auf der Einräumung eines Gestaltungs-

rechts. Sie ergibt sich vielmehr aus der Übertragung der Entscheidungskompetenz auf ein 

Organ der Gesellschaft in Kombination mit der Anordnung der mehrheitlichen Entscheidung 

innerhalb dieses Organs. Mehrheitsentscheidungen sind als organschaftliche Beschlüsse zu 

qualifizieren und nicht als Verträge zwischen den Gesellschaftern. Das gilt selbst dann, wenn 

durch Mehrheitsentscheidung der Gesellschaftsvertrag geändert wird. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz steht als reine Auslegungsregel der Fortgeltung von Mehrheits-

klauseln nach Abhängigkeitsbegründung innerhalb eines Konzerns nicht entgegen. Ansonsten 

wäre die Schwelle zur Inhaltskontrolle von Mehrheitsklauseln überschritten. 

II. Erwiderung auf die Kritik am Bestimmtheitsgrundsatz und Verhältnis zu den 

ergänzenden Schutzinstrumenten 

Der Bestimmtheitsgrundsatz wurde vielfach heftig kritisiert. Der Kritik am Bestimmtheits-

grundsatz ist zu entgegnen, dass dieser in der heutigen Form seine Berechtigung hat. Er geht 
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weit genug, denn er erreicht, dass den Gesellschaftern zumindest vor Augen geführt wird, auf 

was sie sich einlassen und inwieweit Mehrheitsentscheidungen möglich sind. Er vermag zwar 

für sich genommen keinen umfassenden Minderheitenschutz zu gewährleisten, steht jedoch 

nicht alleine da, sondern ist durch weitere Schutzinstrumente wie die Kernbereichslehre, das 

Belastungsverbot und die Treuepflicht zu ergänzen. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz geht auch nicht zu weit. Bei korrekter Anwendung des Be-

stimmtheitsgrundsatzes handelt es sich nicht um eine verdeckte Inhaltskontrolle, sondern um 

eine durch allgemeine Auslegungsgrundsätze gerechtfertigte restriktive Auslegung. Er stellt 

keine zu hohen Bestimmtheitsanforderungen an die Mehrheitsklausel. Beschlussgegenstands-

kataloge sind nicht zwingend erforderlich. Stattdessen lässt er es genügen, wenn sich aus einer 

Auslegung des Gesellschaftsvertrags eindeutig ergibt, dass das Mehrheitsprinzip für den je-

weiligen Beschlussgegenstand gewollt war.  

Dennoch ist festzuhalten, dass generalklauselartige Formulierungen, mit denen pauschal für 

sämtliche Entscheidungsgegenstände das Mehrheitsprinzip eingeführt werden soll, eng auszu-

legen sind und in der Regel eben dieses Ziel aufgrund des Bestimmtheitsgrundsatzes nicht 

erreichen können. Eine pauschale Formulierung vermag nicht zu zeigen, dass die Gesellschaf-

ter die Reichweite der Mehrheitsklausel zutreffend erkannt haben. Zwar wirkt der Be-

stimmtheitsgrundsatz insoweit restriktiv und verzögert möglicherweise dringend notwendige 

Beschlüsse. Das muss als Konsequenz aus der Entscheidung des Gesetzgebers für das Ein-

stimmigkeitsprinzip als gesetzliche Ausgangslage jedoch akzeptiert werden. Der Be-

stimmtheitsgrundsatz erfüllt zusammen mit den anderen Schutzinstrumenten eine wichtige 

Schutzaufgabe. 

Der Bestimmtheitsgrundsatz lässt sich durch die übrigen vorgeschlagenen Schutzinstrumente 

nicht ersetzen. Stattdessen stehen diese selbstständig neben dem Bestimmtheitsgrundsatz. 

Ebenfalls auf Ermächtigungsebene ist anhand von Kernbereichslehre und Belastungsverbot zu 

prüfen, ob der Inhalt der Mehrheitsentscheidung gegenüber dem dissentierenden Gesellschaf-

ter verbindlich ist oder ob unzulässig in den Kernbereich seiner Mitgliedschaft eingegriffen 

wurde beziehungsweise ob ihm zusätzliche Belastungen auferlegt wurden. Auf nächster Stufe 

ist der Inhalt der Mehrheitsentscheidung zu überprüfen, insbesondere anhand der Treuepflicht. 



136 E. Ergebnisse der Untersuchung 

III. Anwendbarkeit des Bestimmtheitsgrundsatzes auf Publikumspersonengesell-

schaften 

Der formelle Bestimmtheitsgrundsatz ist auch auf Publikumspersonengesellschaften anzu-

wenden. Das Mehrheitsprinzip gilt in der Publikumspersonengesellschaft nicht schon unab-

hängig vom Inhalt des Gesellschaftsvertrags automatisch, sei es aufgrund einer Analogie zu 

§ 197 Abs. 2 AktG oder aufgrund einer Inhaltskontrolle. Maßgeblich ist vielmehr eine Ausle-

gung des Gesellschaftsvertrags.  

Der Geltung des Bestimmtheitsgrundsatzes bei Publikumspersonengesellschaften steht nichts 

entgegen, weil die besondere Interessenlage in der Publikumspersonengesellschaft auch bei 

Anwendung des Bestimmtheitsgrundsatzes hinreichend über eine ergänzende Vertragsausle-

gung des Gesellschaftsvertrags berücksichtigt werden kann. Im Zweifel entspricht es dem 

Interesse der Gesellschafter einer Publikumspersonengesellschaft, weitgehend das Mehrheits-

prinzip einzuführen, um die Funktionsfähigkeit der Gesellschaft zu erhalten. Eine Grenze ist 

jedoch bei Entscheidungen zu sehen, die den Gesellschaftszweck ändern oder den Fortbestand 

der Gesellschaft betreffen.  

Die Interessenlage ist für jede Gesellschaft separat zu analysieren. So kann anhand des Be-

stimmtheitsgrundsatzes auch für alle Formen der vom gesetzlichen Leitbild abweichenden 

Personengesellschaften, wie beispielsweise für die große Familiengesellschaft, eine für den 

Einzelfall passende Lösung gefunden werden. 

IV. Zu der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014, BGHZ 203, 

77 

Mit seiner Entscheidung vom 21. Oktober 2014 hat der Bundesgerichtshof sowohl den Be-

stimmtheitsgrundsatz als auch zumindest dem Namen nach die Kernbereichslehre aufgegeben, 

wobei anzumerken ist, dass der Bundesgerichtshof auch in der Vergangenheit Mehrheitsent-

scheidungen nicht am Bestimmtheitsgrundsatz scheitern ließ. Anstelle von Bestimmtheits-

grundsatz und Kernbereichslehre soll die Reichweite von Mehrheitsklauseln allein anhand 

allgemeiner Auslegungsregeln überprüft und auf zweiter Stufe die „materielle Wirksam-

keit“ des Beschlusses geprüft werden. Dabei handelt es sich um einen Schritt in die falsche 

Richtung. Die nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs anzuwendende Prüfung der materiel-

len Wirksamkeit bietet weniger Rechtssicherheit als die immerhin im Laufe der Jahre in ihren 

Konturen verfestigte Kernbereichslehre. Doch auch die Aufgabe des Bestimmtheitsgrundsat-



IV. Zu der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. Oktober 2014, BGHZ 203, 77 137 

zes ist nicht gerechtfertigt. Der Bestimmtheitsgrundsatz beruht entgegen der Ansicht des 

Bundesgerichtshofs gerade auf den allgemeinen Auslegungsgrundsätzen. 


